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Vorlagennummer: 0512/2025 BV 
Vorlagenart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
 
Bebauungsplan u. Satzung über örtl. Bauvorschriften Wohnen 

Düsseldorfer-/Bottroper Straße (Ca 312) Stuttgart-Bad 
Cannstatt B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 

Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB u. § 74 LBO mit 
Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

Datum: 17.09.2025 
Federführung: Referat Städtebau, Wohnen und Umwelt 
Beteiligte:  
GZ: SWU 6116-01 
 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 
Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Technik inkl. 
Betriebsausschuss 
Stadtentwässerung Stuttgart 

Einbringung öffentlich 07.10.2025 

Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 09.10.2025 
 
Beschlussantrag: 

Der Bebauungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften Wohnen 
Düsseldorfer-/Bottroper Straße (Ca 312) Stuttgart-Bad Cannstatt werden in der 
Fassung vom 2. September 2024 gemäß § 10 BauGB und § 74 LBO als Satzung 
beschlossen. Es gilt die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB vom 12. September 
2024/28. April 2025. 

Der Geltungsbereich ist im Kartenausschnitt auf dem Deckblatt der Begründung 
dargestellt. 
 
Es wird festgestellt, dass die von der Öffentlichkeit vorgebrachten Anregungen nicht 
berücksichtigt werden. 
 
Begründung: 

Die Entwicklung des Plangebiets erfordert eine Anpassung der planungsrechtlichen 
Grundlagen, um den neuen städtebaulichen Anforderungen gerecht zu werden. Ziel 
ist die Schaffung eines durchmischten und zukunftsfähigen Wohnquartiers mit hoher 
Aufenthaltsqualität. Der Bebauungsplan trägt zur Nachverdichtung und nachhaltigen 
Stadtentwicklung bei. 

Für eine ausführliche Begründung wird auf Anlage 1 verwiesen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Planungskosten, die Kosten für erforderliche Gutachten sowie gegebenenfalls 
bei der Realisierung des Vorhabens entstehende Kosten im Zusammenhang mit 
Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum trägt die Vorhabenträgerin SWSG.  
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Für die Vermarktung des Bauplatzes für Baugemeinschaften ist ein Beschluss im 
Gemeinderat erfolgt (0355/2024 BV). Die anteiligen Kosten für die Kita und 
innovative Wohnformen als Baugemeinschaften auf den Flurstücken 1149/1 und 
1150/1 sowie für die Gestaltung der Verkehrsflächen trägt die Landeshauptstadt 
Stuttgart. Darüber hinaus entstehen der Stadt keine weiteren Kosten. 
 
Klimarelevanz: 
Die Auswirkungen der Maßnahme auf den Klimaschutz sind nicht quantifizierbar. Für 
weitere Ausführungen wird auf die Begründung zum Bebauungsplan (Anlage 2) 
verwiesen. 
 
Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 
Keine 
 
Vorliegende Anträge/Unterrichtungsverlangen/Anfragen: 
Keine 
 
Erledigte Anträge/Unterrichtungsverlangen/Anfragen: 
Keine 
 
 
 
Peter Pätzold   
Bürgermeister   

 
Anlage/n 
1 - Ausführliche Begründung (öffentlich) 

 
2 - Begründung Bebauungsplan (öffentlich) 

 
3 - Textteil Bebauungsplan (öffentlich) 

 
4 - Planteil Bebauungsplan (öffentlich) 

 
5 - Frühzeitige Behördenbeteiligung (öffentlich) 

 
6 - Behördenbeteiligung (öffentlich) 

 
7 - Erneute Behördenbeteiligung (öffentlich) 

 
8 - Öffentlichkeitsbeteiligung (öffentlich) 

 
9 - Schützenswerte Daten (nichtöffentlich) 

 
 
 
] 
 



Anlage 1 zur 0512/2025 BV 
 

 

  
Ausführliche Begründung 
 
Übersicht: 
 
1. Planungsanlass und Planungsziel 
2. Aufstellungsbeschluss und Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
4. Auslegungsbeschluss und Öffentliche Auslegung 
5. Umweltbelange 
6. Geförderter Wohnungsbau 
7. Planungsvorteil 
8. Flächenbilanz 
 
 
1. Planungsanlass und Planungsziel: 

Der Planungsbereich liegt im Stadtteil Hallschlag, der sich seit nunmehr fast 20 Jahren 
durch zahlreiche Konzepte und Projekte im Freiraum, Wohnungsbau und Gemeinbedarf 
zu einem attraktiven und lebendigen Quartier entwickelt hat.  

Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) als heutige Eigentü-
merin von ca. zwei Drittel des Wohnungsbestandes im Hallschlag hat im Jahr 2005 mit 
der Revitalisierung ihrer Wohnungsbestände begonnen und verfolgt seither erfolgreich 
ein Konzept der Instandsetzung, Modernisierung und Neuordnung ihrer Liegenschaften. 
Die Revitalisierung geht dabei Hand in Hand mit den Zielen der Stadterneuerung (2007 
wurde der Stadtteil in das Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwick-
lungsbedarf - Die Soziale Stadt" aufgenommen).  

Um diese Geschichte fortzuschreiben und dauerhaft planerisch zu sichern, wurde in den 
Jahren 2019/2020 ein Rahmenplan für den Hallschlag erstellt. Mit der Rahmenplanung 
wurden neue Leitziele gesetzt, die sich auch maßgeblich auf das Plangebiet auswirken. 
Das Quartier an der Düsseldorfer/Bottroper Straße ist ein Schwerpunkt in der weiteren 
Wohnbauentwicklung des Stadtteils. Die bestehende Bausubstanz aus den 1930er- und 
1950er- Jahren ist wirtschaftlich nicht mehr ertüchtigungsfähig und soll insgesamt abge-
brochen werden; das Gebiet soll anschließend neu entwickelt werden. Im Rahmen der 
Untersuchungen zur Erstellung des Rahmenplans Hallschlag ist für den Bereich ein er-
hebliches Nachverdichtungspotential von ca. 300 Wohneinheiten gegenüber derzeit 114 
Wohneinheiten erkannt worden.  

2021 hat ein Planungswettbewerb unter Beteiligung von Mitgliedern des Gemeinderats 
mit 18 Arbeitsgemeinschaften aus Architektur- und Landschaftsarchitekturbüros stattge-
funden, um ein städtebauliches und freiraumplanerisches Konzept für das Gebiet zu ent-
wickeln. Ziel war es, ein breites, bezahlbares Wohnangebot in kleinräumiger Mischung für 
das Quartier abzubilden. Die Bietergemeinschaft Schüler Architekten (Düsseldorf) und 
faktorgrün (Freiburg) ist als 1. Preisträger aus dem Wettbewerb hervorgegangen. Das 
Konzept ist Grundlage für diesen Bebauungsplan, in welchem ein allgemeines Wohnge-
biet festgesetzt werden soll.  

Im Zuge der Planung des neuen Wohnquartiers der SWSG soll auch auf den Flächen 
des Ideenteils des Planungswettbewerbs, welcher Teile des Flurstücks 1149/1 sowie das 
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Flurstück 1150/1 umfasst, eine Neuordnung stattfinden. Hier sind ein Kita-Neubau sowie 
innovative Wohnkonzepte (Baufeld für Baugemeinschaften) vorgesehen. Das Baufeld für 
Baugemeinschaften wird in einem Konzeptverfahren gemäß GRDrs 383/2012 sowie 
GRDrs 146/2021 (Neufassung) an eine Baugemeinschaft vergeben.  

Das neue Quartier soll einen eigenständigen Stadtbaustein bilden und den bisher bestim-
menden Zeilenbau in Wohnhöfe mit dem Ziel einer Hierarchisierung zwischen öffentli-
chen und privaten Räumen transformieren. Das Quartier soll durchlässig werden und 
eine barrierefreie Durchwegung, die den zukünftigen Grünzug „Auf der Steig“ mit dem 
Travertinpark verbindet, bieten. Die Wegeachse soll hierbei bewusst durch das Quartier 
hindurchgeführt werden, um so verkehrsfreie Stadträume mit einer hohen Freiraumquali-
tät zu schaffen. Die zueinander versetzten Baufelder sollen eigenständige Nachbarschaf-
ten ausbilden und ein differenziertes inneres Raumgefüge schaffen.  

Das Plangebiet soll im südlichen Teil durch zwei unterschiedliche Bautypologien, offene 
Wohnhöfe und Gebäudewinkel strukturiert werden. Die beiden Winkel sollen sich gegen-
überliegen und so die diagonale Durchwegung betonen. In den Gebäudewinkeln sollen 
sich gemeinschaftliche Nutzungen und Sonderwohnformen befinden, die hier jeweils die 
Platzbereiche zur Düsseldorfer Straße und zur Bottroper Straße/Nastplatz rahmen und 
beleben sollen.  

Die Wohnhöfe sollen jeweils auf einem kleinen Sockel liegen und über Freitreppen mit 
den öffentlichen Räumen verbunden werden. Nach innen sollen ruhige, halböffentliche 
und begrünte Hofsituationen mit wohnungsnahen Spielflächen und Kommunikationsorten 
entstehen. Die Anordnung der Gebäude soll die Identität und die Gemeinschaft innerhalb 
der Nachbarschaften fördern. Die Bebauung der Wohnhöfe und Winkelgebäude soll ge-
staffelt mit Gebäudehöhen zwischen vier und sechs Geschossen ausgeführt werden.  

Eine Tief-/Sockelgarage soll unter den Baufeldern entstehen, die zu einer zugeordneten 
Gemeinschaftsgarage ausgestaltet und über eine Ein- und Ausfahrt an der Straße Am 
Römerkastell erschlossen wird. Im Bereich der Düsseldorfer Straße wird der Gehweg ver-
breitert und im westlichen Teil verbindet eine Platzsituation den südlichen Bereich mit der 
Neuplanung im Norden des Plangebiets. 

Auf den nördlichen Flurstücken 1149/1 und 1150/1 sieht die Planung eine Kita an der 
Straße Auf der Steig und dem Weg Am alten Waschhaus vor. Diese soll sich über drei 
Geschosse eines Solitärgebäudes erstrecken und über einen großzügigen Außenbereich 
verfügen. Neben der Kita-Nutzung soll in dem Baufeld an der Düsseldorfer Straße ein 
Gebäude für Baugemeinschaften entstehen.  

Insgesamt sollen ca. 340 Wohneinheiten errichtet werden, davon 14 Wohneinheiten für 
Sonderwohnformen und ca. 25 Wohneinheiten für Baugemeinschaften. 

 
2. Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Am 08. Februar 2022 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik den Aufstel-
lungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren Wohnen Düsseldorfer - / Bottroper 
Straße (Ca 312) gefasst (GRDrs 18/2022). Die Aufstellung erfolgt als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gem. §13 a BauGB. 
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Der Bezirksbeirat Bad Cannstatt hat am 02. Februar 2022 der GRDrs 18/2022 zuge-
stimmt. 
 
Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wurden im Rahmen der frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 29. April 2022 bis 03. Juni 2022 im 
Amt für Stadtplanung und Wohnen ausgelegt. Im gleichen Zeitraum standen die Unterla-
gen im Internet zur Einsicht zur Verfügung. Es wurden keine Stellungnahmen von Bür-
ger*innen abgegeben. Ein Online Erörterungstermin hat am 16. Mai 2022 stattgefunden 
und wurde von keinen Bürgerinnen und Bürgern besucht.  
Zu einem Informationstermin am 12. Mai 2022 sind vier Bürger*innen erschienen. Dabei 
haben die SWSG und das Amt für Stadtplanung und Wohnen das Projekt vorgestellt und 
sind in direkten Dialog mit den Bewohner*innen getreten.  
 
 
3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist abgeschlossen. Die Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde mit Schreiben 
vom 17. Mai 2022 mit Frist von einem Monat durchgeführt. Gegen die Planung wurden 
keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht. Die von den betroffenen Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen, Hinweise und Forde-
rungen konnten soweit erforderlich berücksichtigt werden. Eine Übersicht sämtlicher An-
regungen der Träger öffentlicher Belange mit Stellungnahme der Verwaltung befindet 
sich in Anlage 5.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB wurde am 08. April 2024 gestartet. Die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert, innerhalb von 31 Tagen 
ihre Stellungnahme zum Planentwurf abzugeben. Es gingen wiederum Hinweise und An-
regungen zur Planung ein. Eine Übersicht sämtlicher Anregungen der Träger öffentlicher 
Belange mit Stellungnahme der Verwaltung befindet sich in Anlage 6. 
 
Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
haben sich Änderungen bei den Baugrenzen und Baulinien ergeben. Aufgrund dessen 
wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB vom 
17. Januar bis 17. Februar 2025 erneut um Stellungnahme gebeten. 
 
Von Seiten des Amtes für Umweltschutz wurden Bedenken hinsichtlich der naturschutz-
rechtlichen Festsetzungen, der Niederschlagswasserbewirtschaftung sowie des Immissi-
onsschutzes geäußert. Diese Stellungnahmen wurden im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Anlage 
6) sowie der erneuten Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB (Anlage 7) 
teilweise aufgegriffen. Auch infolge dessen wurden redaktionelle Änderungen in der Be-
gründung des Bebauungsplans (Anlage 2) vorgenommen. 
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4. Auslegungsbeschluss und Öffentliche Auslegung 
 
Der Auslegungsbeschluss wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik am 17. 
Dezember 2024 bei 2 Gegenstimmen mehrheitlich gefasst (0162/2024 BV). Der Bezirks-
beirat Bad Cannstatt hat zuvor am 11. Dezember 2024 mehrheitlich zugestimmt. 
 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde im Amtsblatt Nr. 1/2 am 9. Ja-
nuar 2025 bekannt gegeben. Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung so-
wie die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden vom 17. Januar 
bis 17. Februar 2025 - je einschließlich - im Internet unter www.stuttgart.de/planauslage 
unter Aktuelle Planauslage veröffentlicht. Diese Unterlagen wurden auch im Amt für 
Stadtplanung und Wohnen durch öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt.  
 
Es lag kein wichtiger Grund im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB vor, der eine längere 
Frist der Auslegung erfordern würde. Es handelt sich um ein vergleichbar kleines Plange-
biet; der Umfang der Festsetzungen ist überschaubar.  
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde eine Anregung vorgebracht, zu der die 
Verwaltung Stellung genommen hat (Anlage 8), die jedoch nicht berücksichtigt wurden 
konnte und zur keiner Änderung der Planung geführt hat. 
 
 
5. Umweltbelange 
 
Da der Bebauungsplan Düsseldorfer- /Bottroper Straße als Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gemäß § 13 a BauGB aufgestellt wird, wird von einer Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB und von der Erstellung eines Umweltberichts gemäß § 2 a BauGB abge-
sehen. Eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich ist ebenfalls nicht erforderlich. 
Dennoch wurden die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ermittelt und in die 
Abwägung eingestellt.  
Durch die Planung ist zum Teil von erheblichen Beeinträchtigungen einzelner Schutzgü-
ter auszugehen. Durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, 
Verringerung sowie zur Kompensation können diese Beeinträchtigungen im Hinblick auf 
die Schutzgüter kompensiert werden. Im Bebauungsplan werden verschiedene Maßnah-
men zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die der Anpassung an den Klimawan-
del dienen und diesem entgegenwirken, festgesetzt. Es handelt sich dabei um Maßnah-
men, die neben der städtebaulichen auch eine grünordnerische, stadtklimatische und ver-
kehrliche Relevanz haben. Dazu zählen die Entwicklung von Grünflächen, die Begrünung 
der unbebauten Flächen und eine Mindestsubstratüberdeckung der Tief- und Sockelgara-
gen, die Dach- und Fassadenbegrünung an den Gebäuden und baulichen Anlagen, die 
Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen sowie Schallschutzmaßnahmen. 

Auch hinsichtlich des Erhalts und der Neupflanzung von Bäumen ist im Rahmen der Baum-
bilanz ein nachhaltiger klimarelevanter Effekt zu erwarten. Eine ungefähr ausgeglichene 
Baumbilanz wird erreicht: im Plangebiet bestehen nach Fertigstellung etwas mehr Bäume 
als zum Zeitpunkt der Baumerfassung. 

Eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung vom Regierungspräsidium Stuttgart 
für die Maßnahme Mauereidechsen wurde erteilt  
 
Die ehemals bestehende Bebauung  wird durch das neue Konzept mit der Möglichkeit ei-
ner verdichteten Bebauung ersetzt. Die Grundflächen für die Neubauten waren bereits in 
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Teilen versiegelt. Eine weitere Versiegelung durch Wege, Plätze, Stellplätze etc. soll 
möglichst gering gehalten werden. Die zusätzlich notwendigen Stellplätze werden in Tief-
/Sockelgaragen untergebracht. Für die Neuplanung wurde ein Mobilitätskonzept erstellt.  
 
Vor dem Hintergrund des akuten Wohnraummangels in der Landeshauptstadt Stuttgart 
sowie dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen (zeitnahe Schaffung von insbesondere be-
zahlbarem Wohnraum) werden die Beeinträchtigungen der Schutzgüter als vertretbar ein-
gestuft. 
 
 
6. Geförderter Wohnungsbau 

Das Plangebiet besteht aus den Flurstücken 1149/1, 1150/1 und 1128, welche sich in 
städtischem Eigentum befinden bzw. befanden. Das Flurstück 1128 wurde mittlerweile an 
die SWSG verkauft.  

Ein wichtiges Ziel der Landeshauptstadt Stuttgart ist es, bezahlbaren Wohnraum für alle 
Bevölkerungsschichten zu schaffen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, werden im Plange-
biet rd. 280 der insgesamt rd. 340 Wohnungen als allgemeine Sozialmietwohnungen er-
richtet. Die Anzahl der Sozialwohnungen wurde im Kaufvertrag verbindlich festgeschrie-
ben. 

 
7. Planungsvorteil  
 
Der Planungsvorteil beträgt nach Bewertung des Stadtmessungsamts  Euro. 
Bei der Ermittlung handelt es sich um eine überschlägige und pauschale Bewertung der 
gesamten Fläche aufgrund des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs. Besondere Eigen-
schaften der einzelnen Grundstücke werden hierbei nicht berücksichtigt. Bei der Berech-
nung wird von unbebauten Grundstücken ausgegangen.  
 
 
8. Flächenbilanz 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ergeben sich nachstehende Flächenanteile: 
 
Fläche des Plangebiets:    21.388 m² 
 
davon  
Baufläche (WA):               18.496 m² 
Private Grünfläche (pGr):    2.015 m² 
Verkehrsflächen      832 m² 
Versorgungsfläche:        45 m² 
 
Neu geplante Wohnungen: ca. 340 WE, davon ca. 14 Wohneinheiten für Sonderwohnfor-
men und ca. 25 Wohneinheiten für innovative Wohnformen. 
 
Weitere Nutzungen: 900 m2 für gewerbliche Nutzung und eine Kita für sechs Gruppen. 
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Textteil zum Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
Wohnen Düsseldorfer- / Bottroper Straße (Ca 312) Stuttgart-Bad Cannstatt 
Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB und § 74 LBO 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
 
 
1. Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB und BauNVO  

 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

 
WA Allgemeines Wohngebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4 BauNVO) 

 
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die folgenden Nutzungen nach § 4 Abs. 2 
BauNVO zulässig: 

Zulässig sind: 
1. Wohngebäude 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stören-
den Handwerksbetriebe, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke. 

 
Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, abgesehen von Wettbüros und Fremdwerbung, die nicht zulässig 
sind.  
Alle weiteren Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig. 
 
 
1.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2, 18, 19 BauNVO) 

 
GRZ    Entsprechend den Eintragungen im Plan. 

Die zulässige Grundfläche in den WA darf durch die 
Grundflächen, der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten 
Anlagen bis zu einem Wert von 0,9 überschritten werden. 

 
GFZ  Entsprechend den Eintragungen im Plan. 
 
Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 und  
§ 18 BauNVO) 
 
HbA1-7 Entsprechend den Eintragungen im Plan, in Meter über 

Normalnull 
Oberste Begrenzung der baulichen Anlage. 
Oberer Bezugspunkt der Höhe baulicher Anlagen bei 
Flachdächern ist die Aufkantung über der Dachhaut (At-
tika-Rand). 
 
Ausnahmsweise dürfen die HbA1-7 für technische Anlagen, 
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untergeordnete Bauteile und Anlagen zur Nutzung regene-
rativer Energien um bis zu 1,50 m überschritten werden. 
Dachaufbauten sind ausschließlich in einem Mindestab-
stand von 1,50 m zur jeweiligen Dachaußenkante zuläs-
sig. 
 

 
1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Abstandsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22, 23 BauNVO und § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) 
Bauweise  
o    offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) 
a     abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO) 

mit Längenbeschränkungen von 80 m im Sinne der offe-
nen Bauweise 

 
überbaubare Grundstücksfläche 

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Überschreitungen 
der Baulinien und Baugrenzen durch untergeordnete Bau-
teile ausnahmsweise zulässig, wenn diese eine max. 
Länge von 6 m und eine max. Tiefe von 1 m betragen.  

 
Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 2 a BauGB) 
TA1 Die Abstandsfläche des mit TA1 gekennzeichneten Be-

reichs wird unter Reduzierung der nach LBO erforderli-
chen Abstandsflächentiefen, unabhängig von der Wand-
höhe, auf mindestens 6,0 m festgesetzt. 

  
TA2 Die Abstandsfläche des mit TA2 gekennzeichneten Be-

reichs wird unter Reduzierung der nach LBO erforderli-
chen Abstandsflächentiefen, unabhängig von der Wand-
höhe, auf mindestens 5,0 m festgesetzt. 

 
 
1.4 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 12, 14 und 23 BauNVO) 
 
St / TG / NR  KFZ-Stellplätze und ihre Zufahrten, Fahrradabstellräume, 

Keller-, Abstellräume und Technikräume (NR) sowie Tief-
garagen und Tiefgaragen Einhausungen, im Bereich der 
TG Ein- und Ausfahrt, sind ausschließlich innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und auf den mit St / TG 
/ NR gekennzeichneten Flächen zulässig. 

  
 
1.5 Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) 
 
Bereich mit Ein- und Ausfahrt:  
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Nur an dem in der Planzeichnung gekennzeichneten Be-
reich sind Ein- und Ausfahrten zum bzw. vom privaten 
Grundstück zulässig. 

 
Private Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Platzfläche: 

    Entsprechend den Eintragungen im Plan. 
Die private Platzfläche ist mit wasserdurchlässigen Belä-
gen herzustellen und für die Allgemeinheit frei begehbar. 

 Ausnahmsweise ist im gekennzeichneten Bereich eine 
Fahrradabstellanlage für E-Bikes zulässig. 
 

 
1.6 Versorgungsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
 
V Flächen für Versorgungsanlagen  
 
 
1.7 Grünflächen  
 
Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 20 BauGB) 
 
pGR Private Grünfläche mit Zweckbestimmung Parkanlage,  

Die Flächen sind dauerhaft gärtnerisch herzustellen und 
zu erhalten. Für die Begrünung sind standortgerechte 
Laubbäume (Mindestgröße: 20/25) und Laubsträucher 
(Heister, 3x verpflanzt) zu verwenden. Der Anteil begrün-
ter Flächen muss jeweils mindestens 70 % betragen.  
Zulässig sind gepflasterte Wege in wasserdurchlässiger 
Bauweise und Spielplätze sowie im gekennzeichneten Be-
reich eine Fläche für Retentionszwecke. 
 
Im gekennzeichneten Bereich nördlich des Baufelds 5 ist 
ein Spielplatz (siehe Planeinschrieb) zulässig.  

 
 
1.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Verringerung der Oberflächenversiegelung 

Wege, Zufahrten, Terrassen, Plätze, Stellplätze, Feuer-
wehrzufahrten, Feuerwehraufstellflächen und sonstige 
Funktionsflächen sind in wasserdurchlässiger Bauweise 
mit Rasenfugenpflaster, Schotterrasen o.ä. zu befestigen. 
Die Zufahrten zu Tiefgaragen sind davon ausgenommen. 
 
Von dieser Verpflichtung kann ausnahmsweise abgese-
hen werden, wenn es sich um Flächen handelt, die dem 
Schwerlastverkehr von mehr als 10 t dienen. 
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Hinweis: Eine wasserdurchlässige Bauweise ist z. B. mit 
der Verwendung von Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, 
Drainfugenpflaster, hauferksporigem Betonpflaster („Si-
ckerstein“) gewährleistet. 
 

Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Unschädlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist auf 
den Baugrundstücken vollständig zu bewirtschaften (Nut-
zung als Brauchwasser, dezentrale Versickerung, Ver-
dunstung über Vegetationsflächen, Dach- und Fassaden-
begrünung). 
Hinweis: Bemessen wird die vollständige Bewirtschaftung 
an dem fünfjährigen Regenereignis nach 15-minütiger Re-
genspende nach KOSTRA im Plangebiet. 

 
 
1.9 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 

BauGB) 
gr1 fr1 Geh- und Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit, siehe 

Einschriebe in der Planzeichnung.  
Das Fahrrecht fr1 gilt nur für den Fahrrad-, Rettungs-, Ver- 
und Entsorgungsverkehr. 

 
fr2 Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit, siehe Einschriebe 

in der Planzeichnung.  
 

lr1 Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger. 
 
 
 
1.10 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Gewerbelärm:  

Grundrissorientierung aufgrund des einwirkenden Gewerbelärms 

Bezüglich der Lärmeinwirkungen durch die Nutzungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans "Medien- und 
Stadtteilzentrum Römerkastell / Hallschlag II (Ca 303)" ist 
sicherzustellen, dass in den Baufeldern 4a/b und 5 durch 
geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Doppel-
fassaden, verglaste Vorbauten (verglaste Loggien, Winter-
gärten) oder ähnliche Maßnahmen die Immissionsricht-
werte der TA Lärm vor dem geöffneten Fenster eingehal-
ten werden. Ebenfalls zulässig sind festverglaste Fens-
terelemente, die rein der Belichtung dienen und keine Im-
missionsorte nach TA Lärm darstellen. Zulässig sind auch 
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besondere Fensterkonstruktionen. Durch besondere Fens-
terkonstruktionen muss eine Schallpegeldifferenz in der 
Art dauerhaft sichergestellt sein, dass in schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 ein Innenraum-
pegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht über-
schritten wird.  

Diese Regelung gilt für alle Fassaden, an denen der 
nächtliche Beurteilungspegel von 40 dB(A) überschritten 
wird. Liegt der nächtliche Beurteilungspegel unter 
40 dB(A), sind diese Maßnahmen nicht notwendig.  

 Verkehrslärm 

Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen (passive Schallschutz-
maßnahmen) 

Im Geltungsbereich sind an den Außenbauteilen baulicher 
Anlagen Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Ver-

kehrslärm gemäß DIN 4109 anzubringen. 

Hinweis: Die DIN 4109 wird im Amt für Stadtplanung und 
Wohnen, Eberhardstraße 10 (Graf-Eberhard-Bau), 70173 
Stuttgart in der Planauslage im EG, Zimmer 003 sowie 
beim Baurechtsamt, Eberhardstraße 33, 70173 Stuttgart 
im 1. OG beim Bürgerservice Bauen zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Zudem kann die DIN 4109 über die DIN 
Media GmbH, am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 10787 
Berlin bezogen werden. 

Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 

Für schutzbedürftige Räume, die überwiegend zum Schla-
fen genutzt werden können, ist eine ausreichende Belüf-
tung durch schalldämmende, fensterunabhängige Lüf-
tungseinrichtungen, eine zentrale Belüftung oder beson-
dere Fensterkonstruktionen, die eine ausreichende Belüf-
tung auch bei geschlossenen Fenstern gewährleisten, si-

cherzustellen.  

Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelas-
sen werden, soweit im bauordnungsrechtlichen Verfahren 
nachgewiesen wird, dass der schutzbedürftige Raum über 
ein Fenster verfügt, an dem der nächtliche Beurteilungs-
pegel aufgrund des Verkehrslärms einen Wert von 45 
dB(A) einhält.  

Hinweis: Eine ausreichende Belüftung ist sichergestellt, 
wenn die Anforderungen nach DIN 1946-6: „Raumlufttech-
nik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen - Allgemeine Anfor-
derungen, Anforderungen an die Auslegung, Ausführung, 
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Inbetriebnahme und Übergabe sowie Instandhaltung“ (der-

zeit gültige Fassung DIN 1946-6:2019- 12) erfüllt werden.  

Schutz von Außenwohnbereichen gegen Verkehrslärm 
 
 In den Baufeldern 3, 4 und 5 sind Außenwohnbereiche, 

wie Balkone, Terrassen und Wohngärten von Wohnnut-
zungen und vergleichbar schutzwürdigen Nutzungen nur 
zulässig, soweit nachgewiesen wird, dass durch bauliche 
Maßnahmen, wie z. B. bauliche Schließung der Außen-

wohnbereiche an den kritischen Fassaden, (teil‐)verglaste 
Vorbauten, Loggien, Wintergärten, massive Brüstungen 
etc., sichergestellt wird, dass aufgrund des Verkehrslärms 
maximal ein Beurteilungspegel von 64 dB(A) am Tag er-
reicht wird.  

 
 
1.11 Grünordnerische Festsetzungen - Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 
 
Baumpflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
An den im Plan gekennzeichneten Stellen sind heimische, 
standortgerechte, mittel- bis großkronige Laubbäume zu 
pflanzen (Mindestgröße: 20/25; Vorkommensgebiet 5.1 
"Süddeutsches Hügel- und Bergland").  
In Bereichen mit Zulässigkeit von Tiefgaragen ist außer-
dem die Verwendung von standortgerechten Baumarten 
zulässig. 
 
Das Baumquartier muss offen gestaltet werden mit einer 
Pflanzgrube von mind. 12 m³ Größe und 1,5 m Tiefe, Ein-
füllung geeigneter Oberboden- und Unterbodensubstratmi-
schungen und uneingeschränktem Erdanschluss. Bei 
überbauten Baumquartieren sind verdichtbare und über-
baubare Spezialsubstrate zu verwenden, für eine ange-
messene Durchlüftung und einen ausreichenden Anfahr-
schutz ist zu sorgen. Die Bäume sind dauerhaft zu unter-
halten und bei Abgang zu ersetzen. Die im Plan gekenn-
zeichneten Standorte können, sofern technisch zwingend 
erforderlich, um bis zu 3 m verschoben werden. 

 
Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
 

Die im Plan festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhal-
ten, zu pflegen und bei natürlichem Abgang fachgerecht 
zu ersetzen. Für notwendige Ersatzpflanzungen sind 
standortgerechte Laubbäume (Stammumfang von 20-25 
cm gemessen in 1,0 m über Gelände, Hochstamm) zu ver-
wenden und dauerhaft zu erhalten.  
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Hinweis: Die zu erhaltenden Bäume sind während Bau-
maßnahmen besonders zu schützen (siehe DIN 18 920). 
Insbesondere Abgrabungen, Auffüllungen und Ablagerun-
gen von Baumaterialien im Wurzelbereich sind unzulässig.  
Zum Schutz der Wurzelbereiche und der Kronen sind 
diese während der gesamten Bauzeit durch einen fest mit 
dem Boden verbundenen Bauzaun zu schützen. 

 
Dachbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
 

Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 15° Neigung 
sind flächig zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu 
erhalten. Der Schichtaufbau muss mindestens 12 cm (Ge-
samtaufbau) betragen, die Mächtigkeit der durchwurzelba-
ren Substratschicht mindestens 8 cm. Für die Begrünung 
sind geeignete Gräser-, Kräuter- und Sprossenmischun-
gen aus heimischen Arten zu verwenden, die in ihrem 
Wachstum Solaranlagen nicht verschatten.  
Solaranlagen sind einseitig schräg aufgeständert über der 
Begrünung anzubringen. Der Mindestabstand zwischen 
Substratschicht und Unterkante der Paneele darf 30 cm 
nicht unterschreiten.  
Dabei dürfen die Solarmodule bzw. -kollektoren in senk-
rechter Projektion von oben auf das Dach maximal die 
Hälfte der begrünten Fläche bedecken. 
 
Technische Aufbauten, Dachterrassen, Attika und nicht 
brennbare Abstandsstreifen sind zulässig, wenn sie nicht 
mehr als 30 % der Dachfläche einnehmen. Abweichend 
davon sind auf Dachflächen der tiefer liegenden Ge-
schosse Dachterrassen auf maximal der Hälfte der zu be-
grünende Fläche zulässig, wenn die übrige zu begrünende 
Fläche des betreffenden Daches als intensive Begrünung 
mit einer durchwurzelbaren Substratschicht von mindes-
tens 35 cm ausgeführt wird. 

 
Fassadenbegrünung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

 
20 % der Ansichtsfläche der Fassaden der Gebäude sind 
fachgerecht mit geeigneten, sommergrünen Schling- und 
Rankpflanzen oder Spaliergehölzen zu begrünen. Die Be-
grünung ist erdgebunden anzubringen in mind. 50 cm brei-
ten Pflanzstreifen mit Erdanschluss und dauerhaft zu pfle-
gen und zu unterhalten.  
Hinweis: Eine ausreichende Bewässerung, z. B. aus Spei-
cherzisternen für das Niederschlagswasser, ist zu gewähr-
leisten. 

 
Pflanzverpflichtung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b i. V. m. Nr. 20 BauGB) 
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pv1 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Aus-

nahme der zulässigen Zufahrten und Nebenanlagen flä-
chig zu begrünen, als Vegetationsfläche gärtnerisch anzu-
legen und dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Für 
die Begrünung sind heimische, standortgerechte Laub-
bäume (Mindestgröße: 20/25) und Laubsträucher (Heister, 
3x verpflanzt) sowie heimische Wiesen- und Kräutermi-
schungen aus dem Vorkommensgebiet 5.1 „Süddeutsches 
Hügel- und Bergland“ zu verwenden. 

 
pv2 Die pv2-Flächen sind als trockenwarme Lebensräume für 

Mauereidechsen und sonstige wärmeliebende Arten ein-
schließlich erforderlicher gesteinsgeprägter Lebensräume 
(Steinwälle, Trockenmauern, Sandlinsen, Gabionen) flä-
chig zu gestalten, gärtnerisch überwiegend als Vegeta-
tionsfläche anzulegen und dauerhaft zu pflegen und zu er-
halten. Wege und Zugänge sind auf bis zu 10 % der ge-
samten pv2-Fläche, bezogen auf das gesamten Grund-
stück 1128, im Plangebiet zulässig. 

 

Begrünung von Tiefgaragen und unterirdischen Bauwerken und Bauwerkstei-
len (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB: 

Tiefgaragen und unterirdische Gebäudeteile für Keller- 
und Abstellräume sind, soweit sie nicht überbaut werden, 
bis auf die zulässigen Zufahrten und Nebenanlagen flä-
chig zu begrünen. Die Substratschicht darf das Mindest-
maß von 60 cm nicht unterschreiten. Für Baumstandorte 
ist eine Mindestsubstratstärke von 100 cm erforderlich. 

 
 
 
2. Kennzeichnung  (§ 9 Abs. 5 BauGB) 
 
Lärm- und Verkehrsimmissionen (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 
 

Der Geltungsbereich wird als Fläche gekennzeichnet, bei 
deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen Lärm- und Verkehrsimmissionen zu treffen sind. 

 
 
 
3.  Örtliche Bauvorschriften 
 
3.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 
Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Zulässig sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 
15° Neigung  
(Hinweis: Dachbegrünung siehe Pflanzverpflichtungen).  
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Dachaufbauten, haustechnische Anlagen oder sonstige 
bauliche Anlagen dürfen eine maximale Höhe von 1,50 m 
nicht überschreiten. 
Dachaufbauten, haustechnische Anlagen und Anlagen zur 
Gewinnung von Solarenergie sind, um ihre eigene Höhe 
von der Außenkante der Attika zurückzusetzen, mindes-
tens aber um 1,5 m bei einer Anlagenhöhe von max. 1,5 
m.  
 
Haustechnische Anlagen und Aufbauten sind einzuhausen 
oder allseitig mit nichtspiegelnden Materialien zu um-
schließen. Ausgenommen sind hiervon Anlagen zur Ge-
winnung von Solarenergie.  
Absturzsicherungen an der Außenseite der Attika sind 
nicht zulässig. 

 
Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Glänzende und reflektierende Oberflächenmaterialien sind 
nicht zulässig. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie 
sind auf Fassaden nur flächenhaft und als senkrecht auf 
die Fassade angebrachte Anlagen zulässig. 

 
 

3.2 Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
Werbeanlagen sind nur direkt am Gebäude im Erdge-
schoss zulässig. Je gewerbliche Einheit ist jeweils eine 
Werbeanlage in Form eines Auslegers und in Form einer 
Beschriftung parallel zur Wand zulässig. Schriftzüge sind 
mit Einzelbuchstaben bis zu einer Höhe von 0,45 m aus-
zuführen, die Gesamtlänge ist auf maximal 3,00 m be-
grenzt. Ein Ausleger darf maximal 1 m von der Hauswand 
auskragen. 
Nicht zulässig sind: 
- Einzelne Werbeanlagen mit einer Fläche von mehr als 

1 m², 
- Werbung oberhalb der Brüstungshöhe des 1. OG und 

an Mauern. 
- Leuchtkästen, 
- Werbung mit wechselndem und/oder bewegtem Licht. 

 
Großflächiges Bekleben (> 1 m²) von Fassadenteilen ist 
unzulässig.  

 
 
3.3 Gestaltung der unbebauten Flächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 

Die nicht überbauten Flächen innerhalb der Baufenster, 
die nicht zur Erschließung der Gebäude innerhalb des 
Baugrundstücks erforderlich sind sowie die unbebauten 
Flächen des Geltungsbereichs, sind gärtnerisch anzule-
gen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.  
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Die Wege, Platzflächen und Stellplatzzufahrten sowie  
    Stellplätze auf privaten und öffentlichen Flächen sind mit  
 wasserdurchlässigen Belägen herzustellen. Die Garagen-

zufahrten sowie Belagsflächen für Kinderspielbereiche 
sind davon ausgenommen. 
 

 
3.4 Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Gegen öffentliche Straßen und Wege sind Einfriedungen 
als freiwachsende oder geschnittene Hecken oder Stau-
denpflanzungen bis zu einer Höhe von 1,40 m, als Zäune 
bis maximal 1,20 m Höhe zulässig. 

 
 
 
3.5 Müllbehälterstandplätze (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Standorte für Müllbehälter sind entweder als unterirdische 
Anlagen (Unterflursysteme) anzulegen oder in die Ge-
bäude zu integrieren.  

 
3.6 Antennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

 Außenantennen und Satellitenempfangsanlagen sind nur 
auf Dachflächen zulässig. Je Gebäude ist höchstens eine 
Außenantennenanlage oder eine Satellitenempfangsan-
lage zulässig. Mobilfunkantennen sind unzulässig. 

 
3.7 Abstandsflächen (§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO) 
TA1 Die Abstandsfläche des mit TA1 gekennzeichneten Be-

reichs wird unter Reduzierung der nach LBO erforderli-
chen Abstandsflächentiefen, unabhängig von der Wand-
höhe, auf mindestens 6,0 m festgesetzt. 

  
TA2 Die Abstandsfläche des mit TA2 gekennzeichneten Be-

reichs wird unter Reduzierung der nach LBO erforderli-
chen Abstandsflächentiefen, unabhängig von der Wand-
höhe, auf mindestens 5,0 m festgesetzt. 

 
 
 
3.8 Einschränkung der Stellplatzverpflichtung (§ 74 Abs. 2 Nr. 1 LBO) 

 
Die Stellplatzverpflichtung gemäß § 37 Abs. 1 LBO wird 
wie folgt eingeschränkt:  
 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge bei Wohnungen 
 
(1) Die Ermittlung der Anzahl der baurechtlich notwendi-
gen Stellplätze für Kraftfahrzeuge erfolgt unter Anwen-
dung der Bestimmungen des Anhangs 1 Buchstabe A der 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und 
Infrastruktur über die Herstellung notwendiger Stellplätze 
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(VwV Stellplätze) vom 28. Mai 2015.  
 
(2) Die Anzahl der notwendigen Stellplätze für Wohnun-
gen des öffentlich geförderten Sozialmietwohnungsbaus 
mit langfristiger Bindung (Landeswohnraumförderungspro-
gramm) wird um weitere 30% je Wohnung reduziert. Diese 
Reduzierung hat auch nach Ablauf der Bindungen nach 
dem Landeswohnförderprogramm Gültigkeit.  
 
Die Einschränkungen der Absätze 1 und 2 sind kumulativ 
anzuwenden. 
 

 
4. Hinweise  
 
 
4.1 Bodendenk-  Das Plangebiet liegt vollständig im Bereich des Kultur-   
malpflege    denkmals gem. § 2 DSchG: „Römische Zivilsiedlung“ von  

Stuttgart-Bad Cannstatt.  
Trotz der bestehenden Bebauung ist zwischen und ggf. 
auch unter den Bestandsgebäuden mit – möglicherweise 
umfangreichen – archäologischen Funden und Befunden 
– Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG – zu rechnen. Sämtli-
che Bodeneingriffe, die im Zuge von Abbrucharbeiten, der 
Suche nach Kampfmitteln, geologischen Untersuchungen, 
dem Bau- oder Ausbau von Leitungen sowie einer Neube-
bauung geplant sind, bedürfen daher einer Genehmigung 
durch die zuständige Denkmalschutzbehörde. 
Vor Baubeginn muss eine archäologische Untersuchung 
durchgeführt werden, die durch den Vorhabenträger zu fi-
nanzieren ist.  
Archäologische Rettungsgrabungen können bei einer ent-
sprechenden Größe eine baurechtliche Genehmigung er-
forderlich machen, in der ggf. weitere Genehmigungen 
(Naturschutz, Immissionsschutz, Bodenschutz, etc.) ent-
halten sind. 
Gemäß § 20 DSchG sind zufällige Funde von Sachen, 
Sachgesamtheiten oder Teilen von Sachen, von denen 
anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissen-
schaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen 
Gründen ein öffentliches Interesse besteht, unverzüglich 
einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde (Polizei-
dienststelle) anzuzeigen. 
 

4.2 Artenschutzrecht Vor Abbruch und Umbau von Gebäuden, der Umgestal-
tung von Grundstücken sowie von Fäll- und Schnittarbei-
ten an Bäumen, Hecken und Sträuchern ist zu prüfen, ob 
besonders geschützte Tierarten verletzt, getötet oder ihre 
Entwicklungsformen sowie ihre Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten beschädigt oder zerstört werden könnten 
(artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 
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BNatSchG). Ist dies der Fall, sind die Maßnahmen zu un-
terlassen und unverzüglich einzustellen sowie die Ent-
scheidung der zuständigen Naturschutzbehörde einzuho-
len. 

Maßnahmen an Gebäuden, die Umgestaltung von Grund-
stücken sowie die Durchführung von Fäll- und Schnittar-
beiten an Bäumen, Hecken und Sträuchern sollen nur im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar und damit außer-
halb der Brutzeiten heimischer Vogelarten durchgeführt 
werden. Bei winterlichen Fäll- und Schnittarbeiten an Bäu-
men mit Höhlungen ist zu prüfen, ob diese als Winterquar-
tier von Fledermäusen genutzt werden. 

Im Plangebiet ist eine ökologische Baubegleitung durchzu-
führen. Dabei sind die räumliche und zeitliche Einhaltung 
der Maßnahmen für die geschützten Arten (Schutz von 
Brutvögeln und Fledermäusen) zu überwachen und ihre 
Ausführung gegebenenfalls zu präzisieren. 

  
Für die artenschutzrechtlichen Fragestellungen im Plange-
biet ist eine Konzeption erstellt worden (ATP, 2023).  
 
Demnach sind im Plangebiet für die Verluste der Lebens-
stätten von Vögeln und Fledermäusen im Rahmen einer 
CEF-Maßnahme vor Abbruch von Gebäuden und Bäumen 
folgende Nisthilfen an den zu erhaltenden Bäumen dauer-
haft anzubringen: 
- 5 Nisthöhlen 1B, Öffnung mit Durchmesser 32 mm 
- 1 Nisthöhle 1B, Öffnung mit Durchmesser 26 mm 
- 1 Starenhöhle 3S, Öffnung mit Durchmesser 45 mm 
- 2 Fledermaushöhlen 1FD 
An den neu herzustellenden Gebäuden im Plangebiet sind 
nachstehende Nisthilfen dauerhaft anzubringen: 
- 39 Mauerseglerkästen 
- 10 Fledermaus-Fassadengroßflächenquartiere 
Außerhalb des Plangebietes sind demnach für die Ver-
luste der Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen im 
Rahmen einer CEF-Maßnahme vor Abbruch von Gebäu-
den und Bäumen folgende Nisthilfen an Gebäuden oder 
Bäumen dauerhaft anzubringen: 
- 26 Mauerseglerkästen 
- 10 Fledermaus-Fassadenquartiere 
- 4 Starenhöhlen 3S, Öffnung mit 45 mm 
- 2 Baumläuferhöhlen 2BN 
- 3 Fledermaushöhlen 1FD 
- 1 Nisthöhle 1B, Öffnung mit 26 mm 
- 3 Nisthöhlen 1B, Öffnung mit 32 mm 
 
Die von den Käferarten Gewöhnlicher Rosenkäfer (Ceto-
nia aurata), Balkenschröter (Dorcus parallelipipedus) und 
Großer Goldkäfer (Protaetia aeruginosa) bewohnten 
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Bäume sind demnach, soweit deren Fällung erforderlich 
ist, unter größtmöglicher Schonung zu fällen. Anschlie-
ßend sind die Baumstämme in Form einer geeigneten La-
gerstätte auf einer der privaten Grünflächen im Plangebiet 
für mindestens drei Jahre zu lagern. Fällung und Lagerung 
sind vor Ort fachlich zu begleiten. 
 
Für die im Plangebiet befindlichen Mauereidechsen sind 
demnach im Plangebiet Grünflächen mit trockenwarmen 
Lebensräumen anzulegen (pv2). Die Eidechsen sind im 
Vorfeld von Baufeldfreimachungen abzusammeln und in 
ein nicht direkt angrenzendes (aber im räumlichen Zusam-
menhang zum Plangebiet stehendes) Gebiet umzusiedeln.  
Um etwaig zuwandernde Tiere aus den Baufeldern zu ent-
fernen, wird eine monatliche Kontrolle inkl. Abfangen und 
Umsiedeln innerhalb des artspezifischen Aktivitätszeit-
raums (April-Oktober) der vorgefundenen Mauereidechsen 
empfohlen.  

 
Vor Durchführung der Arbeiten ist ein Fachgutachter zu 
konsultieren. 

 
4.3 Vermeidung von  Zur Vermeidung erhöhter Kollisionsverluste von Vögeln an 
Vogelschlag Fenstern oder sonstigen Verglasungen sind Glasflächen 

mit einem verminderten Außenreflexionsgrad nach dem 
neuesten Stand der Technik auszuführen (derzeitiger 
Stand der Technik: Außenreflexionsgrad max. 15 %). Aus-
genommen davon sind Lochfassaden mit Fenster < 1,5 m² 
oder einer Scheibenbreite < 50 cm, soweit ein Außenrefle-
xionsgrad von 30 % nicht überschritten wird. Glasbrüstun-
gen, Durchsichten, Eckverglasungen, großflächige Vergla-
sungen und Glasfassaden sind nur zulässig, wenn sie mit 
hochwirksamen Maßnahmen gegen Vogelschlag nach 
dem neuesten Stand der Technik ausgeführt werden. 

 
4.4 Außenbeleuchtung Die Außenbeleuchtungen sind energiesparend, streulicht-

arm und insektenverträglich zu installieren. Es gilt der je-
weils aktuelle Stand der Technik. Emissionen im Blau-, Vi-
olett- und UV-Spektrum sind nicht zulässig. Die Lichtwir-
kung darf nur nach unten auf die zu beleuchtende Fläche 
gerichtet sein. Die Leuchten müssen staubdicht ausgebil-
det sein. Nach Möglichkeit ist die Betriebsdauer der Be-
leuchtung durch Zeitschaltung und Bewegungsmelder 
dem Beleuchtungsbedarf anzupassen. Das Anstrahlen 
von Gebäudefassaden, Strahlung gen Himmel sowie 
großflächige Lichtwerbung ist nicht zulässig. Auf § 21 Na-
turschutzgesetz für Baden-Württemberg wird verwiesen. 

 
Entlang der öffentlichen Erschließungsflächen sind auf 
den privaten Grundstückflächen, außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen, in einem Geländestreifen von 
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0,75 m Standorte für die Straßenbeleuchtung sowie Anla-
gen und Einrichtung für die Stromversorgung zu dulden. 

 

4.5 Lärmschutz DIN‐Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes verwiesen wird, können bei der Lan-
deshauptstadt Stuttgart eingesehen werden.  

 
Die maßgeblichen Außenlärmpegel aufgrund des ein-

wirkenden Straßen‐ und Schienenverkehrslärms auf Basis 
der zum Zeitpunkt der Erstellung des schalltechnischen 
Gutachtens baurechtlich eingeführten Fassung der DIN 
4109 können den Abbildungen A11 bis A14 des schall-
technischen Gutachtens zum Bebauungsplan, Stand 
05.09.2023, Konzept dB plus GmbH St. Wendel entnom-
men werden.  
Für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt wer-
den können, ergeben sich in der vorliegenden Situation 
höhere Anforderungen.  
Soweit in relevantem Umfang Gewerbelärm einwirkt, ist 
dieser zusätzlich bei der Dimensionierung der Außenbau-
teile zu berücksichtigen. 
  
Tiefgarageneinfahrten 

Bezüglich der Tiefgaragen einschließlich der Einfahrten ist 
zu beachten, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 
eingehalten werden müssen. Die Zufahrt muss auf kürzes-
tem Weg von der öffentlich gewidmeten Straße in den ein-
gehausten Bereich erfolgen. 

 
4.6 Wasserschutz Das Plangebiet liegt in der Außenzone des Heilquellen-

schutzgebiets für die staatlich anerkannten Heilquellen in 
Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg (Rechtsverord-
nung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 11. Juni 
2002). Die damit zusammenhängenden baulichen Vorga-
ben und Auflagen bezüglich eventuell geplanter Eingriffe 
in den Untergrund sind der Schutzgebietsverordnung zu 
entnehmen.  
 
Die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung müssen 
beachtet werden. 
 
Die Bestimmungen des Wassergesetzes (WG) und des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), insbesondere §§ 8 
Abs. 1, 9 Abs. 1 und Abs. 2 WHG (behördliche Erlaubnis 
oder Bewilligung bei einer Benutzung der Gewässer, ins-
bes. Grundwasserableitung und -umleitung), § 62 WHG 
(Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sowie § 43 
Abs. 1 und Abs. 2 WG (Erdaufschlüsse, Geothermie) sind 
zu beachten. Erdarbeiten und Bohrungen i. S. d. § 43 WG 
bedürfen einer Anzeige nach § 92 Abs. 1 WG bzw. einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis (z. B. Bohrungen in den 
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Grundwasserleiter). Die unvorhergesehene Erschließung 
von Grundwasser ist der unteren Wasserbehörde (Amt für 
Umweltschutz) nach § 43 Abs. 6 WG unverzüglich mitzu-
teilen.  

 
Beim Baugenehmigungs- bzw. wasserrechtlichen Erlaub-
nisverfahren werden Auflagen und Regelungen zum 
Schutz des Grundwassers getroffen. 

 
4.7 Bodenschutz Das Plangebiet liegt im Bereich von Ablagerungen der 

Stuttgarter Sauerwässer (hier Travertin). Diese sind nach-
weislich mit Arsen belastet. Darüber anstehende Böden 
können ebenfalls erhöhte Arsengehalte, d.h. auch Prüf-
wertüberschreitungen der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV), aufweisen. Bei anfallen-
den Erd- und Aushubarbeiten sind erhöhte Entsorgungs-
kosten aufgrund von Arsenbelastungen im Boden nicht 
ausgeschlossen. Eine ordnungsgemäße Verwertung bzw. 
Entsorgung des Aushubmaterials ist zu gewährleisten.  

 
Auf die Vorgaben der Landes- und Bundesgesetzte sowie 
die Pflichten zur Beachtung der Bestimmungen des Bo-
denschutzes, insbesondere auf § 4 BodSchG, wird verwie-
sen. 

 
4.8 Geotechnik Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB 

vorhandenen Geodaten (einschließlich der Baugrundkarte 
Stuttgart) im Verbreitungsbereich von Gesteinen der Grab-
feld-Formation (Gipskeuper). Diese werden von i. d. R. 
von mehr als 6 m mächtigen Quartärablagerungen (Löss-
führender Fließerde, Stuttgart-Travertin, anthropogene Ab-
lagerungen) überdeckt.  
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Set-
zungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Die 
anthropogenen Ablagerungen vorangegangener Nutzun-
gen sind ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet. Ggf. vor-
handene organische Anteile können zu zusätzlichen bau-
technischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflur-
abstand kann bauwerksrelevant sein.  
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 
Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwäs-
ser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird 
auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologi-
schen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der 
Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaf-
ten sowie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund 
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sollte von der Errichtung technischer Versickerungsanla-
gen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-
Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden.  
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weite-
ren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen 
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, 
zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbe-
dingter Fehlstellen wie z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spal-
ten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 
gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
 

4.9 Baumschutz Für den Umgang mit den zu erhaltenden Bäumen nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik im Rah-
men von Baumaßnahmen ist ein öffentlich vereidigter 
Baumsachverständiger zur Definition und Begleitung von 
adäquaten Maßnahmen an den Bäumen hinzuzuziehen. 
 
Hinweis: In den Baufeldern 6 und 7 soll der Erhalt der ge-
kennzeichneten Bäume durch die entsprechende Ausbil-
dung der Neubebauung angestrebt werden.  
 

4.10 Fahrradabstell-  Die Anzahl der Fahrradabstellplätze wird nach den 
plätze  bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätzen ermittelt 

und im Mobilitätskonzept berechnet. Die Herstellung von 
Stellplätzen für Lastenräder wird ebenfalls im Mobilitäts-
konzept erläutert. Die einzuhaltenden Qualitäten der Fahr-
radabstellplätze sind ebenfalls dem Mobilitätskonzept zu 
entnehmen. 

 
4.11 Kampfmittel- Die Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung aus dem   
belastung  Zweiten Weltkrieg liefert für das gesamte Untersuchungs-

gebiet Hinweise auf eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von 
im Boden verbliebenen Kampfmitteln.  
 
Eine nähere Überprüfung des gesamten Untersuchungs-
gebiets durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-
Württemberg wurde durchgeführt.  
Auf einen Blindgängerverdachtspunkt im westlichen Be-
reich der Auswertungsfläche wird hier ausdrücklich hinge-
wiesen. 

 
4.12 Bauantrag  Äußere Gestaltung, Freiflächen 

 In den Bauvorlagen zum bauordnungsrechtlichen Verfah-
ren sollen Material, Farbgebung der Außenwände (Fassa-
dengestaltung) und die Gestaltung von Werbeanlagen an-
gegeben und die Außenanlagen in einem qualifizierten 
Freiflächengestaltungsplan dargestellt werden. 
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Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Wohnen Düsseldorfer- / Bottroper Straße“ (Ca 312) Stuttgart-Bad Cannstatt 
Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB und § 74 LBO 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

 

Behörden und sonstige Träger  
öffentlicher Belange 
 

Stellungnahme: 
Ergebnis/ 
Berücksich-
tigung: 

(01) Garten-, Friedhofs- und 
Forstamt (67) 
(Schreiben vom 15.06.2022) 
 
In Absprache mit der Bezirksleitung 
nehmen wir die Unterlagen ohne 
Einwände zur Kenntnis. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 

(02) Amt für Umweltschutz (36) 

(Schreiben vom 14.06.2022) 
 
Das Amt für Umweltschutz nimmt im 
Rahmen der o.g. Beteiligung wie 
folgt Stellung: 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

--- 

Naturschutz (Ansprechpartner/in: 
GZ 36-2.23, Nebenstelle 88647) 
 
Der größere Teil des Gebietes 
wurde im Hinblick auf den Arten-
schutz bereits untersucht. Der Strei-
fen im Nordwesten war jedoch nicht 
Teil des Untersuchungsraums. Hier 
ist die artenschutzrechtliche Unter-
suchung noch durchzuführen. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Für den nordwestlichen Teil 
wurde ebenfalls eine Arten-
schutzuntersuchung durchge-
führt.  

 
 
 

ja 

Im Untersuchungsraum wurden 
Niststätten sowohl an den Gebäu-
den (insbesondere Haussperling) 
wie auch in den vorhandenen Bäu-
men und Sträuchern festgestellt. 20 
Bäume im Untersuchungsraum wei-
sen zudem geeignete Höhlungen 
und Strukturen für Quartiere von 
Fledermäusen und Niststätten von 
Vögeln auf. 3 Bäume bieten auch 
Potential für Fledermauswinterquar-
tiere. 

Zur Kenntnis genommen. 
Im Bebauungsplan wurden 
Maßnahmen zum Artenschutz 
aufgenommen in den Hinweisen 
(vgl. Kapitel 4.2 im Textteil).  
 
Diese beinhalten das Anbringen 
von Nistkästen für Vögel und 
Quartiere für Fledermäuse, tlw. 
wurden diese vorgezogen im 
angrenzenden Umfeld ange-
bracht. Die Interims- und dauer-
haften Standorte der Nistkästen 

ja 
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und Quartiere sowie die Be-
schreibung der Maßnahmen 
sind der Maßnahmen-Konzep-
tion der Arbeitsgruppe für Tier-
ökologie und Planung GmbH zu 
entnehmen.  
 

Im weiteren Verfahren ist ein Kon-
zept zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotsbestände bei 
Vollzug der Planung zu erarbeiten. 
Die erforderlichen Artenschutzmaß-
nahmen sind mit der unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen und im 
Bebauungsplan mittels Festsetzun-
gen rechtlich zu sichern. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Im Bebauungsplan wurden 
Maßnahmen zum Artenschutz 
aufgenommen in den Hinweisen 
(vgl. Kapitel 4.2). Diese wurden 
nach Grundlage der Maßnah-
men-Konzeption erstellt und be-
reits mit der unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. 

ja 

Zum Erhalt und zur Förderung der 
biologischen Vielfalt im Siedlungs-
raum sollten für die Gestaltung der 
Grünflächen standortgerechte, au-
tochthone Gehölze und Pflanzmate-
riale festgesetzt werden. 
 

Die Gestaltung der privaten 
Grünflächen sowie der unbe-
bauten Flächen sowie Pflanz-
verpflichtungen sind festgesetzt. 
Bei Begrünung und Pflanzungen 
sind standortgerechte Bäume 
und Sträucher zu verwenden. 
Die Verwendung von autochtho-
nen Gehölzen und Pflanzmateri-
alen wird nicht vorgeschrieben. 
 

teilweise 

Mittels folgender Festsetzung im 
Textteil des B-Plans sind zudem 
Lichtverschmutzung und die durch 
künstliches Licht verursachten Be-
einträchtigungen von Flora und 
Fauna zu minimieren: 
Die Außenbeleuchtungen sind ener-
giesparend, streulichtarm und insek-
tenverträglich zu installieren. Die 
Leuchten dürfen nur von oben nach 
unten strahlen. Die verwendeten 
Leuchtmittel sind so auszuwählen, 
dass für die Insekten attraktive 
Emissionen im Blau- und UV-Be-
reich (< 520 mm) weitestgehend mi-
nimiert werden. Die Leuchten müs-
sen staubdicht und so ausgebildet 
sein, dass eine Lichtwirkung nur auf 
die zu beleuchtende Fläche erfolgt. 
Die Betriebszeit ist durch Zeitschal-
tungen bzw. Bewegungsmeldern so-
weit wie möglich zu verkürzen. Stan-
dard ist Stand der Technik, derzeit 

Hinweise zu Lichtverschmut-
zung sind im Textteil des Be-
bauungsplanes aufgenommen. 
Die Hinweise sind im Textteil 
unter 4.4 Außenbeleuchtung 
aufgeführt. 

ja 
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warmweiße LED mit einer Farbtem-
peratur < 3.000 K. 

Selbstleuchtende Werbetafeln sind 
mittels Festsetzungen für das Ge-
biet auszuschließen. 

Selbstleuchtende Werbetafeln 
sind zulässig jedoch Werbeta-
feln mit wechselndem und / oder 
bewegtem Licht werden nicht 
zugelassen. 

nein 

Zur Vermeidung eines erhöhten Tö-
tungsrisikos von Vögeln durch Glas- 
und Fensterfronten und für die Ent-
wicklung eines umweltfreundlichen 
Beleuchtungskonzeptes sollte auf 
folgende Publikationen hingewiesen 
werden: 
Schmid, H.et al (2012): Vogelfreund-
liches Bauen mit Glas und Licht. 2. 
Überarbeitete Auflage. Schweizeri-
sche Vogelwarte Sempach. (website 
vogelglas.vogelwarte.ch) 
Huggins, B. / Schlacke, S. (2019): 
Schutz von Arten vor Glas und Licht. 
Rechtliche Anforderungen und Ge-
staltungsmöglichkeiten. Schriften-
reihe Natur und Recht, 18: 282 S. 
Berlin. 
Schroer, S. et al (2019): Leitfaden 
zur Neugestaltung und Umrüstung 
von Außenbeleuchtungsanlagen. 
BfN-Skripte 543. 
 

Hinweise zur Vermeidung von 
Vogelschlag sind im Textteil des 
Bebauungsplanes aufgenom-
men. Die Hinweise dazu sind 
unter 4.3 Vermeidung von Vo-
gelschlag aufgeführt. 

ja 

Grundwasserschutz (Ansprech-
partnerin: GZ 36-3.63, Nebenstelle 
88959) 

Es wird empfohlen in den Allgemei-
nen Zielen und Zwecken zum Be-
bauungsplan unter Umweltbelange 
einen Punkt Schutzgut Wasser mit 
folgendem Textteil zum Grundwas-
ser aufzunehmen: 
 
„Das Planungsgebiet liegt in der Au-
ßenzone des Heilquellenschutzge-
biets (Verordnung des Regierungs-
präsidiums Stuttgart zum Schutz der 
staatlich anerkannten Heilquellen in 
Stuttgart-Bad Cannstatt und Stutt-
gart-Berg vom 11. Juni 2002). 
 

 
 
 
Die Hinweise zum Grundwas-
serschutz wurden in den Textteil 
und die Begründung des Bebau-
ungsplans aufgenommen. 
(Vgl. Hinweise im Textteil Kap. 
4.6 Wasserschutz sowie in der 
Begründung Kapitel 10.1) 

 
 
 

ja 
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Im Umfeld des Planungsbereiches 
wurde das gespannte Grundwasser 
erst in einer Tiefe von 17 m unter 
Gelände, was einer Höhe von 
235,39 m ü. NN entspricht, angetrof-
fen. Das Grundwasser stieg nach 
Bohrende auf 13,8 m unter Gelände 
(238,59 m ü. NN) an. Diese Angabe 
gibt die großräumige Grundwasser-
situation wieder, von der kleinräu-
mige Abweichungen jederzeit mög-
lich sind. 
Die Bestimmungen des Wasserge-
setzes (WG) und des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG), insbesondere 
§§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 und Abs. 2 
WHG (behördliche Erlaubnis oder 
Bewilligung bei einer Benutzung der 
Gewässer, insbes. Grundwasserab-
leitung und -umleitung), § 62 WHG 
(Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen) sowie § 43 Abs. 1 und Abs. 
2 WG (Erdaufschlüsse, Geothermie) 
sind zu beachten. Erdarbeiten und 
Bohrungen i. S. d. § 43 WG bedür-
fen einer Anzeige nach § 92 Abs. 1 
WG bzw. einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis (z. B. Bohrungen in den 
Grundwasserleiter). Die unvorherge-
sehene Erschließung von Grund-
wasser ist der unteren Wasserbe-
hörde nach § 43 Abs. 6 WG unver-
züglich mitzuteilen." 
 

Die Bestimmungen der Schutzge-
bietsverordnung müssen beachtet 
werden. Beim Baugenehmigungs- 
bzw. wasserrechtlichen Erlaubnis-
verfahren werden Auflagen und Re-
gelungen zum Schutz des Grund-
wassers getroffen. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Zur Beachtung bei der Bauge-
nehmigung an den Bauherren 
weiter gegeben. 

--- 

Bodenschutz (Ansprechpartner: 
GZ 36-3.612, Nebenstelle 88736) 
 
Gemäß Planungskarte Bodenquali-
tät Stuttgart befinden sich im Plan-
gebiet Böden der Qualitätsstufe 2 
(niedrig). Die Planung stellt daher 
keinen erheblichen Eingriff in das 
Schutzgut Boden dar.  

 
 
 
Die Hinweise zur Bodenqualität 
sind in der Begründung des Be-
bauungsplanes aufgenommen. 
(Vgl. Begründung Kapitel 10.1) 

 
 
 

ja 
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Eine Bilanzierung gemäß Boden-
schutzkonzept Stuttgart (BOKS) 
wird durchgeführt, sobald das Maß 
der baulichen Nutzung bekannt ist. 
 

Zur Kenntnis genommen. Die 
Bilanzierung wurde zwischen 
zeitlich durchgeführt und in der 
Begründung erläutert 
 

ja 

Der Bebauungsplan liegt im Bereich 
von Ablagerungen der Stuttgarter 
Sauerwässer (hier Travertin). Diese 
sind nachweislich mit Arsen belas-
tet. Darüber anstehemde Böden 
können ebenfalls erhöhte Arsengeh-
alte, d.h. durch Prüfwertüberschrei-
tungen der Bundes-Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung 
(BBodSchV), aufweisen. Bei anfal-
lenden Erd- und Aushubarbeiten 
sind erhöhte Entsorgungskosten 
aufgrund von Arsenbelastungen im 
Boden nicht ausgeschlossen. Eine 
ordnungsgemäße Verwertung bzw. 
Entsorgung des Aushubmaterials ist 
zu gewährleisten. Darauf wird im 
Zuge von Baugenehmigungsverfah-
ren gesondert hingewiesen. 
 

Die Information wurde unter Hin-
weise im Textteil und in der Be-
gründung des Bebauungsplan 
aufgenommen. 

ja 

Abwasserbeseitigung (Ansprech-
partner/in: GZ 36-3.75, Neben-
stelle 88433) 
 

Wie bereits in den Vorgaben im 
Rahmen der Auslobung dargestellt, 
ist für das Plangebiet ein Konzept 
zur Regenwasserbewirtschaftung zu 
erarbeiten. Dabei sollen die wasser-
wirtschaftlichen Anforderungen für 
eine integrierte und nachhaltige, na-
turnahe Niederschlagswasserbewirt-
schaftung Maßstab sein, mit dem 
Ziel, die Wasserbilanz des erschlos-
senen Siedlungsgebiets so weit wie 
möglich an die natürlichen Verhält-
nisse eines unbebauten Zustands 
anzugleichen. Durch Maßnahmen 
zur Verdunstung, Versickerung und 
Retention von Niederschlagswasser 
ist der Abfluss aus dem Plangebiet 
zu minimieren. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Das Konzept zur Regenwasser-
bewirtschaftung wurde im Rah-
men der Freiraumplanung er-
stellt. Entsprechende Festset-
zungen wurden getroffen – Ver-
ringerung der Oberflächenver-
siegelung, Niederschlagswas-
serbewirtschaftung sowie 
Pflanzverpflichtungen und wei-
tere grünordnerische Maßnah-
men (vgl. Kapitel 1.8 und 1.11 
im Textteil). 
 

 
 
 
 

ja 
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Die Maßnahmen der naturnahen 
Regenwasserbewirtschaftung kön-
nen in die Freiraumplanung inte-
griert werden. Teilweise stehen 
diese aber in Konkurrenz zu ande-
ren Anforderungen an die Flächen. 
Daher ist es wichtig, den Platzbedarf 
für Regenwasserbewirtschaftungs-
anlagen so früh wie möglich zu er-
mitteln, damit diese Flächenbedarfs-
werte in die weitere Planung einge-
hen können. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Das Konzept zur Regenwasser-
bewirtschaftung wurde im Rah-
men der Freiraumplanung er-
stellt. Dieses ist in den Bauvor-
lagen darzustellen. 

--- 

Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: GZ 36-3.35, Nebenstelle 
88667 
 

Die Lärmeinwirkung durch das Rö-
merkastell, insbesondere durch die 
Phoenixhalle, wurde im Rahmen 
des Bebauungsplanes „Römerkas-
tell“ untersucht. Aus unserer Sicht 
ist kein Immissionskonflikt zu erwar-
ten.  
Auch zum nordöstlich gelegenen 
Gewerbegebiet liegt eine Schall-
technische Untersuchung zum Be-
bauungsplan „Bottroper Straße / 
Travertinpark – Ca 284/1“ (Projekt 
Nr. 13 GS 094 – 1, Berichtsdatum 
02.06.2014) vor. Auch diesbezüglich 
ist kein Immissionskonflikt zu erwar-
ten. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
  

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezüglich der Tiefgarage einschließ-
lich Einfahrt ist zu beachten, dass 
die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm eingehalten werden müssen. 
Die Zufahrt muss auf kürzestem 
Weg von der öffentlich gewidmeten 
Straße in den eingehausten Bereich 
erfolgen. 
 

Die Forderungen wurden unter 
Hinweise im Textteil des Bebau-
ungsplans aufgenommen. Eine 
abschließende Prüfung erfolgt 
im Rahmen des bauordnungs-
rechtlichen Verfahrens.  

ja 

Stadtklima und Lufthygiene (An-
sprechpartnerin: GZ 36-4.21, Ne-
benstelle 88687) 
 

Entsprechend dem Klimaatlas der 
Stadt Stuttgart ist das Plangebiet 
dem Stadtklimatop zuzuordnen. Die 
bodennahe Atmosphäre wird stark 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 
 

ja 
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von vorhandenen Strukturen beein-
flusst. Die vorhandene Bebauung 
bewirkt eine Erhöhung der bodenna-
hen Lufttemperatur infolge der Er-
wärmung der Gebäude durch die 
Sonneneinstrahlung. Es besteht ein 
städtischer Wärmeinseleffekt infolge 
der Bebauung, der durch die vor-
handene umfangreiche Freiflächen-
begrünung reduziert wird. Infolge 
des Wärmeinseleffektes ist die ther-
mische Belastung im Plangebiet er-
höht. Durch den globalen Klimawan-
del wird die thermische Belastung 
weiter zunehmen. Die Aufenthalts- 
und die Wohnqualität im Plangebiet 
werden dadurch verringert. Hitzebe-
dingte gesundheitliche Schäden 
werden weiter zunehmen. 
 

 

Bei der Neustrukturierung des Plan-
gebiets sind stadtklimatische Be-
lange zu berücksichtigen. Insbeson-
dere ist darauf zu achten, dass 
durch eine stadtklimatisch verträgli-
che Planung und stadtklimatisch 
wirksame Maßnahmen die thermi-
sche Belastung im Plangebiet nicht 
verstärkt und möglichst verringert 
wird.  
Es müssen Maßnahmen zur Anpas-
sung an die Folgen des Klimawan-
dels berücksichtigt werden. Dazu 
muss eine gute Durchlüftung des 
Plangebiets durch stadtklimatisch 
günstige Anordnung von Neubauten 
sowie eine moderate Bauhöhenent-
wicklung ermöglich werden. 
 

Es wird auf die Festsetzungen 
zu Grünflächen, Gestaltung der 
Wege- und Platzflächen, Baum-
pflanzungen, Dach- und Fassa-
denbegrünungen sowie Pflanz-
verpflichtung verwiesen. 
 
Neben Baumpflanzungen sind 
(private) Grünflächen, mit einem 
Mindestanteil von 70 % Begrü-
nung, sowie Dach- und Fassa-
denbegrünungen festgesetzt. 
Im Bereich der Plätze / Wege / 
Stellplätze sind wasserdurchläs-
sige Materialien zu verwenden. 
Alle sonstigen nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen sind flä-
chig zu begrünen, gärtnerisch 
anzulegen und dauerhaft zu er-
halten.  
Die vorgesehene Anordnung der 
Gebäude mit den Wohnhöfen, 
Winkeln und Einzelgebäuden 
schafft Zwischenräume, die 
nicht nur der Durchwegung, 
sondern auch der Durchlüftung 
des Quartiers dienen. Die Höhe 
der Bebauung ist zudem gestaf-
felt geplant. Die Gebäudehöhen 
variieren zwischen drei und 
sechs Geschossen. 

ja 
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Die Luftströmungen im Plangebiet 
werden maßgeblich von den Luft-
strömungen im Neckarbecken domi-
niert. Hauptwindrichtung der boden-
nahen Strömung ist Süd.  
Die Bestandsgebäude stellen ein 
Hindernis für die bodennahen Luft-
strömungen dar. Die Hinderniswir-
kung entstehet im Wesentlichen 
durch vorhandene wenig durchläs-
sige langgestreckte Gebäuderiegel 
und eine stadtklimatisch ungünstige 
Stellung der Gebäude mit ihren 
Längsachsen quer zur Hauptströ-
mungsrichtung. Die vergleichswei-
sen niedrigen Bauhöhen und aus 
stadtklimatischer Sicht gut dimensio-
nierte Gebäudeabstände lassen 
eine stadtklimatisch ausreichende 
Durchlüftung des Plangebiets zu, 
was zur Reduzierung des Wärmein-
seleffektes beiträgt.   
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

--- 

Zudem ist die entsprechend dem 
vorliegenden Entwurf geplante Bau-
höhenentwicklung bis zu 5-geschos-
sigen Baukörpern stadtklimatisch als 
noch vertretbar einzustufen, wenn 
auf langgestreckte Riegelbebauung 
und geschlossene Blockrandbebau-
ung verzichtet wird.  

Die Gebäudehöhen sollen ge-
staffelt ausgeführt werden. In 
der Regel liegen sie bei drei bis 
fünf Vollgeschossen. Die beiden 
Winkel (Baufelder 1 und 5) sind 
jeweils mit einem städtebauli-
chen Hochpunkt als Auftakt ins 
Quartier versehen; mit sechs 
Vollgeschossen im Westen an 
der Düsseldorfer Straße und 
sieben Vollgeschossen am ver-
größerten Nastplatz im Südos-
ten. 
Es wird auf langgestreckte Rie-
gelbebauung und eine geschlos-
sene Blockrandbebauung ver-
zichtet. Besonders die ehemals 
bestehenden langgestreckten 
Zeilen im Osten des Plangebiets 
sollen durch die kompakten 
Wohnhöfe ersetzt werden, die 
eine verbesserte Strömung bzw. 
Durchlüftung von Nordwesten 
nach Südosten ermöglichen. 

ja 

Weiter muss die thermische Belas-
tung im Plangebiet durch eine stadt-
klimatisch wirksame Begrünung re-

Entsprechende Festsetzungen 
zur Verringerung der Oberflä-
chenversiegelung, zu Pflanzver-

ja 
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duziert werden. Umfangreiche Ge-
bäudebegrünungen mit Dach- und 
Fassadenbegrünungen müssen rea-
lisiert werden. Weiter ist auf eine be-
grünte und unversiegelte Freiflä-
chengestaltung zu achten. 
 

pflichtungen und weitere grün-
ordnerische Maßnahmen zur 
Gebäudebegrünung wurden ge-
troffen. 
 

Zusätzlich muss anfallendes Nieder-
schlagswasser im Plangebiet bewirt-
schaftet werden. Es sollte die voll-
ständige Bewirtschaftung angestrebt 
werden.  
Starkniederschläge führen regelmä-
ßig zur Überlastung von Abwasser-
systemen und können hohe Schä-
den an städtischen Strukturen verur-
sachen. Um zukünftig diese Schä-
den zu reduzieren ist ein Nieder-
schlagsmanagement notwendig.  
Es müssen Möglichkeiten zur Was-
serspeicherung (z.B. mit Zisternen) 
und zur Versickerung und Verduns-
tung von Niederschlagswasser (z.B. 
mit Retentionsflächen) im Plange-
biet geschaffen werden, um den Ab-
fluss von Niederschlagswasser zu 
reduzieren oder zu verhindern.  
 

Das Konzept zur Regenwasser-
bewirtschaftung wurde im Rah-
men der Freiraumplanung er-
stellt. Dieses ist in den Bauvor-
lagen darzustellen. 
Entsprechende Festsetzungen– 
wie die Verringerung der Ober-
flächenversiegelung, zur Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung 
sowie zu Pflanzverpflichtungen 
und weitere grünordnerische 
Maßnahmen wurden getroffen. 
 
 
 
 
 

ja 

Für das Quartier ist eine Nutzung 
des Grauwassers anzustreben. Da-
für ist das anfallende Grauwasser 
entweder pro Gebäude, oder zentra-
lisiert zu sammeln und für die Wie-
derverwendung aufzubereiten. Das 
aufbereitete Wasser kann dann in 
den Gebäuden z.B. für Waschma-
schinen oder Toilettenspülungen, o-
der außen für die Bewässerung der 
Fassadenbegrünung, oder der Frei-
raumbegrünung genutzt werden. 
 

Der Bebauungsplan trifft keine 
Regelungen zur Grauwassernut-
zung. Es steht dem Bauherrn 
grundsätzlich frei, im Rahmen 
der Ausführungsplanung eine 
Grauwassernutzung vorzuse-
hen. 

nein 

Verkehrslärm (Ansprechpartner: 
GZ 36-4.32, Nebenstelle 88655) 
 
Laut Lärmkartierung 2017 sind die 
höchsten Lärmpegel am Rande des 
Plangebiets aufgrund des Straßen-
verkehrslärms der Straße „Am Rö-
merkastell/Bottroper Straße“ mit bis 
zu ca. 70/60 dB(A) tags/nachts zu 
erwarten.  

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

--- 
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Wohnnutzung ist hier mit Auflagen 
möglich, Festsetzungen nach § 9 (1) 
24 BauGB für passiven Schall-
schutz, also z.B. Schallschutzfens-
ter, evtl. in Verbindung mit Lüftungs-
einrichtungen, sowie ein Schutz der 
Außenwohnbereiche, also der Ter-
rassen und der Balkone (bei Pegeln 
über 64 dB(A) mit z.B. einer (öffen-
baren) Verglasung), werden voraus-
sichtlich genügen.  
 

Ein Schallgutachten muss erstellt 
werden. 
 

Es wurde ein Schallgutachten 
durch das Büro dbplus erstellt. 

ja 

Energie (Ansprechpartner: GZ 36-
5, Nebenstelle 88668) 

 
Energiestandard: 
Es wird empfohlen, zukünftige Neu-
bauten als Plusenergiegebäude o-
der als klimaneutrale Gebäude zu 
errichten. Als Mindestanforderungen 
können, die vom Gemeinderat der 
Landeshauptstadt Stuttgart be-
schlossene Energiestandards die-
nen. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Es werden keine Vorgaben zu 
Energiestandards festgesetzt. 
Für das Plangebiet ist ein KFW 
Standard 40 von Seiten des 
Bauherren geplant.   
 
 

 
 
 
 

--- 
 
 

Solaranlagen: 
Es wird empfohlen, folgenden Text 
in den Festsetzungen aufzunehmen: 
Alle unverschatteten, nach Süden, 
Westen oder Osten orientierten 
Dachflächen, sind unabhängig von 
der Dachform (Sattel-, Walm-, Krüp-
pelwalm- oder Pultdach) mit Solar-
anlagen auszustatten. Diese Solar-
anlagen sind dauerhaft zu erhalten. 
Flachdächer und flach geneigte Dä-
cher bis 15 ° sind unabhängig von 
ihrer Ausrichtung in allen unver-
schatteten Bereichen mit Solaranla-
gen und Dachbegrünung auszustat-
ten, die dauerhaft zu erhalten sind. 
 
Dabei sind folgende Vorgaben ein-
zuhalten:  
 
Über der begrünten Dachfläche sind 
schräg aufgeständerte Solaranlagen 

 
Im gesamten Plangebiet sind 
nur Flachdächer bzw. flach ge-
neigte Dächer zulässig. 
Festsetzungen zu Dachbegrü-
nung und Dachgestaltung wur-
den aufgenommen.  
Eine Pflicht zur Installation von 
Solaranlagen wurde nicht aufge-
nommen. Es wird auf das Klima-
schutz- und Klimawandelanpas-
sungsgesetz Baden-Württem-
berg (KlimaG BW) verwiesen, 
welches eine Pflicht zur Installa-
tion von Photovoltaikanlagen bei 
Neubauten beinhaltet. 

 
teilweise 
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mit größtmöglicher installierter Leis-
tung zu realisieren. Dabei dürfen die 
Solarmodule bzw. -kollektoren in 
senkrechter Projektion von oben auf 
das Dach maximal die Hälfte der be-
grünten Fläche bedecken. 
 

Wenn die Dachfläche nicht vollstän-
dig für Solaranlagen und Begrünung 
zur Verfügung steht, sind folgende 
Nutzungen zulässig: technische Auf-
bauten, Dachterrassen, Attika und 
nicht brennbare Abstandsstreifen 
auf maximal 20 % der Fläche nach 
Dachaufsichtsplan. 
 
Eine Befreiung von diesen Vorga-
ben ist möglich bei nachgewiesener 
technischer Unmöglichkeit oder wirt-
schaftlicher Unrentabilität. 
 

Der Anregung wurde nicht ge-
folgt. 
Der Bebauungsplan definiert 
nicht die differenzierte Höhen-
staffelung der Gebäude, son-
dern beschränkt sich auf die 
Festsetzung der maximal zuläs-
sigen Gebäudehöhen. Auf den 
Dächern der tiefer liegenden 
Geschosse, die nicht als Dach-
fläche, sondern in Form von 
Dachterrassen ausgestaltet wer-
den, soll aufgrund der klimati-
schen Erfordernisse ebenfalls 
eine Begrünung erfolgen. Um 
die lokalklimatischen Nachteile 
der nicht begrünten Anteile der 
Dachterrassen zu kompensie-
ren, wurde festgesetzt, dass 50 
% der Flächen intensiv begrünt 
werden müssen.  
Die Festsetzung ersetzt nicht 
die gesetzlichen Verpflichtungen 
zu Klimaneutralität und Nutzung 
regenerativer Energien (wie 
bspw. die Photovoltaik-Pflicht-
Verordnung). Die Dächer sind 
so herzustellen, dass alle erfor-
derlichen Regelungen eingehal-
ten werden. 

nein 

Bei städtischen Verträgen und Kauf-
verträgen müssen laut GRDrs 
1493/2019 die oben genannten 
Energiestandards und Solaranlagen 
gefordert werden. Deshalb bitten wir 
in diesen Fällen um Beteiligung. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Altlasten/Schadensfälle 

Keine Hinweise. 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 
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(03) BUND Regionalverband Stutt-
gart 
ohne Antwort  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

--- 

(04) Deutsche Telekom AG T-Com 
Technische Infrastruktur, Nieder-
lassung Südwest 
PTI 22 Stuttgart Produktionsma-
nagement 

ohne Antwort 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 

--- 

(05) Gesundheitsamt (53) 
(Schreiben vom 17.05.2022) 
 
Zu den angerufenen Unterlagen 
nimmt der Sachbereich Trinkwasser 
und Umwelthygiene des Gesund-
heitsamtes wie folgt Stellung:  
keine Einwände. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

--- 

Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
 

ja 

(06) Handwerkskammer Region 
Stuttgart 
(Schreiben vom 24.05.2022) 
 
Zum aktuellen Verfahrensstand ha-
ben wir grundsätzlich keine Beden-
ken oder Anregungen. 
 

 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 

--- 

Da sich im und angrenzend zum 
Plangebiet Handwerksbetriebe be-
finden, bitten wir Sie unbedingt, uns 
am weiteren Verfahren zu den nähe-
ren Planungen zu beteiligen.  
 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
 

ja 

(07) Industrie- und Handelskam-
mer Region Stuttgart 
(Schreiben vom 17.06.2022) 
  
Die Aufstellung des Plans im Rah-
men der Innenentwicklung nach § 
13a BauGB dient der Schaffung von 
Wohnraum und in geringerem Um-
fang von nicht störenden gewerbli-
chen Nutzungen und Dienstleistun-
gen. Die gegenwärtige Gewerbe- 
und Wohnflächensituation in Stutt-
gart und der Region wird von vielen 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 
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Unternehmen zunehmend als 
Standortnachteil wahrgenommen, 
denn eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung geht einher mit erhebli-
chen Flächenbedarfen. Dies gilt so-
wohl für Gewerbeflächen als auch 
für Flächen für den Wohnungsbau, 
um insbesondere dringend gesuch-
ten und vielfach von auswärts kom-
menden Fachkräften und ihren Fa-
milien bezahlbaren Wohnraum bie-
ten zu können.  
Daher beurteilen wir das Planvorha-
ben grundsätzlich positiv. 
 

Im Rahmen des vorgesehenen Mo-
bilitätskonzepts für das Gebiet soll in 
der vorgesehenen Quartiersgarage 
eine Mobilitätsstation vorgesehen 
werden. Auch dies findet im Zuge ei-
ner sich verändernden Mobilität un-
sere Zustimmung.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Jedoch vermissen wir im Planent-
wurf Überlegungen zur logistischen 
Ver- und Entsorgung und zur Mög-
lichkeit der Reservierung von Flä-
chen für logistische Nutzungen (z.B. 
für eine Quartiers-Packstation) im 
Bereich der Mobilitätsstation. 
 

Eine Paketstation ist aktuell 
nicht vorgesehen. 

nein 

Für Informationen über den weiteren 
Verlauf der Planungen wären wir 
Ihnen dankbar. 
 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
 

ja 

(08) Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg 

ohne Antwort  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

(09) NABU Stuttgart e. V. 

ohne Antwort  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 

(10) Naturschutzbeauftragter der 
Stadt Stuttgart 
Herrn Dr. Martin Nebel 
ohne Antwort  
 
 
 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

--- 
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(11) Polizeipräsidium Stuttgart 
Referat Prävention 
(Schreiben vom 08.06.2022) 
 

 
 
 
 

 

1. Kein Platz für Angst und Ge-
walt durch städtebauliche Krimi-
nalprävention  

Die Gestaltung des öffentlichen 
Raums hat eine nicht zu unterschät-
zende Wirkung auf das Sicherheits-
gefühl der Menschen. Verwahrloste 
Gebäude, Parkanlagen bei Dunkel-
heit oder Unterführungen und Park-
häuser sind nur einige Beispiele, die 
Angsträume für die Bevölkerung 
entstehen lassen. Sowohl bei vor-
handenen als auch bei neu entste-
henden Wohnräumen ist der Ge-
sichtspunkt der Prävention durch 
Städtebau zu berücksichtigen – 
denn gewisse Baustrukturen können 
nicht nur beeinflussen, ob sich die 
Menschen in ihrer Umgebung wohl-
fühlen, sondern wirken sich auch auf 
die Begehung von Straftaten be-
günstigend oder abschreckend aus.  
Quelle: https://www.stuttgart.de/le-
ben/sicherheit/kriminalpraeven-
tion.php 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Der Freiflächengestaltungsplan 
von faktorgruen diente im weite-
ren Verfahren als Grundlage für 
die Gestaltung der Grünflächen. 
Verweis auf Kapitel 5.3 der Be-
gründung. 
 

 
 
 

--- 

2. Betrachtungsraum 

Zur Ermittlung des Betrachtungs-
raums wurden geografische, sozio-
logische und verkehrliche Aspekte 
herangezogen. Auf Grund der Neu-
bebauung in direkt angrenzenden 
Bereichen und der damit verbunde-
nen Neuausrichtung der Bewoh-
nerstruktur konnte dieser Aspekt 
wegen fehlender Daten nur nach-
rangig betrachtet werden. Hinsicht-
lich von Einflüssen von außerhalb 
des Betrachtungsgebietes wären 
Haltestellen des ÖPNV zu nennen, 
als auch die überregionalen Versor-
gungszentren. 
Somit betrachten wir den Raum zwi-
schen Hallschlag und der Bahnlinie 
Kornwestheim – Untertürkheim als 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 
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West – Ost Begrenzung und die Lö-
wentorstraße und die Rommel-
straße als Nord – Süd Begrenzung. 
 
3. Kriminalitätsbelastung 

Signifikante Auffälligkeiten in der 
Kriminalitätsbelastung sind nicht 
festzustellen. Lediglich bei weniger 
öffentlichkeitswirksamen Straftaten, 
dazu zählen etwa Gewaltdelikte im 
persönlichen Raum, Haus- und Fa-
miliendiebstahl, Internetkriminalität 
ist der Stadtteil im Vergleich überre-
präsentiert, jedoch kaum außerhalb 
der allgemeinen statistischen Abwei-
chung.   
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
Kein Gegenstand eines Bebau-
ungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--- 

Bauliche Aufwertungen durch Neu-
bauten und Renovierung innerhalb 
und außerhalb des Betrachtungs-
raums, Stärkung der Bindung inner-
halb der Bewohnerschaft durch Be-
rücksichtigung religiöser oder sozi-
ale Belange der Wohnbevölkerung 
durch Sozialprojekte und Nachbar-
schaftsaktionen zeigen in den letz-
ten Jahren Wirkung. Ein Rückgang 
von Straftaten im öffentlichen Raum 
konnte beobachtet werden. Ord-
nungsstörungen, dazu zählen bei-
spielweise Ruhestörungen und „Ru-
hender Verkehr“, sind jedoch na-
hezu unverändert. Hier muss jedoch 
berücksichtigt werden, durch die Er-
höhung der Anzahl von Wohnungen 
stieg auch die Wohnbevölkerung, 
somit kann, was positiv betrachtet 
werden darf, im Durchschnitt bezo-
gen auf die Einwohnerzahl ein gerin-
geres Einsatzgeschehen per se fest-
gestellt werden.   
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

4. Bebauung im örtlichen Umfeld 

Zahlreiche Neubauten und renovier-
ter historischer Bestand bei der 
Wohnbebauung prägen den Bereich 
des Hallschlags. Die Gebäudehöhe 
bei den direkt angrenzenden Neu-
bauten betrag 4 Stockwerke zuzüg-

 
Zur Kenntnis genommen. 
Grundlage für die Neuplanung 
war eine ausführliche Analyse 
und Bestandsaufnahme sowie 
die Erkenntnisse aus der Rah-
menplanung und die Ergebnisse 
des städtebaulichen Wettbe-
werbs. 

 
--- 
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lich Dachgeschoss, die Dachge-
schosse sind zudem ebenfalls als 
Wohnraum ausgebaut. 
Die aktuell noch vorhandenen Altbe-
stände in der Wohnbebauung sind 
zweigeschossige Häuser in Zeilen-
bauweise. 
Die Bottroper Straße rechtsseitig 
flankierend liegen Gebäude mit Ge-
werbe und Büroräumen sowie in 
den Obergeschossen Wohnungen 
und Appartements. 
Im weiteren Verlauf folgen drei Dis-
counter sowie eine Fahrzeugvermie-
tung mit Schwerpunkt Arbeitsbüh-
nen.  
Zwischen Bottroper Straße und dem 
Travertin Steinbruch befindet sich 
die Carl-Benz-Schule mit Schulge-
bäude und Turnhalle. Die zweite 
Schule im Betrachtungsraum, die 
Johannes-Gutenberg-Schule, befin-
det sich nordwestlich.   
 
Südlich befindet sich das Römerkas-
tell Stadtteilzentrum, welches über 
kulturelle-, soziale- und gastronomi-
sche Einrichtungen verfügt. Meist 
ein- und zweigeschossige Gebäude 
prägen das Bild der quadratisch an-
geordneten Gebäude, welche nach 
der Erbauung bis zum Jahr 1910 un-
ter ausschließlich militärischer Nut-
zung bis ins Jahr 1990 fortwährend 
unterhalten und erweitert wurden.   
 
Wesentlich höhere Bebauung befin-
det sich im nordöstlichen Teil, in 
dem als ehemals Daimlersiedlung 
bezeichneten Gebäudeensemble. 
Das zwischen Löwentorstraße und 
Bottroper Straße gelegene Ensem-
ble weist aktuell 175 Wohneinheiten 
auf und ist im Rahmen des Sanie-
rungsgebietes Bad Cannstatt 20 zur 
Nachverdichtung mit Wohnbebau-
ung vorgesehen.   
 
Der gesamte Bereich ist von Grün-
flächen durchzogen, wird von Nah-
erholungsflächen die sich ebenfalls 
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aus Grünflächen, Weinberghängen 
und dem Travertin Steinbruch bilden 
flankiert. 
 
5. ÖPNV Anbindung 

In fußläufiger Entfernung besteht 
Anbindung an zwei Buslinien, wel-
che direkt den Anschluss an das 
Zentrum Bad Cannstatt herstellen, 
und somit eine Anbindung an den 
überörtlichen ÖPNV am Knoten Bad 
Cannstatt. 
Ebenso besteht fußläufig Anbindung 
an die Stadtbahnlinie, mit welcher in 
15 Minuten das Stadtzentrum in der 
Mitte erreicht werden kann.   
Zudem befindet sich der Bahnhof 
Stuttgart-Münster mit einem projek-
tierten S-Bahn Takt von 15 Minuten 
und aktuellem Halt von einer Regio-
nalbahnlinie in unmittelbarer Nähe 
zum Projektgebiet. Das ÖPNV An-
gebot wird von uns mehr als ausrei-
chend angesehen, die Leistungsfä-
higkeit reicht aktuell bei weitem aus, 
wobei auf der Linie U 12 sich in 
Richtung der Innenstadt Kapazitäts-
probleme zwischen Nordbahnhof 
und Charlottenplatz ergeben kön-
nen. Es ist in naher Zukunft mit ei-
ner Überlastung dieser Linie in dem 
Abschnitt zu rechnen. Maßgeblich 
dürfte hierbei das Pendlerverhalten 
in Richtung Stuttgart-Zentrum nach 
Inbetriebnahme von S 21 sein, wenn 
diese in Stuttgart 21 auf die Stadt-
bahn wechseln können, oder es wei-
terhin am Nordbahnhof tun, und die 
dortige kurze Strecke zwischen 
Bahnsteig zu Bahnsteig nutzen. 
 
Verbesserungen in der Wegefüh-
rung für nichtmotorisierte Verkehrs-
teilnehmer sind in Umsetzung und 
werden die Anbindung der Haltestel-
len aus den Wohngebieten geradli-
niger und höhengleicher gestalten. 
Zudem werden die Wege kürzer und 
die Verkehrssicherheit verbessert 
sich durch Reduzierung des motori-
sierten Verkehrs.  

 
Zur Kenntnis genommen. 
ÖPNV Anbindung in Begrün-
dung beschrieben. 

 
--- 
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Die Verbindung zum Bahnhof Müns-
ter wird durch einen Fußgängersteg 
über die Bahnanlagen über den Be-
reich Zuckerfabrik deutlich optimiert.   
Sharing Angebote für alternative 
Fortbewegungsmittel sind vorhan-
den und werden stetig erweitert und 
angepasst.   
 
6. Verkehrslage 
6.1 Verbotswidrige Nutzung der 

Zufahrten / Durchfahrten 

Die offene Gestaltung des inneren 
Quartierbereichs und die beiden 
durchgehenden Zufahrten bilden mit 
dem Bereich der zentralen Gemein-
schaftswiese eine Möglichkeit für 
den Individualverkehr in das Quar-
tier zu gelangen und dort uner-
wünscht zu Parken. Der Kreis der 
möglichen Nutzer ist vielfältig, da es 
bisher keine ausgewiesenen Stell-
plätze für Fahrzeuge außerhalb der 
Quartiergarage bspw. für Handwer-
ker, Besucher der Anwohner sowie 
Anwohner mit größeren/schweren 
Einkäufen gibt. Diese Personen-
kreise werden versuchen so nah wie 
möglich an ihr Wohngebäude oder 
das Gebäude, in dem sie Arbei-
ten/anliefern müssen heranzukom-
men.   
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Das Quartier ist autofrei geplant. 
Die geplante Durchwegung er-
möglicht eine bessere Erschlie-
ßung für den Fuß- und Radver-
kehr. Motorisierter Individualver-
kehr beschränkt sich auf die vor-
handenen Straßen. Im Bereich 
der Geh- und Fahrrechte sind 
ansonsten nur Ver-, Entsor-
gungs- und Rettungsverkehre 
zulässig. 

 
 
 

--- 

Dieser Verkehr gefährdet die sich im 
Innenbereich des Quartiers sicher 
und geborgen fühlenden Quartiers-
bewohner, spielende Kinder und fla-
nierende Senioren/eingeschränkte 
Personen aus dem Bereich der Pfle-
gewohngruppen und natürlich alle 
anderen verkehrsschwachen Perso-
nen.  
Aus der Sicht der Verkehrssicherheit 
sollte hier eine geeignete Zufahrts-
kontrolle stattfinden, eine weitge-
hende Beruhigung der Innenberei-
che wird als wünschenswert erach-
tet. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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6.2 Radweg/-Straße in Bezug zum 
Fahrzeugverkehr  

Das durchlässige innere Erschlie-
ßungskonzept fördert den wün-
schenswerten individuellen Fuß- 
und Radverkehr.   
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

--- 

Das heutige und seit Jahren be-
kannte Hol- und Bringverhalten an 
der Carl-Benz-Schule stellt ein er-
höhtes Aufkommen an Kraftfahrzeu-
gen dar. Diesem Umstand sollte ver-
kehrsplanerisch mit Blick auf die 
Verkehrssicherheit einer Grund-
schule Rechnung getragen werden.  
Die weitere Zunahme der Wohnbe-
völkerung, und somit auch den 
schulpflichtigen Kindern, führt zu hö-
herem Verkehrsaufkommen zur 
Schule und einer Veränderung der 
Situation. Hier sollte verkehrsplane-
risch der Verkehrsraum gestaltet 
werden, um auch zukünftig die Ge-
fahren minimiert halten zu können. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

6.3 Erwartungen zur Verkehrsent-
wicklung im Quartier und un-
mittelbaren Peripherie 

Für die Kindertagesstätte sowie die 
Einrichtungen für zu betreuende 
Personen und Senioren der Kurz-
zeitpflege ist mit einem Verkehrsauf-
kommen durch Hol-u. Bring-Verkehr 
zu rechnen, der möglichst abseits 
des täglichen Individualverkehrs 
stattfinden und somit geschützt sein 
sollte. Aus Sicht der Verkehrssicher-
heit wäre diese Trennung und Absi-
cherung gerade der jüngsten und 
arglosesten Verkehrsteilnehmer 
sehr zu begrüßen. Weiter wird auf 
den Umstand einer möglichen medi-
zinischen Versorgung der zu betreu-
enden Person hingewiesen. Die 
Möglichkeit einer gesicherten An-
und Abfahrt von Krankentransport-
fahrzeugen/Notärzten wird in die-
sem Zusammenhang begrüßt. Auf 
eine ausreichende Abstellmöglich-
keit für die Einsatzfahrzeuge wäre 
aus unserer Sicht zudem zu achten, 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

--- 
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es wird hier die Einrichtung reser-
vierter (Grünflächen-) Parkplätze an-
geregt.   
 

6.4 Mobilitäts-Hub  

Im Bereich der Angebote der e-Mo-
bilty wäre es aus Sicht der Ver-
kehrssicherheit erforderlich, dass 
die Betreiber die mobilen E-Klein-
fahrzeuge (Roller) und elektrischen 
Fahrräder auf speziell gekennzeich-
neten Flächen verkehrssicher auf-
stellen und eine Überwachung auf 
herumliegende und falsch abge-
stellte E-Scooter durch die gewerbli-
chen Verleiher vorgenommen wird. 
 
Aktuell liegt das Quartier noch nicht 
an viel frequentierten Strecken, die 
von Nutzern der E-Mobilität genutzt 
werden, was sich möglicherweise 
mittel- bis langfristig durch einen 
Wandel in der Bevölkerung hinsicht-
lich der Nutzung von Fahrzeugen, 
die mit fossilen Brennstoffen ange-
trieben werden, ändern wird. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die 
im Umfeld lebenden Senioren oder 
Bewohner der barrierefreien Woh-
nungen mit körperlichen oder geisti-
gen Einschränkungen nicht immer 
die Fahrzeuge als Gefahr erkennen 
(können) und somit die Unfallgefahr 
für diese deutlich erhöht ist.   
Daher sollten Hinweisschilder aufge-
stellt werden, die auf die besonde-
ren Gefahren von schnellem Fahren 
aufmerksam machen. Zudem sollten 
Verbote und Gebote ebenfalls durch 
Hinweise für jedermann präsent 
sein.   
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
Für die Neuplanung wurde ein 
Mobilitätskonzept erstellt. 

 
--- 

6.5 Bereichseinteilung für Ver-
kehrsarten  

Die zur Verfügung stehende Ver-
kehrsfläche sollte aufgeteilt werden 
und mit entsprechender Kennzeich-
nung sollten Verkehrsarten getrennt 
werden. So kann in erster Linie der 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Im Plangebiet befinden sich nur 
Gehwege und ein Teilbereich 
der Düsseldorfer Straße. Die öf-
fentlichen Verkehrsflächen, die 
im Zuge einer Verkehrsplanung 

 
 

--- 
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Radverkehr vom Fußgänger Ver-
kehr entflochten werden, und es 
kommt zu weniger Situationen von 
Konfliktpotential. Die Trennung er-
möglicht zudem die Ausweisung von 
Radwegen, hier speziell keine ge-
meinsamen Fuß-/Radwege, was so-
mit den Fahrenden von E-Rollern 
die Nutzung ermöglicht und sie von 
den Fußgängerverkehren trennt. 
 

neu gestaltet werden können, 
liegen außerhalb des Geltungs-
bereichs. 

6.6 Tiefgaragenzufahrt 
Die Tiefgaragenausfahrt sollte unse-
rer Meinung nach weiter in Richtung 
Westen platziert werden.  Sofern 
dies noch möglich ist, könnte die 
Konfliktstelle mit der Fußgängerque-
rung entschärft werden, welche ver-
mutlich auch zukünftig Teil des emp-
fohlenen Schulwegs zur Carl-Benz-
Schule sein wird. Die Gefahr liegt 
hierbei bei Linksabbiegern, welche, 
um in den Verkehrsfluss zu kom-
men, stark beschleunigen und auf 
der kurzen Distanz und der flachen 
Sichtachse querende Fußgänger 
leicht übersehen könnten. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

7. Technische Sicherungen 

Eine Zufahrt in die Tiefgarage sollte 
erst nach erfolgter Zutrittskontrolle 
möglich sein. Um Unberechtigten 
den Zugang zu verwehren, wird auf 
einen schnellen und sicheren Tor-
verschluss geachtet. Wartezeiten, 
welche den Verkehr in der Straße 
Am Römerkastell behindern, sollte 
nicht entstehen. Gegebenenfalls 
muss mit einer Linksabbiegespur 
nachgesteuert werden.  
 
Zugänge zu Tiefgaragen sollten eine 
gegenseitige Überwachung ermögli-
chen, daher sollte eine Sichtachse 
zwischen den Zugängen bestehen, 
um ein Verbergen neben den Türen 
zu vermeiden. Abtrennungen und 
Absturzsicherungen sollten transpa-
rent gehalten werden, dies kann bei-
spielsweise durch Drahtgeflecht, 
Glas oder Lochblech geschehen. 

 
Zur Kenntnis genommen 

 
--- 
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Tiefgaragen sollten übersichtlich ge-
staltet und mit Orientierungssystem 
ausgestattet sein. Hierzu sollten ver-
ständliche Ausweisungen von Park-
bereichen und Parkflächen, Flucht-
wegen, Ein- und Ausgängen sowie 
Hinweise auf Notrufeinrichtungen 
angebracht werden.   
 
Die Beleuchtung sollte auch in priva-
ten genutzten Tiefgaragen nach der 
DIN EN 12464 – ff. ausgeführt sein. 
Tageslichteinfall ist zu bevorzugen, 
dies kann durch Lichtschächte oder 
offene Bauweise geschehen. Ist 
dies nicht möglich empfiehlt sich 
künstliche Beleuchtung, die Tages-
lichteinfall nachempfindet.   
 

Für Fahrräder sollten in ausreichen-
der Anzahl sichere Abstellmöglich-
keiten bereitgestellt werden. Die Ab-
stellanlagen sollten im Bereich von 
frequentierten Zugängen liegen und 
aus dem Gebäude einsehbar sein. 
Die Fahrradabstellanlage sollte der 
Diebstahlsicherheit aus der DIN EN 
79008 ff. entsprechen. Für länger-
fristige Abstellung empfehlen wir 
verschließbare Räume im Gebäude 
vorzuhalten, die je nach Zugangs-
kontrolle und Nutzerkreis auch über 
zusätzliche Sicherungseinrichtungen 
verfügen sollten. Die Wertigkeit von 
den dort abgestellten Zweirädern ist 
zu würdigen. 
 

Zur Kenntnis genommen --- 

Es wird eingehend darauf hingewie-
sen, dass bereits im Rahmen der 
Planung die Kriminalpolizeiliche Be-
ratungsstelle Auskunft bezüglich 
sinnvoller Maßnahmen zum Thema 
Einbruchschutz gibt. (Einbau von 
Einbruchmeldeanlagen, mögliche 
mechanische Absicherungen, Smart 
Home). 
Kontaktadresse:  
Polizeipräsidium Stuttgart  
Referat Prävention- Kriminalpolizeili-
che Beratungsstelle  
Löwentorbogen 9 A  

Zur Kenntnis genommen. --- 
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70376 Stuttgart  
Die Beratung ist grundsätzlich kos-
tenlos. 
 

Die Fenster und die Eingänge soll-
ten nach Möglichkeit eine einheitli-
che Front bilden. Gegebenenfalls 
wird die Installation einer Videoge-
gensprechanlage und automatisch 
selbstverriegelnder Haustüren ange-
regt. Zugangsmöglichkeiten sollten 
transparent gestaltet sein, um „böse 
Überraschungen“ vor der Tür zu ver-
meiden. 
Briefkastenanlagen sollten gegen 
Vandalismus resistent sein und da-
her von außen zu beschicken und 
von innen zu entleeren sein.   
Auf ausreichende Beleuchtung im 
Gebäude und im Umfeld (Dämmer-
schalter) sollte geachtet werden. Wir 
empfehlen hier eine redundante Be-
leuchtung in Verbindung mit einer 
Notbeleuchtung zu installieren. Die 
offene Bauweise von Treppenauf-
gängen und Treppenhäusern wird 
empfohlen, da so eine Kontrolle von 
außen nach innen stattfinden kann.   
 
Mauern, Abgrenzungen und Einfas-
sungen können von Unbefugten als 
Sitz oder Lagerflächen benutzt wer-
den. Hinsichtlich der Graffitiproble-
matik empfehlen wir eine resistente 
Außenfassade. Kleinteilige Fassa-
denoberflächen lassen sich nur 
schwer reinigen, weshalb darauf 
verzichtet werden sollte. Ein signifi-
kantes Graffiti Aufkommen kann im 
Betrachtungsraum aktuell jedoch 
verneint werden.   
 
Müllcontainer sollten zum Schutz 
vor Vandalismus und Sachbeschädi-
gung durch Feuer ebenfalls in gesi-
cherten Räumlichkeiten eingestellt 
werden. Bei Abstellung im Freien 
sollten diese verschließbar um-
schlossen sein. 
 
 

Zur Kenntnis genommen. --- 
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8. Außenanlagen 

Bei der Freiraumgestaltung spielt 
die Möglichkeit zur Sozialkontrolle 
eine zentrale Rolle.  
Bei der Bepflanzung des Außenbe-
reiches sollte darauf geachtet wer-
den, dass keine, vor allem subjektiv 
empfundenen Versteckmöglichkei-
ten entstehen. Aus diesem Grund 
sollten hohe Hecken eher vermie-
den werden. Büsche und Grünpflan-
zen sollten sich in der Höhe auf 80 
cm, bis maximal 120 cm beschrän-
ken. Sie sollten keine Versteckmög-
lichkeiten bieten, aber im Zusam-
menspiel mit Aufenthaltsbereichen 
Rückzugsräume eröffnen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

Die Bepflanzung sollte Sichtbezie-
hungen möglich machen und keine 
großen Hindernisse bieten.  
Keinesfalls sind hohe und dichte Bü-
sche oder Hecken eng an Gebäude-
fassaden einzuplanen. Die Abgren-
zung von privaten Terrassen ist mit 
höherer Bepflanzung zwar möglich, 
jedoch wird hier statischer Sicht-
schutz, wie beispielweise ein Zaun, 
empfohlen.   

Zentrale Aufenthaltsbereiche und 
Plätze, sollten so angelegt sein, 
dass eine frühzeitige Gesichtserken-
nung möglich ist. Hierdurch wirkt der 
Aufenthaltsbereich attraktiver und 
vermittelt ein gutes Sicherheitsge-
fühl. Es sollten keine unübersichtli-
chen, finsteren Ecken entstehen, in 
denen sich Straftäter verstecken 
könnten (Dunkelräume).   
In den vorliegenden Plänen konnten 
keine solchen Problembereich er-
kannt werden. Jedoch bei höherer 
Detailbetrachtung könnte solche 
doch möglich sein. 
Die hohe Anzahl von Bäumen als 
wünschenswerte Begrünung sollte 
mit Bedacht gewählt und dann ge-
pflegt werden. Ziel sollte es sein, 
nicht die Sicht aus den Gebäuden 
auf die offenen Räume durch dichte 
Baumkronen einzuschränken, was 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 
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in diesem Einzelfall sehr schnell ge-
schehen kann. Bäume mit eher lich-
teren Baumkronen, wie etwa Ei-
chenarten, werden von uns empfoh-
len.   
 

Hinweisschilder auf das Hausrecht 
mit Benutzungsordnung an den Zu-
gängen werden empfohlen.  
Eine gepflegte, saubere und intakte 
Wohnanlage beugt Kriminalität und 
Ordnungsstörungen vor und stärkt 
die Identifikation der Bewohner mit 
dem Objekt und dient damit der in-
formellen sozialen Kontrolle. Das 
Vorhandensein von Gemeinschafts-
räumen und Quartiersplätzen trägt 
dem in dem in Rede stehenden Vor-
haben in besonderer Weise Rech-
nung. 
Die klare und strukturierte Aufteilung 
und die Anordnung der Gebäude 
selbst, wie sie aus dem hier vorlie-
genden Plan ersichtlich sind, tragen 
zu einer hohen subjektiven und ob-
jektiven Sicherheit bei. Die Frei-
räume sind zu jeder Tages- und 
Nachtzeit aus verschiedenen Rich-
tungen „im Blick“ und es kann so 
wünschenswerte Kontrolle stattfin-
den. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Auf den öffentlichen Straßen, We-
gen und Plätzen ist die DIN EN 
13201 für Straßenbeleuchtung auf-
grund der gesetzlichen Bestimmun-
gen anzuwenden. Die Ausführung 
der Beleuchtung nach dieser Norm 
wird von uns für diese Bereiche als 
ausreichend angesehen. Seilhänge-
leuchten sind denkbar ungeeignet, 
qualitativ hochwertige Beleuch-
tungssituationen innerhalb eines 
Wohngebiets mir hohem Baumanteil 
herzustellen. Zudem blenden sie in 
obere Stockwerke, was die Sicht 
von dort auf die öffentliche Fläche 
einschränken kann. Zur Verbesse-
rung des Aufenthaltscharakters wird 
an den Quartiersplätzen eine warm-
weiße Beleuchtung angeregt, für die 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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Straßenzüge kann ebenfalls warm-
weiße Beleuchtung ausreichend 
sein, dahingehend die Lichttempera-
tur erforderlichenfalls aber erhöhen 
zu können, sollten alle Leuchtmittel 
technisch nachrüstbar sein. 
 
Auf den privaten Flächen sollte ein 
Beleuchtungskonzept angestrebt 
werden, welches sich auf öffentli-
chen Wegen an der DIN EN 13201 
orientiert. Es wird empfohlen, auf die 
Leuchtmittel aus dem Leuchtmittel-
katalog der Landeshauptstadt Stutt-
gart zurückzugreifen oder sich an 
diesen Mustern zu orientieren.   
Für die Mitarbeit an einem Beleuch-
tungskonzept kann bei Interesse 
das Referat Prävention beratend tä-
tig werden.   
Die Stadtmöblierung, wie Sitzgele-
genheiten, raumtrennende Bau-
werke und Spielgeräte sollten unse-
rer Meinung nach vor Vandalismus 
sicher ausgeführt sein.   
   
9. Beteiligung 

Das Polizeipräsidium Stuttgart, fe-
derführend vertreten durch das Re-
ferat Prävention, würde auch zu-
künftig um Beteiligung am weiteren 
Verfahren bitten, um gegebenen     
falls Anregungen zur städtebauli-
chen Kriminal- und Verkehrspräven-
tion zu geben. 
Für detaillierte Einzelfragen zum 
Projekt stehen wir gerne zur Verfü-
gung.  
 

 
Weitere Beteiligung ist erfolgt. 

 
ja 

(12) Regierungspräsidium Frei-
burg 
Abteilung 9 Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau 

(Schreiben vom 31.05.2022) 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zu-
ständigkeit für geowissenschaftliche 
und bergbehördliche Belange äußert 
sich das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau auf der 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 

--- 
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Grundlage der ihm vorliegenden Un-
terlagen und seiner regionalen 
Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund 
fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall nicht überwunden 
werden können 
Keine 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 

2 Beabsichtigte eigene Planungen 
und Maßnahmen, die den Plan be-
rühren können, mit Angabe des 
Sachstandes 
Keine 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 

3 Hinweise, Anregungen oder Be-
denken 

  

Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im 
Anhörungsverfahren als Träger öf-
fentlicher Belange keine fachtechni-
sche Prüfung vorgelegter Gutachten 
oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingeni-
eurgeologisches Übersichtsgutach-
ten, Baugrundgutachten oder geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutach-
tenden Ingenieurbüros.  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
--- 

 
 
 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die 
Übernahme der folgenden geotech-
nischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf 
Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten (einschließlich der 
Baugrundkarte Stuttgart) im Verbrei-
tungsbereich von Gesteinen der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper). 
Diese werden von i. d. R. von mehr 
als 6 m mächtigen Quartärablage-
rungen (Lössführender Fließerde, 
Stuttgart-Travertin, anthropogene 
Ablagerungen) überdeckt. 
Mit einem kleinräumig deutlich un-
terschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes ist zu rechnen. 

Die geotechnischen Hinweise 
wurden in die Hinweise des 
Textteils aufgenommen. 
 

ja 
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Die anthropogenen Ablagerungen 
vorangegangener Nutzungen sind 
ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net. Ggf. vorhandene organische 
Anteile können zu zusätzlichen bau-
technischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann 
bauwerksrelevant sein. 
Verkarstungserscheinungen (offene 
oder lehmerfüllte Spalten, Hohl-
räume, Dolinen) sind nicht auszu-
schließen. Sollte eine Versickerung 
der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
zulässig sein, wird auf das Arbeits-
blatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung ei-
nes entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfoh-
len. Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundeigen-
schaften sowie ggf. von Sulfatge-
steinslösung im Untergrund sollte 
von der Errichtung technischer Ver-
sickerungsanlagen (z. B. Sicker-
schächte, Sickerbecken, Mulden-Ri-
golen-Systeme zur Versickerung) 
Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fra-
gen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. 
zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung, bei Antreffen ver-
karstungsbedingter Fehlstellen wie 
z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spal-
ten) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 

Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundli-
cher Sicht keine Hinweise, Anregun-
gen oder Bedenken vorzutragen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus 
rohstoffgeologischer Sicht keine 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 
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Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken vorzubringen. 
 

Grundwasser 
Das Plangebiet liegt außerhalb von 
bestehenden Wasserschutzgebie-
ten, aber innerhalb der Außenzone 
des Heilquellenschutzgebiets für die 
staatlich anerkannten Heilquellen in 
Stuttgart-Bad Cannstatt und Stutt-
gart-Berg (Rechtsverordnung des 
Regierungspräsidiums Stuttgart vom 
11.06.2002). Aktuell findet im Plan-
gebiet keine Bearbeitung hydrogeo-
logischer Themen durch das LGRB 
statt.  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
In Begründung und Textteil be-
schrieben. 
 

 
--- 

Bergbau 
Gegen die Planung bestehen von 
bergbehördlicher Seite keine Ein-
wendungen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

 

Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Be-
lange des geowissenschaftlichen 
Naturschutzes nicht tangiert. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Unter-
grundverhältnisse können dem be-
stehenden Geologischen Karten-
werk, eine Übersicht über die am 
LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen 
werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf un-
ser Geotop-Kataster, welches im In-
ternet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (An-
wendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(13) Regierungspräsidium Stutt-
gart 
Referat 21 – Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz 

(Schreiben vom 31.05.2022) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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Es handelt sich nach dem von Ihnen 
vorgelegten Formblatt um einen ent-
wickelten Bebauungsplan.  

Nach dem Erlass des Regierungs-
präsidiums vom 11.03.2021 erhalten 
Sie keine Gesamtstellungnahme 
des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabtei-
lungen nehmen - bei Bedarf - jeweils 
direkt Stellung. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

--- 

Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht wird da-
rauf hingewiesen, dass insbeson-
dere § 1 Abs. 3 bis Abs. 5 sowie § 1 
a Abs. 2 BauGB zu berücksichtigen 
sind. Diesen Regelungen ist in der 
Begründung angemessen Rech-
nung zu tragen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
--- 

Zur Aufnahme in das Raumord-
nungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-
rungspräsidium nach Inkrafttreten 
des Planes eine Fertigung der Plan-
unterlagen in digitalisierter Form an 
das Postfach KoordinationBauleit-
planung@rps.bwl.de zu senden. Die 
Stadtkreise und großen Kreisstädte 
werden gebeten, auch den Bekannt-
machungsnachweis digital vorzule-
gen. 
 

Plan wird nach Inkrafttreten zur 
Verfügung gestellt. 

ja 

Wir bitten darum, am weiteren Ver-
fahren beteiligt zu werden. 
 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. ja 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege 
(Schreiben vom 08.06.2022) 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
nimmt zu o.g. Planung folgenderma-
ßen Stellung: 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

--- 

Das Plangebiet liegt vollständig im 
Bereich des Kulturdenkmals gem. § 
2 DSchG: „Römische Zivilsiedlung“ 
von Stuttgart-Bad Cannstatt. Trotz 
der bestehenden Bebauung ist zwi-

In die Hinweise und die Begrün-
dung des Bebauungsplans auf-
genommen. 
 
 
 

ja 
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schen und ggf. auch unter den Be-
standsgebäuden mit – möglicher-
weise umfangreichen – archäologi-
schen Funden und Befunden – Kul-
turdenkmalen gem. § 2 DSchG – zu 
rechnen.  
 

 

Sämtlich Bodeneingriffe, die im 
Zuge von Abbrucharbeiten, der Su-
che nach Kampfmitteln, geologi-
schen Untersuchungen, dem Bau- 
oder Ausbau von Leitungen sowie 
einer Neubebauung geplant sind, 
bedürfen einer Genehmigung durch 
die zuständige Denkmalschutzbe-
hörde. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Wir weisen darauf hin, dass ein öf-
fentliches Interesse am ungestörten 
Erhalt von Kulturdenkmalen besteht. 
Die mit der Umsetzung des Bebau-
ungsplanes verbundenen Erdei-
griffe, werden jedoch zur vollständi-
gen Zerstörung gesetzlich geschütz-
ter Denkmalsubstanz führen. Um 
zumindest deren undokumentierter 
Beseitigung vorzubeugen sind ar-
chäologische Untersuchungen not-
wendig. ggf. gefolgt von umfangrei-
chen Ausgrabungen, sog. „Ret-
tungsgrabungen“. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Angeregt wird, dem Landesamt für 
Denkmalpflege möglichst frühzeitig 
geeignete Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen, die erkennen lassen in 
welchen Bereichen des Plangebie-
tes in der Vergangenheit ins. bereits 
welche Arten von Bodeneingriffe 
stattgefunden haben. Dies betrifft 
insbesondere den Bau der Bestand-
gebäude und geologische Untersu-
chungen. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Wir regen zudem an, in solchen Be-
reichen des Plangebietes, in denen 
ungestörte Bodenschichten zu er-
warten sind, frühzeitig im Vorfeld 
von Bodeneingriffen – auch bereits 
im Rahmen von Abbrucharbeiten, 
Leitungstrassen etc. – auf Kosten 

Zur Kenntnis genommen. 
Zur Beachtung an den Bauher-
ren weitergegeben. 
Es wird ergänzend auf die Stel-
lungnahme im Rahmen der Be-
teiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB (Anlage 6) verwiesen. 

--- 
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des Planungsträgers sachgerechte 
archäologische Voruntersuchungen 
durch eine hierfür geeignete Fach-
firma vornehmen zu lassen. Dies 
betrifft insbesondere auch die unbe-
bauten Freiflächen.  
Die Maßnahme ist vorab und mög-
lichst zeitnah vorzunehmen, da an-
schließend mit wissenschaftlichen 
Ausgrabungen / Dokumentationen in 
Bereichen mit archäologischen 
Zeugnissen zu rechnen ist. Diesen 
dienen dem Interesse des Pla-
nungsträgers, da hiermit Planungs-
sicherheit erreicht werden kann und 
Wartezeiten durch archäologische 
Grabungen vermieden oder mini-
miert werden können. Wir weisen 
darauf hin, dass notwendigen Ret-
tungsgrabungen mehrere Monate 
benötigen können und Arbeiten, die 
der bauvorgreifenden Bergung und 
Dokumentation von Kulturdenkmale 
dienen, durch den Planungsträger / 
Bauherrn finanziert werden müssen. 
Das Landesamt für Denkmalpflege 
bietet hierfür den Abschluss einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
an, in der Details, wie Zeiträume, 
Kostentragung und Fundverbleib ge-
regelt werden. 
 

 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Umwelt 
(Schreiben vom 14.06.2022) 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart, 
Abteilung 5 - Umwelt, nimmt zu der 
im Betreff genannten Planung wie 
folgt Stellung: 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 

Industrie:  
Als zuständige Behörde für die Stör-
fallbelange des § 50 BImSchG so-
wie der Störfall-Verordnung (12. 
BImSchV) nehmen wir zur Ab-
standsfrage des Plangebietes zum 
Ammoniaklager im EnBW-Kraftwerk 
Stuttgart-Münster Stellung. 
Nach § 50 BImSchG ist bei raumbe-
deutsamen Planungen dafür Sorge 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 
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zu tragen, dass zwischen schutzbe-
dürftigen Gebieten und Objekten 
(Wohngebiete, öffentlich genutzte 
Gebäude und Gebiete, Erholungs-
gebiete und Hauptverkehrswege 
etc.) auf der einen Seite und einem 
Betriebsbereich auf der anderen 
Seite, angemessene Abstände ein-
gehalten werden, um schädliche 
Umwelteinwirkungen sowie die von 
Störfällen hervorgerufenen Auswir-
kungen so weit wie möglich zu ver-
meiden.  
Das Ammoniak-Lager im EnBW-
HKW Stuttgart-Münster fällt in den 
Geltungsbereich der StörfallV. Der 
Achtungsabstand für ein Ammoniak-
Lager beträgt nach dem Leitfaden 
KAS 18 „Empfehlungen für Ab-
stände zwischen Betriebsbereichen 
nach der Störfall-Verordnung und 
schutzbedürftigen Gebieten im Rah-
men der Bauleitplanung - Umset-
zung § 50 BImSchG“ der Kommis-
sion für Anlagensicherheit (KAS) ca. 
400 m. Der kleinste Abstand vom 
Ammoniak-Lager zum neuen Plan-
gebiet beträgt jedoch knapp 500 m.   
Das Plangebiet liegt somit außer-
halb des pauschalen Achtungsab-
standes. Insofern bestehen von hie-
raus keine Bedenken gegen das 
Vorhaben. 
 

Naturschutz:  
Naturschutzgebiete, Flächen mit be-
sonderer Bedeutung für den Bio-
topverbund sowie Flächen des Ar-
tenschutzprogramms Baden-Würt-
temberg sind vom Vorhaben nicht 
betroffen. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

Eine Betroffenheit streng geschütz-
ter Arten kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht ausgeschlossen werden, 
da diesbezüglich noch keine ausrei-
chenden Gutachten vorliegen. Es 
wird deshalb die spätere Beurteilung 
der unteren Naturschutzbehörde, 
die für die weitere fachliche Beurtei-
lung zunächst zuständig ist, bzw. ein 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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entsprechender Antrag des Vorha-
benträgers abgewartet, bevor im 
Rahmen einer erneuten angemes-
senen Fristsetzung ggf. eine fachli-
che Stellungnahme erfolgt.  
 

Die weitere naturschutzfachliche Be-
urteilung sowie die artenschutz-
rechtliche Prüfung (ggf. inkl. der 
CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 ff. 
BNatSchG obliegen grundsätzlich 
zunächst der unteren Naturschutz-
behörde. Nur dann, wenn für streng 
geschützte Tier- und Pflanzenarten 
eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG oder eine Befreiung nach 
§ 67 BNatSchG erforderlich ist, be-
darf es eines Antrags an das Regie-
rungspräsidium (Referat 55). Glei-
ches gilt, wenn es für streng ge-
schützte sowie für nicht streng ge-
schützte Arten zusammen einer 
Ausnahme oder Befreiung bedarf. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Ergänzende Hinweise:  
Wenn Festsetzungen eines BPL mit 
den Regelungen einer naturschutz- 
bzw. artenschutzrechtlichen Ver-
botsregelung nicht zu vereinbaren 
sind, ist der BPL mangels Erforder-
lichkeit dann unwirksam, wenn sich 
die entgegenstehenden naturschutz- 
bzw. artenschutzrechtlichen Rege-
lungen als dauerhaftes rechtliches 
Hindernis erweisen. Wirksam ist der 
BPL hingegen, wenn für die ge-
plante bauliche Nutzung die Ertei-
lung einer Ausnahme oder Befrei-
ung von diesen Bestimmungen 
rechtlich möglich ist, weil objektiv 
eine Ausnahme- oder Befreiungs-
lage gegeben ist und einer Überwin-
dung der artenschutzrechtlichen 
Verbotsregelung auch sonst nichts 
entgegensteht.   
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

Im Zusammenhang mit dem geplan-
ten Abriss und/oder der geplanten 
Errichtung neuer Gebäude ist der 
gesetzliche Artenschutz nach § 44 
BNatSchG, hier insbesondere auch 

Im Bebauungsplan wurden 
Maßnahmen zum Artenschutz in 
den Hinweisen aufgenommen 
(vgl. Kapitel 4.2 im Textteil). 
Diese beinhalten das Anbringen 

ja 



Anlage 5 zur 0512/2025 BV 

 
- 35 - 

mögliche Vorkommen von Vögeln 
und Fledermäusen, zu berücksichti-
gen. Hierzu möchten wir auf Folgen-
des hinweisen: 
 

von Nistkästen für Vögel und 
Quartiere für Fledermäuse, tlw. 
werden diese vorgezogen im 
angrenzenden Umfeld ange-
bracht. Die Interims- und dauer-
haften Standorte der Nistkästen 
und Quartiere sowie die Be-
schreibung der Maßnahmen 
sind der Maßnahmen-Konzep-
tion der Arbeitsgruppe für Tier-
ökologie und Planung GmbH zu 
entnehmen.  

 Bei der Sanierung bzw. dem Ab-
riss bestehender Gebäude sind 
insbesondere auch mögliche 
Vorkommen von Vögeln und Fle-
dermäusen zu berücksichtigen. 
Wir verweisen in diesem Zusam-
menhang auch auf den Internet-
auftritt des Tübinger Projektes 
„Artenschutz am Haus“:  

Vorkommen von Vögeln und 
Fledermäusen wurden berück-
sichtigt. Die erforderlichen Maß-
nahmen wurden bereits umge-
setzt. Es wird ergänzend auf die 
Stellungnahme im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB (Anlage 6) und der er-
neuten Beteiligung (Anlage 7) 
verwiesen. 

ja 

 Das Risiko einer signifikanten Er-
höhung von Vogelschlag an 
Glasbauteilen ist gemäß § 44 
BNatSchG zu vermeiden. Daher 
sind grundsätzlich große Glasflä-
chen und Über-Eck-Verglasun-
gen möglichst auszuschließen. 

Zur Kenntnis genommen. 
Hinweis zum Vogelschlag (Kap. 
4.3) im Textteil aufgenommen. 
 

ja 
 

 Informationen für nachhaltige 
Beleuchtungskonzepte zum 
Schutz von Menschen, aber 
auch zum Schutz von z.B. Insek-
ten und nachtaktiven Tieren ge-
ben Ihnen folgende Internet-
Links: https://www.sternenpark-
schwaebische-alb.de/richtig-um-
ruesten.html; https://www.bios-
phaerenreservat-rhoen.de/ser-
vice/publikationen/ (Stichwort: 
Außenbeleuchtung). 

Zur Kenntnis genommen. 
Hinweis zur Außenbeleuchtung 
(Kap. 4.4) im Textteil aufgenom-
men. 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

 Falleffekte, insbesondere für 
Kleintiere, sollten durch engstre-
bige Gullydeckel und engma-
schige Schachtabdeckungen re-
duziert werden (s. http://www.ar-
ten-schutz-am-haus.de/doku-
mente-links/dokumente/ (Infor-
mationsblatt Tierfallen im Sied-
lungsbereich). 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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 Es wird angeregt, an Bäumen 
des Plangebiets sowie an oder in 
Gebäudefassaden künstliche 
Nisthilfen für Vögel und künstli-
che Quartiere für Fledermäuse 
anzubringen. Bei der Initiierung 
bzw. Organisation einer dauer-
haften Betreuung der Nisthilfen 
und Quartiere können ggf. die 
örtlichen Naturschutzvereinigun-
gen unterstützen. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

 Des Weiteren wird angeregt, 
nicht nur auf öffentlichen, son-
dern auch auf privaten Grünflä-
chen im Plangebiet möglichst 
standortheimische Bäume, 
Sträucher, Stauden und Gräser 
zu verwenden. 

Bei privaten Grünflächen sind 
standortgerechte Bäume und 
Sträucher zu verwenden. 
Die Verwendung von autochtho-
nen Gehölzen, Stauden und 
Gräsern wird nicht vorgeschrie-
ben. 

nein 

 Durch dauerhafte extensive Be-
grünung von Flachdächern und 
schwach geneigten Dachformen 
verringert sich der Abfluss von 
Niederschlagswasser und gleich-
zeitig werden Nahrungshabitate 
für zahlreiche Tierarten geschaf-
fen. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Vor Baubeginn ist deshalb u.a. mit 
der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde ein Maßnahmenkon-
zept abzustimmen.  
 

Das Maßnahmenkonzept wurde 
bereits erstellt und mit der unte-
ren Naturschutzbehörde abge-
stimmt. 

ja 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD) 
(Schreiben vom 30.05.2022) 
 
Ihr Antrag auf Luftbildauswertung ist 
bei uns eingegangen und wird unter 
folgendem Aktenzeichen geführt:  
Az.: S-11302  
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
--- 

Liegt uns für Ihr Untersuchungsge-
biet bereits eine Luftbildauswertung 
vor, werden wir zeitnah eine Aktuali-
sierung durchführen und Ihnen zu-
senden. Sollten Sie innerhalb von 4 
Wochen keine Rückmeldung erhal-
ten, liegt zu Ihrem beantragten Be-
reich keine Luftbildauswertung vor. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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Wir werden diese innerhalb von 17 
Wochen durchführen. Sehen Sie 
bitte von Rückfragen zum Bearbei-
tungsstand ab.  
 

(Schreiben vom 16.11.2022) 
Für das o.g. Objekt wurde eine mul-
titemporale Luftbildauswertung mit 
alliierten Kriegsluftbildern durchge-
führt. Die Luftbildauswertung bzw. 
andere Unterlagen ergaben Anhalts-
punkte, die es erforderlich machen, 
dass weitere Maßnahmen durchge-
führt werden (s. Anlage).  
Über eventuell festgestellte Blind-
gängerverdachtspunkte hinaus kann 
zumindest in den bombardierten Be-
reichen das Vorhandensein weiterer 
Bombenblindgänger nicht ausge-
schlossen werden. In bombardierten 
Bereichen und Kampfmittelver-
dachtsflächen sind i.d.R. flächen-
hafte Vorortüberprüfungen zu emp-
fehlen. In Flächen die als „Freigabe 
Luftbild“ ausgewiesen worden sind, 
sind nach Einschätzung bzw. Kennt-
nisstand des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes Ba.-Wü. keine Voror-
tüberprüfungen erforderlich.  
Untersucht wurde das in der Anlage 
umrandete Gebiet! Die Aussagen 
beziehen sich nur auf die Beflie-
gungsdaten der verwendeten Luftbil-
der und können nicht darüber hin-
ausgehen!  
Eine absolute Kampfmittelfreiheit 
kann auch für eventuell freigege-
bene Bereiche nicht bescheinigt 
werden!  

 
Zur Kenntnis genommen. 
Abstimmungen mit dem KBD 
und evtl. ergänzende Untersu-
chungen werden im Rahmen 
der bauordnungsrechtlichen 
Verfahren durchgeführt. 
 

 
--- 

Die Luftbildauswertung darf nur vom 
Auftraggeber genutzt werden. Sie 
kann gegebenenfalls an am Bauvor-
haben beteiligte Unternehmen aus-
gehändigt, aber darüber hinaus 
nicht an Dritte weitergegeben wer-
den. Jegliche Veröffentlichung der 
Luftbildauswertung ist untersagt.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

(14) Stadtwerke Stuttgart GmbH 

Ohne Antwort 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 
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(15) Netze BW GmbH  

(Schreiben vom 08.06.2022) 
 
Vielen Dank für Ihre E-Mail mit der 
Beteiligung am oben genannten Be-
bauungsplanverfahren. Wir haben 
die Unterlagen auf unsere Belange 
hindurchgesehen und nehmen wie 
folgt Stellung. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 

--- 
 
 
 

Um die im B-Plan beschriebenen 
Ziele und Zwecke zu erfüllen, sind 
im Zuge der geplanten Neubebau-
ung teilweise Netzerweiterungen 
bzw. Netzverlegungen aller Sparten 
notwendig. Die Kosten bei evtl. Ver-
legungsarbeiten richtet sich nach 
den derzeit rechtsgültigen Verträ-
gen.  
Konkrete Festlegungen bezüglich 
der Netzerweiterung wie Anzahl der 
Kundenstationen oder Anzahl der 
Netzstationen (Strom) bzw. Ausle-
gung des Trinkwassers / Löschwas-
ser sind erst möglich, wenn belast-
bare Leistungswerte / Verbrauchs-
werte vorliegen. Zurzeit wird das 
Plangebiet teilweise mit Fernwärme 
der EnBW bzw. Gas der Stuttgart 
Netze versorgt.   
 

Zur Kenntnis genommen. 
Abstimmungen mit der Netze 
BW haben stattgefunden. Im 
Plangebiet sollen drei Trafostati-
onen errichtet werden. Die 
Standorte wurden im Bebau-
ungsplan festgesetzt. 
 

ja 

Weiterhin sind im Zuge der Neube-
bauung die Punkte Straßenbeleuch-
tung, Baumstandorte, Bauabläufe 
sowie die Übergabepunkte (Wasser, 
Strom, Gas, Fernwärme) mit unse-
ren zuständigen Fachplanern abzu-
stimmen. Koordinierung aller Lei-
tungsträger mit dem zuständigen 
Planungsbüro / Fachabteilungen der 
Stadt Stuttgart sind notwendig.  
Anbei erhalten Sie zusätzlich zu den 
oben genannten Sachverhalten die 
momentan gültigen Bestandspläne 
der Sparten Gas, Wasser, Fern-
wärme und Strom. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Zur Beachtung an den Bauher-
ren und die betroffenen Ämter 
der Stadt Stuttgart weitergege-
ben. 
 

--- 

(16) Stuttgarter Straßenbahnen 
AG 

(Schreiben vom 31.05.2022) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Anlage 5 zur 0512/2025 BV 

 
- 39 - 

Bitte nehmen Sie die folgenden Hin-
weise für die weitere Ausarbeitung 
des B-Plans sowie der anschließen-
den Planungen auf:  
 
Auf Höhe Am Römerkastell 133/127 
befindet sich die barrierefrei ausge-
baute Haltestelle „Nastplatz“ (Linie 
56) – direkt angrenzend an die Fuß-
gängerquerungshilfe (>> bauliche 
Verhinderung der Überholvorgänge 
bei stehendem Bus).  
 
Da die Lage der Haltestelle zu erhal-
ten ist, müssen künftige Zufahrten 
zum Wohngebiet entsprechend der 
notwendigen Längenentwicklung der 
Bordsteinabsenkungen darauf abge-
stimmt werden. Die Bordhöhe im 
Bereich der 18m langen Haltestelle 
beträgt 18cm. Zur anschließenden 
Absenkung auf querbare 3cm Bord-
höhen, wird eine Verziehungslänge 
von rechnerisch 2,5m bzw. baulich 3 
m (Vollsteine) benötigt. 
>> Beginn einer mögl. TG- oder Ge-
bietszufahrt somit erst 24m ab dem 
Ende des FG-Querungsbereichs 
möglich. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellungnahme 
im Rahmen der Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Anlage 
6) und der erneuten Beteiligung 
(Anlage 7) verwiesen. 

--- 

(17) terranets bw GmbH 

Ohne Antwort 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 

(18) Vodafone (Unity Media 
GmbH) 
Ohne Antwort 
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

--- 

(19) Verband Region Stuttgart 

(Schreiben vom 24.06.2022) 
 
Zum derzeitigen Planungsstand 
kann folgende vorläufige Stellung-
nahme abgegeben werden:  
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 

--- 
 
 

Das Plangebiet ist Teil des regiona-
len Wohnbauschwerpunkts „Hall-
schlag“ (PS 2.4.4.1 (Z)), in dem an-
dere raumbedeutsame Nutzungen 
ausgeschlossen, soweit sie mit den 
vorrangigen Nutzungen oder Zielen 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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der Raumordnung nicht vereinbar 
sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass in 
regionalen Wohnbauschwerpunkten 
gemäß Plansatz 2.4.0.8 (Z) eine 
Bruttowohndichte von mindestens 
90 Einwohnern pro Hektar einzuhal-
ten ist. Aufgrund des vorliegenden 
städtebaulichen Entwurfs wird da-
von ausgegangen, dass diese regio-
nalplanerische Mindestdichte einge-
halten werden kann. 
 

Die vorgeschriebene Brutto-
wohndichte wurde beachtet und 
eingehalten bzw. übertroffen. 

ja 

Sobald die Planunterlagen weiter 
ausgearbeitet sind, wird eine ver-
bindliche regionalplanerische Stel-
lungnahme abgegeben.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

--- 

Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
 

ja 

(20) Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart GmbH 

Ohne Antwort 
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

ja 

(21) Verschönerungsverein Stutt-
gart e. V. 

Ohne Antwort 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

ja 

(22) Zweckverband Bodensee-
wasserversorgung 

(Schreiben vom 17.05.2022) 
 
Im Bereich dieser Maßnahme befin-
den sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. Es wer-
den daher keine Bedenken erhoben. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 
 

--- 

(23) Netze BW GmbH  

Als Technische Betriebsleitung 
des Zweckverbandes Strohgäu-
Wasserversorgung 
(Schreiben vom 19.05.2022) 
 
In Ihrem dargestellten Planungsbe-
reich befinden sich keine Zubringer-
wasserleitungen mit Zubehör des 
Zweckverbandes Strohgäu-Wasser-
versorgung. 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

 
 

--- 
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Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Wohnen Düsseldorfer- / Bottroper Straße“ (Ca 312) Stuttgart-Bad Cannstatt 
Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB und § 74 LBO 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 

Behörden und sonstige Träger  
öffentlicher Belange 
 

Stellungnahme: 
Ergebnis/ 
Berücksich-
tigung: 

(01) Garten-, Friedhofs- und 
Forstamt (67) 
(Schreiben vom 03.05.2024) 
 
Gegen den Bebauungsplan haben 
wir keine Einwände. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 

(02) Amt für Umweltschutz (36-01 
G) 
(Schreiben vom 10.05.2024) 
 
Das Amt für Umweltschutz nimmt im 
Rahmen der o.g. Beteiligung wie 
folgt Stellung: 
(bei Änderungen: unterstrichen = 
einfügen, durchgestrichen = lö-
schen)  
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 

Naturschutz (Ansprechpartner/in: 
GZ 36-2.23, Nebenstelle 88647) 
 
Zur Vermeidung artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände wurde ein 
Maßnahmenkonzept vom Büro ATP 
erarbeitet. Die erforderlichen Maß-
nahmen sind im Textteil des Bebau-
ungsplans nur unter Hinweise auf-
geführt.  

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

--- 
 
 

Aus folgenden Gründen wird für die 
Vollzugsfähigkeit des Bebauungs-
plans empfohlen, die CEF-Maßnah-
men nicht nur unter Hinweise aufzu-
führen, sondern diese im Textteil 
verbindlich festzusetzen:  
 

 Ersatzmaßnahmen müssen auch 
außerhalb des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplans 
durchgeführt werden. 

Die CEF-Maßnahmen für euro-
päische Vogelarten sowie für 
Fledermäuse sind außerhalb 
des Plangebiets vorgenommen 
worden. 
Es wird keine Festsetzung für 
CEF-Maßnahmen aufgenom-
men (siehe Stellungnahme zur 
erneuten Beteiligung in Anlage 
7). 
 

nein 
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 Ohne eine verbindliche Festset-
zung wird eine grundbuchrechtli-
che Sicherung für die jeweiligen 
Maßnahmen erforderlich. 

 Wird die Bebauung durch ver-
schiedene Bauträger durchge-
führt, können die einzelnen CEF-
Maßnahmen im jeweiligen Bau-
genehmigungsverfahren nicht 
zugeordnet werden.  

 

Im Plangebiet wurden nur we-
nige Mauereidechsen nachge-
wiesen, welche das Siedlungs-
grün besiedeln. Seitens des Re-
gierungspräsidium Stuttgart liegt 
bereits eine Ausnahme von den 
Schutzvorschriften des § 44 Ab-
satz 1 BNatSchG für die Durch-
führung der mit dem Bebau-
ungsplan ermöglichten Bauvor-
haben vor. Die Maßnahme 
wurde bereits durchgeführt.  
 
Die Tiere durften ohne Erforder-
nis einer gesonderten CEF-
Maßnahme in geeignete Flä-
chen außerhalb des Plangebiets 
verbracht werden, ohne dass 
auf diesen Flächen Maßnahmen 
durchgeführt werden mussten. 
Die Verbringung der Tiere er-
folgte in Grün- und Freiflächen 
abseits von Verkehrswegen in 
der Umgebung des Plangebie-
tes.  
Im Plangebiet sind für Eidech-
sen und weitere wärmeliebende 
Arten trockenwarme Habitate 
festgesetzt (pv2), in die die 
Mauereidechsen nach Herstel-
lung der Freibereiche zurück-
wandern können. Die Festset-
zung von Maßnahmen außer-
halb des Plangebiets ist nicht er-
forderlich. 
 

Grundwasserschutz (Ansprech-
partner/in: 36-3.61.4, Nebenstelle 
81937) 
Die bisherigen Anmerkungen zu 
dem Bebauungsplan „Wohnen Düs-
seldorfer-/Bottroper Straße (Ca 
312)“ vom 25.05.2022 wurden in der 
Anlage 2 – „Textteil zum Bebau-
ungsplan mit Satzung über örtliche 
Bauvorschriften“ mit Stand vom 
25.03.2024 sowie in der Anlage 3 – 
„Begründung gemäß § 9 (8) BauGB“ 
mit Stand vom 25.03.2024 übernom-
men.  

 
 
 
Der Textteil und die Begründung 
wurden entsprechend ange-
passt. 
 
  

 
 
 

ja 
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Es wird jedoch empfohlen in der An-
lage 2 – „Textteil zum Bebauungs-
plan mit Satzung über örtliche Bau-
vorschriften“ unter Ziffer 4.6 Was-
serschutz im zweiten Satz das Wort 
„Restriktionen" durch „Vorgaben und 
Auflagen" zu ersetzen. 
Entsprechend wird empfohlen in der 
Anlage 3 – „Begründung gemäß § 9 
(8) BauGB“ unter Ziffer 3. Geltendes 
Recht und andere Planungen unter 
dem Unterpunkt Heilquellenschutz 
sowie unter Ziffer 4.6 Wasserschutz 
im zweiten Satz jeweils das Wort 
„Restriktionen" durch „Vorgaben und 
Auflagen" zu ersetzen.  
 

Bodenschutz (Ansprechpartner: 
36-3.59, Nebenstelle 88736) 
 
Zum o.g. Bebauungsplanverfahren 
gibt es von Seiten des Bodenschut-
zes keine weiteren Anmerkungen in-
haltlicher Art.  
Die Bilanzierung gemäß Boden-
schutzkonzept Stuttgart BOKS 
wurde durchgeführt und ergab fol-
gendes Ergebnis:  
Bodenindex Bestand: 4,1 BX 
Bodenindex Planung: 2,3 BX 
Differenz: 1,8 BX 
Mit Umsetzung der Planung ergibt 
sich ein rechnerischer Bodenverlust 
von 1,8 BX.  
 

 
 
 
Hinweise zur Bodenqualität sind 
in der Begründung des Bebau-
ungsplanes aufgenommen. 
(Vgl. Begründung, Kapitel 10.1) 

 
 
 

ja 

Abwasserbeseitigung (Ansprech-
partner/in: 36-3.62.0, Nebenstelle 
88433) 
Die im Textteil festgesetzte vollstän-
dige Bewirtschaftung des Nieder-
schlagswassers bedeutet, dass 
grundsätzlich kein Regenwasser 
von den Baugrundstücken bzw. dem 
Plangebiet abfließen darf, was u. E 
insbesondere für den Starkregenfall 
nicht umsetzbar und auch nicht er-
forderlich ist. Es wird für sinnvoll er-
achtet, durch eine Zielvorgabe das 
Maß der Bewirtschaftung zu konkre-
tisieren. Die in der Begründung zum 
Bebauungsplan enthaltene Vorgabe 

 
 
Die Anregung entspricht den 
Zielsetzungen der Planung zur 
Bewirtschaftung des Nieder-
schlagswassers und den dazu 
getroffenen Festsetzungen. Die 
gewünschte Klarstellung wurde 
dahingehend berücksichtigt, 
dass das Bewirtschaftungsziel 
des 5-jährigen Regenereignis-
ses im Sinne einer 15-minütigen 
Regenspende nach KOSTRA 
als Vorgabe für die Bewirtschaf-
tung des Niederschlagwassers 

 
 
 

ja 
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eines 5-jähriges Regenereignisses 
als Bewirtschaftungsziel sollte daher 
auch in den Textteil aufgenommen 
werden.  
Grundsätzlich soll sich die Regen-
wasserbewirtschaftung am natürli-
chen Wasserhaushalt über die Kom-
ponenten Verdunstung, Versicke-
rung und Abfluss orientieren, um 
den lokalen unbebauten Referenz-
zustand möglichst zu erhalten oder 
sich diesem durch Entsiegelungs-
maßnahmen anzunähern (analog 
Regelwerk zur Regenwasserbewirt-
schaftung: DWA-A 102).  
 

als Hinweis ergänzend zur Fest-
setzung aufgenommen wurde:  
„Bemessen wird die vollständige 
Bewirtschaftung an dem fünfjäh-
rigen Regenereignis nach 15-
minütiger Regenspende nach 
KOSTRA im Plangebiet.“ 
 

Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: 36-3.35, Nebenstelle 88667 
 
Die Festsetzung 1.10 "Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen - 
Gewerbelärm" ist nicht abgestimmt. 
Sie widerspricht der vorliegenden 
Begründung, dem beiliegenden 
schalltechnischen Gutachten und 
den Ergebnissen der Besprechun-
gen im Vorfeld zwischen AfSW, dem 
Planungsbüro, dem schalltechni-
schen Gutachterbüro, dem Investor 
und dem AfU.  
Ziel war es, eine TA-Lärm-konforme 
und rechtssichere Lösung zwischen 
der gegenüber dem Bestand deut-
lich höheren Wohnbebauung und 
dem Veranstaltungsbetrieb in der 
Phoenixhalle zu schaffen.  
 
Eine geeignete Festsetzung wurde 
gemeinsam formuliert. Die jetzige 
Festsetzung basiert auf den rechts-
unsicheren und nicht TA-Lärm-kon-
formen Hafencityfenstern. Eine an-
gedachte Experimentierklausel in 
der TA Lärm ist bislang vom Gesetz-
geber nicht umgesetzt. Es wird drin-
gend empfohlen, die gemeinsam er-
arbeitete Festsetzung zu verwen-
den.  
 

 
 
 
 Die fachliche Bewertung des 
Immissionsschutzes wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
Die aktuelle Festsetzung ermög-
licht den Vollzug des Bebau-
ungsplans und gewährt eine 
Flexibilität in der Wahl der 
Schallschutzmaßnahmen.  
Für weitere Ausführungen wird 
auf die Stellungnahme im Rah-
men erneuter Beteiligung (An-
lage 7) verwiesen. 
 
 

 
 
 

teilweise 
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Stadtklima und Lufthygiene (An-
sprechpartnerin: GZ 36-4.24, Ne-
benstelle 88633)  
Im Bebauungsplanentwurf sind die 
stadtklimatisch begründeten Anfor-
derungen an die Bebauung unzu-
reichend berücksichtigt.  
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

--- 

Die Bebauung hat negative Auswir-
kungen auf die lokalen stadtklimati-
schen Umgebungsbedingungen. In-
folge der hohen angestrebten Bau-
dichte und der geplanten teilweise 
stadtklimatologisch als problema-
tisch einzustufende Bauhöhe wird 
die Durchlüftung des Plangebietes 
zukünftig verringert und die Hitzebe-
lastung in den Sommermonaten er-
höht sein. Das Potential von um-
setzbaren Maßnahmen zur Reduzie-
rung der negativen Auswirkungen 
muss vollständig ausgeschöpft wer-
den.  
 

Die Beurteilung der klimatischen 
Belange in der Begründung – 
Teil Umweltauswirkungen, Kapi-
tel 10.1 – wurde konkreter for-
muliert. 
 

ja 

Festgesetzt werden soll eine exten-
sive Dachbegrünung auf den Flach-
dächern mit Ausnahme von 30% der 
Dachfläche die für technische Auf-
bauten, Attika, Terrassen, Kiesstrei-
fen usw. genutzt werden dürfen. 
Dies weicht erheblich von als Stutt-
garter Standard anzusehenden 
Dachgestaltungen ab. Stadtklimato-
logisch begründet sind Flachdächer 
zu 80% der Gesamtdachfläche zu 
begrünen. 20% der Dachfläche kön-
nen unbegrünt für sonstige Dachnut-
zungen verwendet werden. Die 
Festsetzungen im Bebauungsplan 
(Textteil Seite 7, Punkt Dachbegrü-
nungen) sind dementsprechend zu 
ändern. 

Der Anregung wird nicht erfolgt. 
Grundlage für den Bebauungs-
plan ist ein städtebaulich-frei-
räumlicher Wettbewerb. Anhand 
der möglichen Anordnungen der 
Gebäude, die im Rahmen der 
vorgesehenen GRZ von 0,6 eine 
kleinteilige Dachlandschaft her-
vorbringen, können allein durch 
die technischen Anforderungen 
an den aus Brandschutzgründen 
erforderlichen Kiesstreifen und 
Attiken keine 80 % Dachbegrü-
nung erreicht werden, jedoch 
sind 70 % erreichbar, wenn Atti-
ken und Kiesstreifen auf das 
zwingend erforderliche Maß re-
duziert werden; die im Plan ge-
troffene Festsetzung berück-
sichtigt dies. Eine übergeord-
nete, standardisiert formulierte 
Festsetzung (die im Übrigen für 
die Begrünung städtischer Ge-
bäude als Eigenverpflichtung 
entwickelt wurde) kann nicht in 

nein 
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allen Fällen die Einzelerforder-
nisse eines Bebauungsplans 
vorwegnehmen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Zunahme der Hitzebelastung 
infolge stadtklimatisch unverträgli-
cher Planungen und Bebauungen 
die Wohn- und Aufenthaltsqualität 
verringern.  
 

Im Plangebiet sollen zahlreiche 
Maßnahmen zur Reduzierung 
der negativen Auswirkungen 
von Hitzebelastungen umge-
setzt werden, darunter der Er-
halt von 26 Bestandsbäumen, 
die Pflanzung von 82 neuen 
Bäumen mit einem Überhang in 
der Baumbilanz von 5 Bäumen; 
eine Begrünung von 20 % der 
Ansichtsfläche der Fassaden 
der Gebäude sowie Mindest-
standards zur Herstellung der 
Grünflächen im Gebiet wurden 
ebenfalls festgesetzt.  
 

teilweise 
 
 
 
 
 

Energie (Ansprechpartner: GZ 36-
5, Nebenstelle 88668) 
 
Im Textteil zum Bebauungsplan ist 
im Kapitel Dachbegrünung der im 
Folgenden gekennzeichnete Satz zu 
streichen. Grund dafür ist, dass so-
wohl Flächen mit Dachterrassen, als 
auch Flächen mit intensiver Dachbe-
grünung die Installation von PV-An-
lagen i.d.R. ausschließen. Wenn 
also die konventionelle extensive 
Dachbegrünung entsprechend dem 
Regeldetail der LHS entfällt, entfal-
len voraussichtlich auch die PV-An-
lagen auf dem Dach.  
Das widerspräche den grundsätzli-
chen Zielen und Vorgaben der LHS 
bezüglich Klimaneutralität und Ge-
winnung regenerativer Energien vor 
Ort.  
 
Technische Aufbauten, Dachterras-
sen, Attika und nicht brennbare Ab-
standsstreifen sind zulässig, wenn 
sie nicht mehr als 30 20 % der 
Dachfläche einnehmen. Abweichend 
davon sind auf Dachflächen der tie-
fer liegenden Geschosse Dachter-
rassen auf maximal der Hälfte der 
zu begrünende Fläche zulässig, 

 
 
 
Der Anregung wurde nicht ge-
folgt. 
Der Bebauungsplan definiert 
nicht die differenzierte Höhen-
staffelung der Gebäude, son-
dern beschränkt sich auf die 
Festsetzung der maximal zuläs-
sigen Gebäudehöhen. Auf den 
Dächern der tiefer liegenden 
Geschosse, die nicht als Dach-
fläche, sondern in Form von 
Dachterrassen ausgestaltet wer-
den, soll aufgrund der klimati-
schen Erfordernisse ebenfalls 
eine Begrünung erfolgen. Um 
die lokalklimatischen Nachteile 
der nicht begrünten Anteile der 
Dachterrassen zu kompensie-
ren, wurde festgesetzt, dass 50 
% der Flächen intensiv begrünt 
werden müssen.  
Die Festsetzung ersetzt nicht 
die gesetzlichen Verpflichtungen 
zu Klimaneutralität und Nutzung 
regenerativer Energien (wie 
bspw. die Photovoltaik-Pflicht-
Verordnung). Die Dächer sind 

 
 
 

nein 
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wenn die übrige zu begrünende Flä-
che des betreffenden Daches als in-
tensive Begrünung mit einer durch-
wurzelbaren Substratschicht von 
mindestens 35 cm ausgeführt wird.  
 

so herzustellen, dass alle erfor-
derlichen Regelungen eingehal-
ten werden. 
 

(03) BUND Regionalverband Stutt-
gart 
ohne Antwort  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

--- 

(04) Deutsche Telekom AG T-Com 
Technische Infrastruktur, Nieder-
lassung Südwest 
PTI 22 Stuttgart Produktionsma-
nagement 
(Schreiben vom 15.04.2024) 
 

Die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungs-
berechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG 
- hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entge-
genzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 
 
Im Planbereich befinden sich Tele-
kommunikationslinien der Telekom, 
die aus beigefügtem Plan ersichtlich 
sind. (Anlage: Pläne der Telekom-
munikationslinien) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Zur Beachtung an den Bauher-
ren weitergegeben. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

(05) Gesundheitsamt (53) 
(Schreiben vom 16.04.2024) 
 
Keine Einwände. 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

--- 

Um weitere Beteiligung am Verfah-
ren wird gebeten. 
 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. ja 

(06) Handwerkskammer Region 
Stuttgart 
(Schreiben vom 08.05.2024) 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

--- 
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Zu den autofreien Wegen im Plan-
gebiet regen wir an, zu ergänzen, 
dass Handwerkereinsätze zu den 
notwendigen Verkehren zählen und 
damit kurze Wege zwischen den als 
Werkstatt und Lager dienenden 
Fahrzeugen und Einsatzorten ge-
währleistet sind (Anlage 3, Seite 
10).  

Verkehrsrechtliche Regelungen 
und die Verkehrsordnung für die 
im Plangebiet liegenden Flä-
chen sind kein Bestandteil des 
Bebauungsplans.  
 
 

 

Bitte beteiligen Sie uns am weiteren 
Verfahren. 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
 
 

ja 

(07) Industrie- und Handelskam-
mer Region Stuttgart 
(Schreiben vom 10.05.2024) 
 
Die IHK hat grundsätzlich keine Ein-
wände gegen eine zeitgemäße Nut-
zung des Areals durch die Schaf-
fung zukunftsfähiger Wohnrauman-
gebote.  
 

 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

--- 
 
 
 

Positiv bewerten wir die beabsich-
tigte Nachverdichtung im Zuge der 
Innenentwicklung, die der Schaffung 
von Wohnraum dient. Die gegen-
wärtige Gewerbe- und Wohnflä-
chensituation in Stuttgart und der 
Region wird von vielen Unterneh-
men zunehmend als Standortnach-
teil wahrgenommen, denn eine posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung geht 
einher mit steigenden Flächenbe-
darfen. Dies gilt nicht allein für Ge-
werbeflächen, sondern auch für Flä-
chen für den Wohnungsbau, um ins-
besondere dringend gesuchten und 
vielfach von auswärts kommenden 
Fachkräften und ihren Familien be-
zahlbaren Wohnraum bieten zu kön-
nen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

--- 

Grundsätzlich nachvollziehbar ist 
das Mobilitätskonzept, das unter an-
derem für die Anlieferung der Kita 
im Baufeld 6 als auch für die ergän-
zenden Wohn-/Pflege- und Gewer-
beangebote im Baufeld 1 und 5 
auch oberirdische Stellplätze auf 
den Grundstücken an der Düssel-

 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Paketstationen auf der Ver-
kehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung zuzulassen, ist 
nicht Ziel der Planung. 
 

nein 
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dorfer Straße vorsieht. Überlegens-
wert erscheint uns zudem, Flächen 
für die Errichtung einer Paketstation 
an einem zentralen Standort inner-
halb des Plangebiets vorzusehen. 
Geeignet erscheint hierzu eine textli-
che Ergänzung zur Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung an 
der Düsseldorfer Straße.  
 

Für Informationen über den weiteren 
Verlauf der Planungen wären wir 
Ihnen dankbar. 

Weitere Beteiligung ist erfolgt. 
 

ja 

(08) Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg 
ohne Antwort  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

(09) NABU Stuttgart e. V. 
ohne Antwort  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(10) Naturschutzbeauftragter der 
Stadt Stuttgart 
Herrn Dr. Martin Nebel 
ohne Antwort  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

(11) Polizeipräsidium Stuttgart 
Referat Prävention 
ohne Antwort  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

(12) Regierungspräsidium Frei-
burg 
Abteilung 9 Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau 

(Schreiben vom 25.04.2024) 
 
Das Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LGRB) im Re-
gierungspräsidium Freiburg nimmt 
auf Grundlage der ihm vorliegenden 
Informationen und seiner regionalen 
Kenntnisse zu den Aufgabenberei-
chen, die durch das Vorhaben be-
rührt werden, wie folgt Stellung:  
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 

--- 

1. Geologische und bodenkundli-
che Grundlagen  
1.1. Geologie  
Die lokalen geologischen Verhält-
nisse können der digitalen Geologi-

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

--- 
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schen Karte von Baden-Württem-
berg 1: 50 000 (GeoLa) im LGRB-
Kartenviewer entnommen werden. 
Nähere Informationen zu den li-
thostratigraphischen Einheiten bie-
ten die geowissenschaftlichen Infor-
mationsportale LGRBwissen und Li-
thoLex. 
 

 

1.2. Geochemie 
Die geogenen Grundgehalte in den 
petrogeochemischen Einheiten von 
Baden-Württemberg sind im LGRB-
Kartenviewer abrufbar. Nähere In-
formationen zu den geogenen 
Grundgehalten sind im geowissen-
schaftlichen Informationsportal 
LGRBwissen beschrieben.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

1.3. Bodenkunde  
Da ausschließlich Böden in Sied-
lungsflächen vom Planungsvorha-
ben betroffen sind und davon aus-
gegangen werden kann, dass diese 
weitestgehend anthropogen verän-
dert wurden, sind aus bodenkundli-
cher Sicht keine Hinweise, Anregun-
gen oder Bedenken vorzutragen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

--- 

2. Angewandte Geologie  
Das LGRB weist darauf hin, dass im 
Anhörungsverfahren als Träger öf-
fentlicher Belange keine fachtechni-
sche Prüfung vorgelegter Gutachten 
oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingeni-
eurgeologisches Übersichtsgutach-
ten, Baugrundgutachten oder geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutach-
tenden Ingenieurbüros.  
 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

2.1. Ingenieurgeologie  
Eine Zulässigkeit der geplanten Nut-
zung vorausgesetzt, wird andernfalls 
die Übernahme der folgenden geo-
technischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan empfohlen:  

 
Im Textteil in den Hinweisen des 
Bebauungsplanes aufgeführt. 

 
ja 
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Das Plangebiet befindet sich auf 
Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten (einschließlich der 
Baugrundkarte Stuttgart) im Verbrei-
tungsbereich von Gesteinen der 
Grabfeld-Formation (Gipskeuper). 
Diese werden von i. d. R. von mehr 
als 6 m mächtigen Quartärablage-
rungen (Lössführender Fließerde, 
Stuttgart-Travertin, Hanglehm, 
Neckarschotter, anthropogene Abla-
gerungen) überdeckt.  
Mit einem kleinräumig deutlich un-
terschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes ist zu rechnen. 
Die anthropogenen Ablagerungen 
vorangegangener Nutzungen sind 
ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net.  
Verkarstungserscheinungen (offene 
oder lehmerfüllte Spalten, Hohl-
räume, Dolinen) sind nicht auszu-
schließen. Sollte eine Versickerung 
der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
zulässig sein, wird auf das Arbeits-
blatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung ei-
nes entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfoh-
len. Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundeigen-
schaften sowie ggf. von Sulfatge-
steinslösung im Untergrund sollte 
von der Errichtung technischer Ver-
sickerungsanlagen (z. B. Sicker-
schächte, Sickerbecken, Mulden- 
Rigolen-Systeme zur Versickerung) 
Abstand genommen werden.  
Bei etwaigen geotechnischen Fra-
gen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. 
zum genauen Baugrundaufbau, zu 
Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung, bei Antreffen ver-
karstungsbedingter Fehlstellen wie 
z. B. offene bzw. lehmerfüllte Spal-
ten) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß DIN 
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EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen.  
 

2.2. Hydrogeologie  
Das Plangebiet liegt außerhalb von 
bestehenden und geplanten Was-
serschutzgebieten, aber innerhalb 
der Außenzone des Heilquellen-
schutzgebiets für die staatlich aner-
kannten Heilquellen in Stuttgart-Bad 
Cannstatt und Stuttgart-Berg. Hie-
rauf wird auch in den Antragsunter-
lagen hingewiesen. Die Rechtsver-
ordnung des Regierungspräsidiums 
Stuttgart vom 11.06.2002 ist zu be-
rücksichtigen und einzuhalten.  
Aktuell findet im Plangebiet keine 
Bearbeitung hydrogeologischer The-
men durch das LGRB statt.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
In Begründung und Hinweisen 
des Textteils aufgeführt. 

--- 

2.3. Geothermie  
Informationen zu den oberflächen-
nahen geothermischen Untergrund-
verhältnissen sind im Informations-
system „Oberflächennahe Geother-
mie für Baden-Württemberg“ (I-
SONG) hinterlegt. ISONG liefert 
erste Informationen (Möglichkeiten 
und Einschränkungen) zur geother-
mischen Nutzung des Untergrundes 
mit Erdwärmesonden und Erdwär-
mekollektoren. Bitte nehmen Sie vor 
Verwendung des Informationssys-
tems die Erläuterungen zur Kennt-
nis.  
 

Zur Kenntnis genommen. --- 

2.4. Rohstoffgeologie (Mineralische 
Rohstoffe)  
Zum Planungsvorhaben sind aus 
rohstoffgeologischer Sicht keine 
Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken vorzubringen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

3. Landesbergdirektion  
3.1. Bergbau 
Gegen die Planung bestehen von 
bergbehördlicher Seite keine Ein-
wendungen.  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 

Allgemeine Hinweise  Zur Kenntnis genommen. --- 
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Anzeige, Übermittlung und Bereit-
stellung von Geologie-Daten nach 
Geologiedatengesetz (GeolDG)  
 
Für geologische Untersuchungen 
und die daraus gewonnenen Daten 
besteht nach den Bestimmungen 
des Geologiedatengesetzes (Geo-
lDG) eine Übermittlungspflicht ge-
genüber dem LGRB. Weitere Infor-
mationen hierzu stehen Ihnen im 
LGRBanzeigeportal zur Verfügung.  
Weitere Informationsquellen des 
LGRB im Internet  
Die lokalen geologischen Unter-
grundverhältnisse sowie weitere 
raumbezogene Informationen kön-
nen der LGRBhomepage entnom-
men werden. Bitte nutzen Sie hierzu 
auch den LGRB-Kartenviewer sowie 
LGRBwissen. 
Insbesondere verweisen wir auf un-
ser Geotop-Kataster. 
Beachten Sie bitte auch unser aktu-
elles Merkblatt für Planungsträger 

(13) Regierungspräsidium Stutt-
gart 
Referat 21 – Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz 
(Schreiben vom 16.05.2024) 
 
Nach dem vorgelegten Formblatt 
handelt es sich um einen entwickel-
ten Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 
2 BauGB. Nach dem Erlass des Re-
gierungspräsidiums vom 11.03.2021 
erhalten Sie bei entwickelten Bebau-
ungsplänen keine Gesamtstellung-
nahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabtei-
lungen nehmen – bei Bedarf – je-
weils direkt Stellung.  
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 

--- 

Raumordnung  
Es bestehen keine Bedenken aus 
raumordnerischer Sicht.  
Vielmehr begrüßen wir die Planung 
als Maßnahme der Nachverdichtung 
im Innenbereich und Schaffung von 
Wohnraum im Einklang mit der Fest-

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

--- 
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setzung des Plangebiets als Wohn-
bauschwerpunkt nach Plansatz 
2.4.4.1 (Z) Regionalplan Stuttgart.  
 

Allgemein weisen wir auf den seit 
Ende 2021 gültigen Bundesraum-
ordnungsplan Hochwasser und des-
sen erheblichen Prüfpflichten (Ziel 
der Raumordnung) – insbesondere 
Starkregenereignisse betreffend – 
und die dort genannten Grundsätze, 
die bei der Abwägung zu berück-
sichtigen sind, hin.  

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Zur Aufnahme in das Raumord-
nungskataster wird gemäß § 26 
Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-
rungspräsidium nach Inkrafttreten 
des Planes eine Fertigung der Plan-
unterlagen in digitalisierter Form an 
das Postfach KoordinatonBauleitpla-
nung@rps.bwl.de zu senden. Die 
Stadtkreise und großen Kreisstädte 
werden gebeten, auch den Bekannt-
machungsnachweis digital vorzule-
gen.  
 

Fertigung der Planunterlagen 
wird nach Inkrafttreten des Pla-
nes zur Verfügung gestellt. 
 

ja 
 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege 
(Schreiben vom 23.04.2024) 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
nimmt zu o.g. Planung folgenderma-
ßen Stellung: 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 

Das Plangebiet liegt vollständig im 
Bereich des Kulturdenkmals gem. § 
2 DSchG: „Römische Zivilsiedlung“ 
von Stuttgart-Bad Cannstatt (Listen-
Nr. 2). Trotz der bestehenden Be-
bauung ist zwischen und ggf. auch 
unter den Bestandsgebäuden mit – 
möglicherweise umfangreichen – ar-
chäologischen Funden und Befun-
den – Kulturdenkmalen gem. § 2 
DSchG – zu rechnen. Sämtliche Bo-
deneingriffe, die im Zuge von Ab-
brucharbeiten, der Suche nach 
Kampfmitteln, geologischen Unter-
suchungen, dem Bau- oder Ausbau 
von Leitungen sowie einer Neube-

In die Hinweise des Textteils 
und die Begründung des Bebau-
ungsplans aufgenommen. 
 

 
ja 
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bauung geplant sind, bedürfen da-
her einer Genehmigung durch die 
zuständige Denkmalschutzbehörde.  

In den jetzt zugänglich gemachten 
Dokumenten wurde die Stellung-
nahme des Landesamtes für Denk-
malpflege vom 08.06.2022 in der 
Anlage 2_24 03 25 textliche Festset-
zungen BPlanCA312“, auf den Sei-
ten 10 f., unter Nr. 4.1 unvollständig 
und nicht korrekt wiedergegeben. 
Der hier aufgeführte Hinweis auf 
§20 DschG ist ungenügend. Dies gilt 
ebenso für den Hinweis in Anlage 3 
S. 31 unter „Kultur- und Sachgüter“, 
auch hier ist der Hinweis auf die 
Meldepflicht ungenügend. Der Satz 
„Negative Auswirkungen auf das 
Schutzgut sind durch die Planung 
nicht zu erwarten“ ist zu streichen, 
da die Planung zur flächigen Zerstö-
rung des archäologischen Kultur-
denkmals führen wird.  

Die Hinweise im Textteil und die 
Begründung wurden entspre-
chend angepasst. 
 

 
ja 

Wir weisen darauf hin, dass ein öf-
fentliches Interesse am ungestörten 
Erhalt von Kulturdenkmalen besteht. 
Die mit der Umsetzung des Bebau-
ungsplanes verbundenen Bodenein-
griffe, werden jedoch zur Zerstörung 
gesetzlich geschützter Denkmalsub-
stanz führen. Um zumindest einer 
undokumentierten Beseitigung vor-
zubeugen, sind archäologische Vor-
untersuchungen notwendig. ggf. ge-
folgt von umfangreichen Rettungs-
grabungen.  

Zur Kenntnis genommen. 
Hinweise an den Bauherren wei-
tergegeben. Abstimmungen ha-
ben stattgefunden. 
 

ja 

Beim derzeitigen Stand 
(23.04.2024) ist der Vorhabenträger 
in Kontakt mit dem LAD, um den 
Rückbau der Bestandskeller im 
Plangebiet durch eine Fachfirma be-
gleiten zu lassen. Das Ergebnis wird 
Grundlage des weiteren Vorgehens 
(Sondagen, Rettungsgrabung) sein. 
Es wird erneut darauf hingewiesen, 
dass für diese Maßnahme ausrei-
chend Zeit vor dem Baubeginn ein-
geplant werden muss und die archä-
ologischen Untersuchungen durch 

Zur Beachtung an den Bauher-
ren weitergegeben. Abstimmun-
gen haben stattgefunden. 
 

ja 
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den Vorhabenträger zu finanzieren 
sind.  

Wir weisen darauf hin, dass archäo-
logische Rettungsgrabungen bei 
entsprechender Größe eine bau-
rechtliche Genehmigung erforderlich 
machen können, in der ggf. weitere 
Genehmigungen (Naturschutz, Im-
missionsschutz, Bodenschutz, etc.) 
enthalten sind. Es obliegt dem Vor-
habenträger, vor Beginn der Ret-
tungsgrabung alle erforderlichen 
Genehmigungen bei den zuständi-
gen Behörden einzuholen und das 
LAD zu unterrichten, sobald diese 
vorliegen.  

Abstimmungen haben stattge-
funden. 
 

ja 

Wir bitten darum, diese Hinweise in 
die Planunterlagen mit aufzuneh-
men und das Landesamt für Denk-
malpflege bei Planänderungen und 
Terminabsprachen weiterhin zu be-
teiligen. 

Hinweise zum Denkmalschutz 
wurden in den Bebauungsplan-
unterlagen ergänzt, weitere Be-
teiligung ist erfolgt. 
 

ja 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Umwelt 
(Schreiben vom 07.05.2024) 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart, 
Abteilung 5 - Umwelt, nimmt zu der 
im Betreff genannten Planung wie 
folgt Stellung: 
 

  

Industrie:  
Auf die Stellungnahme vom 
14.06.2022 wird verwiesen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellungnahme 
im Rahmen der Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB (Anlage 
5) verwiesen. 
 

--- 

Naturschutz:  
Naturschutzgebiete sowie Flächen 
des Artenschutzprogramms Baden-
Württemberg sind von dem Vorha-
ben nicht betroffen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Im Vorhabenbereich wurden Vor-
kommen der streng geschützten 
Mauereidechse verzeichnet. Es ist 
geplant diese in Ersatzhabitate um-
zusiedeln. 

Zur Kenntnis genommen. 
Die erforderliche artenschutz-
rechtliche Ausnahme liegt inzwi-
schen vor, auf diese wird ver-
wiesen. 

ja 
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Die Bebauung der Mauereidechsen-
habitate, die mögliche Beeinträchti-
gung der Individuen im Rahmen der 
Umsiedlung sowie die ggf. unver-
meidbare Tötung von sogenannten 
„Fangverweigerern“ bedarf einer 
Ausnahmeerteilung nach § 45 Abs. 
7 BNatSchG von den Regelungen 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  
 
Der Fang der Tiere mittels einer so-
genannten Eidechsenangel/Schlinge 
bedarf darüber hinaus einer Aus-
nahme gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 BArt-
SchV vom Verbot nach § 4 Abs. 1 S. 
1 Nr. 1 BArtSchV. 
Der entsprechende Antrag hierfür 
wurde bereits am 10.01.2024 einge-
reicht, die Ausnahme mit dem 
Schreiben vom 30.01.2024 des Re-
gierungspräsidiums Stuttgart erteilt 
und mit dem Schreiben vom 
09.02.2024 abgeändert.  
 

Die Maßnahme zur Umsiede-
lung der Eidechsen wurde be-
reits umgesetzt.  
Es wird auf die Stellungnahme 
zur Anregung des Amts für Um-
weltschutz (Naturschutz) ergän-
zend verwiesen. 
 
 

Die weitere naturschutzfachliche Be-
urteilung sowie die artenschutz-
rechtliche Prüfung (ggf. inkl. der 
CEF-Maßnahmen) gem. §§ 44 ff. 
BNatSchG obliegen grundsätzlich 
zunächst der unteren Naturschutz-
behörde. Nur dann, wenn für streng 
geschützte Tier- und Pflanzenarten 
eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 
BNatSchG oder eine Befreiung nach 
§ 67 BNatSchG erforderlich ist, be-
darf es eines Antrags an das Regie-
rungspräsidium (Referat 55). Glei-
ches gilt, wenn es für streng ge-
schützte sowie für nicht streng ge-
schützte Arten zusammen einer 
Ausnahme oder Befreiung bedarf.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Ergänzende Hinweise:  
Maßnahmen zur Sicherung der kon-
tinuierlichen ökologischen Funktio-
nalität (CEF) nach § 44 Abs. 5 Satz 
2 BNatSchG müssen vor Beginn 
des Eingriffs ihre Funktion erfüllen. 
Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen sowie Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen nach §§ 14 ff. 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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BNatSchG, die nicht nur vorüberge-
hend erforderlich sind, sind dauer-
haft zu pflegen und rechtlich zu si-
chern. Sofern sich diese auf Flächen 
erstrecken, die nicht im Eigentum 
der Vorhabenträgerin stehen, sind 
diese dinglich zu sichern.  
 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD) 
(Schreiben vom 22.04.2024) 
 
wir bedanken uns für Ihr Anschrei-
ben. Damit wir für Sie tätig werden 
können, bitten wir Sie den beigefüg-
ten Antrag auszufüllen, zu unter-
schreiben und mit Lageplänen an 
uns zurück zu senden. 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 

--- 

Aufgrund der ausgedehnten Kampf-
handlungen und Bombardierungen, 
die während des 2. Weltkrieges 
stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld 
von jeglichen Bau(Planungs-)verfah-
ren eine Gefahrenverdachtserfor-
schung in Form einer Auswertung 
von Luftbildern der Alliierten durch-
zuführen.  
Alle nicht vorab untersuchten Bau-
flächen sind daher als potentielle 
Kampfmittelverdachtsflächen einzu-
stufen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Seit dem 02.01.2008 kann der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Ba-
den-Württemberg allerdings Luftbild-
auswertungen für Dritte, zur Beurtei-
lungen möglicher Kampfmittelbelas-
tungen von Grundstücken auf ver-
traglicher Basis nur noch kosten-
pflichtig durchführen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Diese Auswertung kann bei uns mit-
tels eines Vordrucks beantragt wer-
den. Die dafür benötigten Formulare 
können auch unter www.rp-stutt-
gart.de (->Service->Formulare und 
Merkblätter) gefunden werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den 
Anhang.  

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
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Die momentane Bearbeitungszeit 
hierfür beträgt zur Zeit mind. 51 Wo-
chen ab Auftragseingang. 
Eine Abweichung von der angege-
benen Bearbeitungszeit ist nur in 
dringenden Fällen (Gefahr in Ver-
zug) möglich. Bitte sehen Sie von 
Nachfragen diesbezüglich ab. Wei-
terhin weisen wir bereits jetzt darauf 
hin, dass sich aufgrund der VwV- 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Innenministeriums Baden-Württem-
berg vom 31.08.2013 (GABl. S. 342) 
die Aufgaben des Kampfmittelbesei-
tigungsdienstes Baden-Württemberg 
auf die Entschärfung, den Transport 
und die Vernichtung von Kampfmit-
teln beschränken.  
Die Beratung von Grundstücksei-
gentümern sowie die Suche nach 
und die Bergung von Kampfmitteln 
kann vom Kampfmittelbeseitigungs-
dienst nur im Rahmen seiner Kapa-
zität gegen vollständige Kostener-
stattung übernommen werden. So-
weit der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst nicht tätig werden kann, sind 
für diese Aufgaben gewerbliche Un-
ternehmen zu beauftragen.  
 

E-Mail-Ergänzung vom 22.04.2022: 
nach Rücksprache ist die ihnen vor-
liegende Luftbildauswertung gültig. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Verweis auf die Luftbildauswer-
tung mit Aktenzeichen S-11302 
Abstimmungen mit dem KBD 
und evtl. ergänzende Untersu-
chungen sind im Rahmen der 
bauordnungsrechtlichen Verfah-
ren fortzuführen. 

--- 

(14) Stadtwerke Stuttgart GmbH 
Ohne Antwort 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(15) Netze BW Wasser GmbH 
Als Technische Betriebsleitung des 
Zweckverbandes Strohgäu-Wasser-
versorgung 
(Schreiben vom 09.04.2024)  
 
In Ihrem dargestellten Planungsbe-
reich befinden sich keine Zubringer-
wasserleitungen mit Zubehör des 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 
 

--- 
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Zweckverbands Strohgäu-Wasser-
versorgung. 

(15) Netze BW Wasser GmbH 
(Schreiben vom 03.05.2024) 
 
Wir haben die Unterlagen auf un-
sere Belange überprüft und nehmen 
wie folgt Stellung.  

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

--- 

Im Bereich des Plangebietes befin-
den sich Anlagen der Stuttgart 
Netze (Strom und Gas) und der 
Netze BW NWA (Wasser) sowie der 
EnBW AG (Fernwärme).  

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

--- 

Im Zuge der geplanten Neubebau-
ung und der damit veränderten An-
forderungen an die Strom-, Wasser -
und Fernwärmeversorgungversor-
gung sind ggf. umfangreiche Netzer-
weiterungen notwendig. Netzstatio-
nen sind durch b. p. Dienstbarkeiten 
zu Gunsten der der Stuttgart Netze 
Betrieb GmbH grundbuchrechtlich 
abzusichern bzw. im B-Plan mit ei-
ner V-Fläche auszuweisen (Zweck-
bestimmung – Elektrizität). 
 

Abstimmungen mit der Netze 
BW haben stattgefunden. Im 
Plangebiet sollen drei Trafostati-
onen errichtet werden. Die 
Standorte sind im Planteil als V-
Flächen festgesetzt. 
 

ja 

Sämtliche Leitungen/Trassen inner-
halb des Plangebietes, die sich nicht 
im öffentlichen Straßenraum befin-
den, sind planungsrechtlich durch 
ein Leitungsrecht zu Gunsten des 
örtlichen Versorgers auszuweisen, 
bzw. durch b. p. Dienstbarkeiten zu 
Gunsten des jeweiligen Versor-
gungsträger im Grundbuch, abzusi-
chern. 
 

Auf den privaten Flächen wurde 
ein Leitungsrecht (lr1) zuguns-
ten der Versorgungsträger pla-
nungsrechtlich gesichert. 
Zur Beachtung an den Bauher-
ren und die betroffenen Ämter 
der Stadt Stuttgart weitergege-
ben. 
 

ja 

Wir bitten Sie, den Bauinteressenten 
(Planungsbüro) darauf hinzuweisen, 
dass er sich möglichst frühzeitig mit 
uns zur Planung der Versorgung in 
Verbindung setzt. 
 

Abstimmungen mit der Netze 
BW haben stattgefunden. 

ja 

Die Erschließung des Areals erfolgt 
nach den Maßgaben der derzeit gül-
tigen Konzessionsverträgen Was-
ser, Fernwärme und Strom sowie 
der NAV (Strom) und der AVB 
(Wasser). Bitte beachten Sie, dass 

Zur Beachtung an den Bauher-
ren und die betroffenen Ämter 
der Stadt Stuttgart weitergege-
ben. 
 

ja 
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die maximale Länge von Wasseran-
schlussleitungen 30 m betragen. 
Übersteigt die Anschlussleitung die 
maximale Länge, wird an dieser 
Stelle kundenseitig ein Übergabe-
schacht erforderlich. Ansprechpart-
ner der Stuttgart Netze, bzw. Netze 
BW sind. 
Fernwärme: Gas-Hoch-
druck@netze-bw.de 
Stromplanung: Umlauf@stuttgart-
netze.de 
Gas und Wasserplanung: Umlaufbe-
arbeitung-Stuttgart@netze-bw.de 
Umspannstation: moncef.la-
bed@stuttgart-netze.de, 
ralf.Janke@stuttgart-netze.de  
 

In der Bottroper Str. befindet sich 
eine übergeordnete 110 kV Hoch-
spannungstrasse der Stuttgart 
Netze. Diese Trasse dient der 
überörtlichen Versorgung mit Strom. 
Nach unseren Planungsunterlagen 
befindet sich diese Trasse im öffent-
lichen Straßenraum. Siehe auch 110 
kV Trassenplan.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
Nach Grundstücksverkauf liegt 
die Trasse nun auf dem Grund-
stück der SWSG und wurde mit 
einem Leitungsrecht festgesetzt. 
 

--- 

Bei den geplanten Baumstandorten 
bitten wir Sie die technischen Regel-
werke sowie Vereinbarungen einzu-
halten. Sind Leitungsanlagen auf 
Grund von Baumpflanzungen zu 
verlegen, richtet sich die Kostentra-
gung nach den derzeit rechtsgülti-
gen Verträgen / Vereinbarungen.  
 

Technische Regeln werden ein-
gehalten, Baumstandorte wur-
den entsprechend festgesetzt. 
 

ja 

Der Grundschutz nach der DVGW 
Richtlinie W 405 ist gewährleistet.  
Anbei erhalten Sie zusätzlich zu den 
oben genannten Sachverhalten die 
momentan gültigen Bestandspläne 
der Sparten Gas, Wasser, Fern-
wärme und Strom im Maßstab 
1:1000.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

(16) Stuttgarter Straßenbahnen 
AG 
(Schreiben vom 18.04.2024) 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

--- 
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Es bestehen keine Einwände zum 
vorgelegten B-Plan Ca 312. 
Die neue Auskragung des B-Plans 
im Bereich des Baufelds 4 zur Auf-
nahme der Unterflursysteme wird in 
der Planung zur Umgestaltung des 
Straßenraums berücksichtigt 
Die hier noch ausstehende Detailab-
stimmung erfolgt mit 61-3 und ist 
nicht Bestandteil des B- Planverfah-
rens.  
 

(17) terranets bw GmbH 
Ohne Antwort 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 

(18) Vodafone (Unity Media 
GmbH) 
Ohne Antwort 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(19) Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 06.05.2024) 
 
Der Planung stehen regionalplaneri-
sche Ziele nicht entgegen. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 

--- 

Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten 
des Bebauungsplans ein Exemplar 
der Planunterlagen, möglichst in di-
gitaler Form (an: planung@region-
stuttgart.org), zu überlassen.  
 

Exemplar des Bebauungsplans 
wird nach Inkrafttreten überlas-
sen. 
 

ja 

(20) Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart GmbH 
(Schreiben vom 29.04.2024) 
 
gegen die Aufstellung des o.g. Be-
bauungsplans haben wir keine Ein-
wände.  
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 
 
 

Wie in der Begründung des Bebau-
ungsplans dargestellt, liegt der Plan-
bereich in den Einzugsbereichen der 
Haltestellen „Nastplatz“ (Buslinien 
56 und N4) und „Bottroper Straße“ 
(Stadtbahnlinie U12, Buslinien 56 
und N4). Der Vollständigkeit bitten 
wir darum, die Nachtbuslinie N4 im 
Begründungstext (Ziffer 1.4 Er-
schließung) zu ergänzen.  
 

Nachtbuslinie wurde ergänzt. ja 
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Das Gebiet ist mit dieser ÖPNV-Er-
schließung sehr gut an das ÖPNV-
Netz angebunden.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 
 
 

(21) Verschönerungsverein Stutt-
gart e. V. 
Ohne Antwort 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

--- 

(22) Zweckverband Bodensee-
wasserversorgung 
(Schreiben vom 08.04.2024) 
 
Im Bereich dieser Maßnahme befin-
den sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. Es wer-
den daher keine Bedenken erhoben. 
  

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 
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Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Wohnen Düsseldorfer- / Bottroper Straße“ (Ca 312) Stuttgart - Bad Cannstatt 
Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB und § 74 LBO 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 
Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB  
 

Behörden und sonstige Träger öf-
fentlicher Belange 

Stellungnahme  
Ergebnis/ 
Berücksich-
tigung: 

(01) Garten-, Friedhofs- und Forst-
amt (67) 
(Schreiben vom 30.01.2025) 
 
Gegen den Bebauungsplan haben wir 
keine Einwände. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

--- 

(02) Amt für Umweltschutz (36-01 G) 
(Schreiben vom 12.02.2025) 
 
Das Amt für Umweltschutz nimmt im 
Rahmen der o.g. Beteiligung wie folgt 
Stellung: 
(bei Änderungen: unterstrichen = einfü-
gen, durchgestrichen = löschen)  
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

--- 

Naturschutz (Ansprechpartner/in: GZ 
36-2.23, Nebenstelle 88647) 
 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände wurde ein 
Maßnahmenkonzept vom Büro ATP er-
arbeitet. Die erforderlichen Maßnahmen 
sind im Textteil des B-Plans nur unter 
Hinweise aufgeführt. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

--- 

Aus folgenden Gründen wird für die 
Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans 
empfohlen, die CEF-Maßnahmen nicht 
nur unter Hinweise aufzuführen, son-
dern diese im Textteil verbindlich fest-
zusetzen: 
 
 
 
 
 
 

Im vorliegenden Fall wird 
keine Festsetzung für CEF-
Maßnahmen aufgenommen. 
Festsetzungen können ledig-
lich innerhalb des Plange-
biets erfolgen.  
 
Die CEF-Maßnahmen für eu-
ropäische Vogelarten sowie 
für Fledermäuse sind außer-
halb des Plangebiets vorge-
nommen worden. 

nein 
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 Ersatzmaßnahmen müssen auch 
außerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans durchgeführt 
werden. 

 Ohne eine verbindliche Festsetzung 
wird eine grundbuchrechtliche Si-
cherung für die jeweiligen Maßnah-
men erforderlich. 

 Wird die Bebauung durch verschie-
dene Bauträger durchgeführt, kön-
nen die einzelnen CEF-Maßnahmen 
im jeweiligen Baugenehmigungsver-
fahren nicht zugeordnet werden. 
 

Die genannten Maßnahmen 
wurden bereits umgesetzt 
und entsprechend dokumen-
tiert. Die Anregungen sind 
deshalb nicht mehr relevant. 
 

nein 

Abwasserbeseitigung (Ansprech-
partner/in: 36-3.62.0, Nebenstelle 
88433) 

  

Die im Bebauungsplan formulierte Fest-
setzung zur vollständigen Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung ent-
spricht nicht der am 14.10.2024 zwi-
schen den Ämtern 61, 66-5 und 
36 im Rahmen von Abstimmungsge-
sprächen zu den Bebauungsplänen 
Delpweg (Mö246) und Zuckerfabrik (Ca 
307) besprochenen Konkretisierung der 
Anforderungen: 
 
Danach ist eine vollständige Bewirt-
schaftung des anfallenden Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück 
nachzuweisen (Dach- und Fassadenbe-
grünung, Verdunstung, Versickerung, 

Der genannte Abstimmungs-
termin fand nicht im Rahmen 
der Termine zu diesem Be-
bauungsplan statt und hatte 
auch nicht die Planungen 
dieses Bebauungsplans zum 
Gegenstand. Getroffene Ver-
einbarungen betreffen somit 
nicht dieses Bebauungsplan-
verfahren.  
Die Festsetzung zum Nieder-
schlagswassermanagement 
dieses Bebauungsplans er-
fordert eine Bewirtschaftung 
des gesamten Niederschlags 
auf den Baugrundstücken bis 

nein 
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Brauchwassernutzung etc.). Ist eine 
vollständige Bewirtschaftung des Nie-
derschlagswassers auf dem Grund-
stück nicht möglich (z.B. aufgrund nicht 
versickerungsfähiger Böden), so ist 
eine Ableitung des Niederschlagswas-
sers in die Kanalisation gedrosselt über 
eine Regenrückhalteanlage (z.B. Re-
tentions- oder Kombizisterne) bis zu 
0,05 l/s je 100 m² angeschlossene 
Grundstücksfläche zulässig, entspre-
chend maximal 5 l/s*ha Grundstücksflä-
che. Für Grundstücke < 1.000 m² kann 
pauschal ein Drosselabfluss von 0,5 l/s 
angesetzt werden. Die Regenrückhalte-
anlage ist für ein 5-jährliches Regener-
eignis zu dimensionieren. Ein Notüber-
lauf in die Kanalisation ist zulässig. Es 
ist dabei auf eine rückstausichere Aus-
führung zu achten. 
 

zum fünfjährigen Regener-
eignis mit entsprechend di-
mensionierten Retentions-
elementen. Eine gedrosselte 
Einleitung im Rahmen fünf-
jähriger Regenereignisse er-
folgt demnach nicht. 
Bei stärkeren Niederschlä-
gen ist das Wasser gedros-
selt in die Kanalisation abzu-
leiten. Die Drosselwerte, ak-
tuell die genannten max. 5 
l/s je ha, werden von der 
Stadtentwässerung vorgege-
ben und im Entwässerungs-
gesuch geprüft. Dieses Vor-
gehen ist bereits mit der 
Stadtentwässerung geklärt. 
Die in der Stellungnahme be-
nannten Anforderungen sind 
demnach bereits berücksich-
tigt und geklärt. 
 

Es wird darum gebeten die Festsetzung 
entsprechend anzupassen, damit in der 
Bauleitplanung einheitliche Anforderun-
gen für die Niederschlagswasserbewirt-
schaftung gelten. 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Anpassung der Festset-
zung wird aufgrund des 
schon weit fortgeschrittenen 
Verfahrensstands nicht vor-
genommen.  Eine abschlie-
ßende Abstimmung zur Nie-
derschlagswasserbewirt-
schaftung erfolgt im Rahmen 
der Baugenehmigung bzw. 
im Rahmen des Entwässe-
rungsgesuchs. 

nein 

Immissionsschutz (Ansprechpart-
ner/in: 36-3.35, Nebenstelle 88667 
 
Besondere Fensterkonstruktionen wie 
die Hafencityfenster, die auch eine Teil-
öffnung des Fensters in der Nacht mit 
dem Ziel der Einhaltung eines Innen-
raumpegels von 30 dB(A) gewährleis-
ten, sind für Wohnnutzungen bislang 
keine rechtssichere Lösung. Diese 
Rechtsauffassung wurde seitens Amts 
für Umweltschutz in der Videokonferenz 
vom 18. Juli 2024 vertreten. 
 
Vor dem Hintergrund des aktuellen Re-
ferentenentwurfes der Bundesregierung 

 
 
 
Die fachliche Bewertung des 
Immissionsschutzes wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
Die aktuelle Festsetzung er-
möglicht den Vollzug des Be-
bauungsplans und gewährt 
eine Flexibilität in der Wahl 
der Schallschutzmaßnah-
men, etwa durch den Einsatz 
doppelter Fassaden, verglas-

 
 
 

nein 
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zur Änderung der TA Lärm Ziffer 7.5 
(Sonderregelung im Fall des Heranrü-
ckens von Wohnbebauung an gewerbli-
che oder industrielle Nutzung) wird die 
Festsetzungen im Bebauungsplan zu 
den besonderen Fensterkonstruktionen 
im Sinne eines Kompromisses bis zu 
einer Überschreitung des Immissions-
richtwertes um 3 dB(A) akzeptiert. 
 
Für die Fenster mit Überschreitungen 
über 3 dB(A) wird die Festsetzung für 
die besonderen Fensterkonstruktionen 
aus immissionsschutzrechtlichen Grün-
den abgelehnt. Für die betroffenen vier 
Fenster müssen andere Lösungen ge-
funden werden. 
 
Folgendes wurde festgesetzt: 
„Zulässig sind auch besondere Fenster-
konstruktionen. Durch besondere Fens-
terkonstruktionen muss eine Schallpe-
geldifferenz in der Art dauerhaft sicher-
gestellt sein, dass in schutzbedürftigen 
Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 
4109 ein Innenraumpegel von 30 dB(A) 
während der Nachtzeit nicht überschrit-
ten wird.“ 
 
Die Festsetzung ist in folgenden Punk-
ten fehlerhaft: 
 
I. Der genannte Innenraumpegel muss 
bei teilgeöffneten Fenstern (mit ausrei-
chender natürlicher Lüftung) erreicht 
werden. 
II. Die Regelung bezieht sich nicht auf 
alle schutzbedürftigen Räume, sondern 
lediglich auf zum Schlafen geeignete 
Räume.  
 

ter Loggien oder festverglas-
ter Fenster mit alternativen 
Lüftungssystemen. 
Insgesamt stellt die Rege-
lung sicher, dass in den 
Wohnräumen kein gesund-
heitsgefährdender Lärmpe-
gel auftritt. 
Änderungen an der Festset-
zung werden insbesondere 
im Hinblick auf den hier vor-
liegenden Angebotsbebau-
ungsplan nicht vorgenom-
men. Es wird darauf verwie-
sen, dass eine abschlie-
ßende Prüfung im Rahmen 
des bauordnungsrechtlichen 
Verfahrens unter Einbindung 
der Immissionsschutzbe-
hörde auf Basis der Bauan-
tragsunterlagen erfolgt. In 
diesem Rahmen können die 
Anforderungen zum Immissi-
onsschutz von Seiten der Im-
missionsschutzbehörde auf 
der Grundlage der Festset-
zung weiter konkretisiert 
werden. 
 
. 
 
 

Die Notwendigkeit für diese Festset-
zung wird auf Seite 20 der Begründung-
folgendermaßen erläutert: 
„Nach Prüfung durch die Architekten ist 
bei Beibehaltung des Wettbewerbser-
gebnisses eine Anpassung der Grund-
risse der betroffenen Wohnungen nicht 
möglich, ohne in Konflikt mit den sonsti-
gen Vorgaben für die Planung (hoher 
Bedarf an gefordertem Wohnraum in 

Die Begründung wurde im 
Hinblick auf Ausführungen 
für einen Angebotsbebau-
ungsplan angepasst. 

ja 



Anlage 7 zur 0512/2025 BV 

 
- 5 - 

Stuttgart, Anzahl der Wohneinheiten, 
Durchmischung der verschiedenen 
Wohnungsgrößen etc.) zu geraten. Da-
her wird an der Vorhabenplanung keine 
Grundrissorientierung vorgenommen 
und es sind sonstige Maßnahmen am 
Vorhaben zu prüfen.“ 
Aus Sicht des Amts für Umweltschutz 
ist diese Begründung unzulässig, da es 
sich um einen angebotsbezogenen Be-
bauungsplan handelt. Im Gegensatz 
zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan ist der angebotsbezogene Bebau-
ungsplan ein Bebauungsplan ohne ver-
bindlichen Vorhabenbezug. 
 

Für eine korrekte Festsetzung wird der 
Wortlaut aus dem Bebauungsplan 
NeckarPark Ca 283/5 und eine Be-
schränkung auf Außenpegel von 40 bis 
43 dB(A) empfohlen. 
 

Zur Kenntnis genommen. --- 

(03) BUND Regionalverband Stutt-
gart 
Ohne Antwort  
 

Zur Kenntnis genommen. --- 

(04) Deutsche Telekom AG T-Com 
Technische Infrastruktur, Niederlas-
sung Südwest 
(Schreiben vom 12.02.2025) 
 
Die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:  
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 

--- 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit 
Schreiben PTI 22 vom 15.04.2024 Stel-
lung genommen. Diese Stellungnahme 
gilt unverändert weiter.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellung-
nahme im Rahmen der Be-
teiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB (Anlage 6) verwie-
sen. 
 

--- 
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(05) Gesundheitsamt (53) 
(Schreiben vom 17.01.2025) 
 
Zu den auf https://cloud.kdrs.de/in-
dex.php/s/NIPrrRGOtm5fyhk  
abgerufenen Unterlagen nimmt der 
Sachbereich Trinkwasser- und Um-
welthygiene des Gesundheitsamtes wie 
folgt Stellung:  
Keine Einwände. 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

— 
 

 
 
 
 

Um weitere Beteiligung am Verfahren 
wird gebeten.  
 

Eine weitere Beteiligung er-
folgt. 

ja 

(06) Handwerkskammer Region 
Stuttgart 
(Schreiben vom 25.01.2025) 
 
Zu diesem Bebauungsplan haben wir 
keine Bedenken oder Anregungen. 
 

 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

--- 

(07) Industrie- und Handelskammer 
Region Stuttgart 
Ohne Antwort 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(08) Landesnaturschutzverband Ba-
den-Württemberg 
Ohne Antwort  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(09) NABU Stuttgart e. V. 
Ohne Antwort  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(10) Naturschutzbeauftragter der 
Stadt Stuttgart 
Herrn Dr. Martin Nebel 
Ohne Antwort  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(11) Polizeipräsidium Stuttgart 
Referat Prävention 
(Schreiben vom 16.02.2025) 
 
1. Bisheriger Verfahrensgang  
Im Rahmen der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde 
durch das Polizeipräsidium Stuttgart mit 
Datum vom 08.06.2022 eine Stellung-
nahme zum Verfahren abgegeben. Bei 
der Beteiligung gem. § 4 Abs.2 im 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 

--- 
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Jahre 2024 wurde keine weitere Stel-
lungnahme abgegeben, da sich aus un-
serer Sicht bis zu diesem Zeitpunkt 
keine relevanten Änderungen ergeben 
haben.  
Aktuell findet die erneute Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB statt. Da sich 
zwischenzeitlich wesentliche Änderun-
gen ergeben haben, übersenden wir 
eine weitere Stellungnahme zum Ver-
fahren. 
 

2. Betrachtungsraum  
Weiterhin betrachten wir den Raum 
zwischen Hallschlag und der Bahnlinie 
Kornwestheim – Untertürkheim als 
West – Ost Begrenzung und die Lö-
wentorstraße und die Rommelstraße 
als Nord–Süd Begrenzung.  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
Anregungen, die über den 
Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplans hinausgehen, 
haben keinen Bezug zu die-
sem Verfahren. Die Beteili-
gung der Träger öffentlicher 
Belange dient der Ermittlung 
relevanter Sachverhalte im 
Sinne des Planungsrechts 
des BauGB. Alle weiteren 
Hinweise sind für das Be-
bauungsplanverfahren ohne 
Relevanz. 

 
--- 

3. Kriminalitätsbelastung  
Innerhalb des Zeitraums von 2021 bis 
heute haben sich keine signifikanten 
Auffälligkeiten in der Kriminalitätsbelas-
tung innerhalb des Betrachtungsrau-
mes ergeben. In Einzelfällen ereigneten 
sich herausragende und öffentlichkeits-
wirksame Geschehnisse statt, welche 
aber vom Bezug her und den ermittel-
ten Tatverdächtigen sowie Geschädig-
ten keine Zuordnung zum Wohnumfeld 
ergeben. Täter wie Opfer, hatten keine 
Ortsbindung.  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
Kein Hinweis/Belang zum 
Bebauungsplanverfahren. 

 
--- 

Das seit 2006 im Stadtteil Hallschlag 
stattfindende Städtebauförderpro-
gramm „Soziale Stadt“ als Bund - 
Länder Programm, und hier ein 2007 
geschaffenes „Sanierungsgebiet Hall-
schlag“ mit Erweiterung, trugen maß-
geblich zur Aufwertung sowie Wohn-

Zur Kenntnis genommen. 
 
Das Sanierungsgebiet ist in 
der Begründung des Bebau-
ungsplans beschrieben. 

--- 
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qualität des Stadtteils bei, was sich so-
wohl bei Ordnungsstörungen als auch 
bei Straftaten auch aus Sicht der Be-
wohnenden positiv auswirkte. 
 
Das Plangebiet liegt vollständig inner-
halb des Entwicklungsgebietes Soziale 
Stadt Hallschlag und kann somit unmit-
telbar aus dem „Integrierten Entwick-
lungskonzept“ des Projekts „Soziale 
Stadt“ profitieren.  
 

4. Bebauung im örtlichen Umfeld  
Änderungen in der Bebauung haben 
sich seit der vorangegangenen Stel-
lungnahme nicht ergeben.  
 
Geplante Projekte der Nachverdichtung 
in der „Daimlersiedlung“ nördlich des 
Plangebietes stehen noch an und befin-
den sich in der Bauleitplanung. 
 
Im benachbarten, östlichen liegenden 
Stadtbezirk Stuttgart-Münster sind zwi-
schenzeitlich konkrete Planungen zur 
verdichtenden Aufsiedlung im Rahmen 
der Innenentwicklung entstanden und 
befinden sich ebenfalls in der Bauleit-
planung. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

Das Projekt Lauster Areal, welches 
ebenfalls zur Weiterentwicklung und 
Festigung des östlichen Randbereichs 
im Stadtteil Hallschlag hätte beitragen 
könnte, wurde vom Investor aufgege-
ben. Der Zustand von, teilweise verlas-
senen, Objekte in diesem Bereich 
könnte sich langfristig auf das Gebiet 
Zuckerfabrik und Hallschlag auswirken 
und die Aufenthaltsqualität mindern. 
Verwahrlosung und fehlende Erhal-
tungsmaßnamen strahlen oftmals auf 
umliegende Gebiete aus und können 
sich dort ebenfalls negativ auswirken. 
Der angestrebten Entwicklung dieses 
Geländes durch die Landeshauptstadt 
Stuttgart in Eigenregie sollten Prioritä-
ten eingeräumt werden, um die mittel-
fristige Aufwertung und Bestandswah-
rung erreichen zu können. 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 
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Bauarbeiten an Bahnanlagen in Zusam-
menhang mit dem PFA 1.6 a, Abstell-
bahnhof Münster, haben aktuell den 
Stand Baufeldfreimachung erreicht. Mit 
Anlage der 6 Abstellgleise vor IBN S 21 
ist zu rechnen. Die hier planungsrecht-
lich angeordneten Schallschutzmaß-
nahmen werden zu einer räumlichen, 
wenn auch nur optischen Trennung der 
Stadtteile Hallschlag und dem Stadtbe-
zirk Münster führen. Die verkehrliche 
Auswirkung dürfte gering ausfallen, da 
die räumliche Trennung aktuell durch 
den Bahndamm in Bezug auf die nicht 
Überwindbarkeit bereits besteht.  
 
Insbesondere zur fußläufigen Erreich-
barkeit der Ladengeschäfte im Stadtteil 
Hallschlag ist die zeitnahe Schaffung 
der Verbindung über die Fußgängerbrü-
cke anzustreben.  

5. ÖPNV Anbindung  
In fußläufiger Entfernung besteht An-
bindung an zwei Buslinien, welche di-
rekt den Anschluss an das Zentrum 
Bad Cannstatt herstellen, und somit 
eine Anbindung an den überörtlichen 
ÖPNV am Knoten Bad Cannstatt. Zu-
künftig wird in Bad Cannstatt der Nah-
verkehrsknoten für den Metropolraum 
Stuttgart liegen, an welchem sieben S-
Bahnlinien halten. Zudem wird der 
Bahnhof zu einem planmäßigen Halt 
von Fernverkehrsverbindungen, hier 
bereits bekannt von der Linie München 
– Karlsruhe und Lindau – Ruhrgebiet 
(Münster) sowie weitere noch durch die 
DB AG und private Anbieter zu bestim-
mende Linien.  
 
Eine fußläufige Anbindung besteht 
auch an die Stadtbahnlinie U 12, mit 
welcher in 15 Minuten das Stadtzent-
rum in Stuttgart-Mitte erreicht werden 
kann. Die Kapazitäten der Linie sind in 
innerstädtischen Streckenabschnitten 
zur Weiterentwicklung empfohlen. 
 
Zudem befindet sich der Bahnhof Stutt-
gart-Münster mit einem projektierten S-
Bahn Takt von 15 Minuten in der 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Die verkehrliche Anbindung 
des Plangebiets ist ausführ-
lich in der Begründung des 
Bebauungsplans und im Mo-
bilitätskonzept beschrieben. 

 
--- 
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Hauptverkehrszeit und aktuellem Halt 
von einer Regionalbahnlinie in unmittel-
barer Nähe zum Projektgebiet. 
 
Das ÖPNV Angebot wird von uns in der 
Linie als ausreichend, angemessen und 
zielführend angesehen und kann sich 
vermindernd auf den Anteil motorisier-
ten Individualverkehrs im Betrachtungs-
gebiet auswirken.  
 
Verbesserungen in der Wegeführung 
für nichtmotorisierte Verkehrsteilneh-
mer sind seit der ersten Befassung um-
gesetzt worden. Die fortgeschrittene 
Planung zeigt Fußwegverbindung in 
Nord – Süd und West – Ost Richtung 
auf, welche hier geschaffen werden sol-
len. Insbesondere der Helga-Fedder-
sen-Weg kann den zu Fuß gehenden 
eine Verbesserung der Situation brin-
gen und Wegstrecken optimieren. 
 
Sharing Angebote für alternative Fort-
bewegungsmittel sind vorhanden und 
werden stetig erweitert und angepasst.  
 
 

6. Verkehrslage  
6.1 Nutzung der Zufahrten / Durch-
fahrten  
Die von uns in der ersten Stellung-
nahme angesprochene offene Zufahrts-
gestaltung und die dabei im Raum ste-
henden unkontrollierten Zufahrten von 
Individualverkehr wurde in den aktuel-
len Plänen durch eine Neutrassierung 
der Zufahrt und der Abstellplätze für 
Kindertagesstätte und Lieferverkehr 
eingeschränkt. Die Gestaltung der 
Grünanlage und der Aufenthaltsberei-
che lässt hier nun weniger Spielraum 
diese Flächen zum nicht bestimmungs-
gemäßen Parken zu nutzen. 
 
Eine entsprechende Beschilderung an 
der Zufahrt und den Parkflächen kann 
hier zusätzlich für die Zufahrtskontrolle 
sorgen.  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

--- 
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6.2 Radweg/-Straße in Bezug zum 
Fahrzeugverkehr  
Das durchlässige innere Erschließungs-
konzept fördert den wünschenswerten 
individuellen Fuß- und Radverkehr.  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

6.3 Einrichtungsbedingter Hol- und 
Bringverkehr, Besucherverkehr  
Für die Kindertagesstätte sowie die Ein-
richtungen für zu betreuende Personen 
und Senioren der Kurzzeitpflege sollte 
mit einem Verkehrsaufkommen durch 
Hol-u. Bring-Verkehr gerechnet werden. 
Dieser sollte möglichst abseits des täg-
lichen Individualverkehrs stattfinden 
und somit geschützt sein. Aus Sicht der 
Verkehrssicherheit wäre diese Tren-
nung und Absicherung gerade der 
jüngsten und arglosesten Verkehrsteil-
nehmer sehr zu begrüßen. Weiter wird 
auf den Umstand einer möglichen me-
dizinischen Versorgung der zu betreu-
enden Person hingewiesen.  
Die Möglichkeit einer gesicherten An-
und Abfahrt von Krankentransportfahr-
zeugen/Notärzten wird in diesem Zu-
sammenhang begrüßt. Auf eine ausrei-
chende Abstellmöglichkeit für die Ein-
satzfahrzeuge wäre aus unser Sicht zu-
dem zu achten, es wird hier die Einrich-
tung reservierter (Grünflächen-) Park-
plätze angeregt. Die nur im Ausnahme-
fall zu erwartende Nutzung der Stellflä-
chen lässt hier in vertretbarer Weise 
auch eine Behinderung von anderem 
Verkehr zu.  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

6.4 Mobilitäts-Hub  
Mit einer weiteren Zunahme der Nut-
zung von moderner e-Mobilität wie 
Elektrokleinstfahrzeugen ist zu rech-
nen. Hier weißen wir nochmals auf die 
Einrichtung von zentralen Abstellflä-
chen für Leihfahrzeuge hin, um ein un-
kontrolliertes Abstellen zu vermeiden. 
 
Für die im Umfeld lebenden Senioren 
oder Bewohner der barrierefreien Woh-
nungen mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen ist es oftmals nicht 

 
Es wurde ein Mobilitätskon-
zept erstellt, in dem Themen 
zu einer nachhaltigen Mobili-
tät eingeflossen sind. 
Zentrale Abstellfläche für 
Leihfahrzeuge ist in der Tief-
garage vorgesehen. 

 
Ja 
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immer möglich, die Fahrzeuge als Ge-
fahr zu erkennen und somit eine Unfall-
gefahr für diese in höherem Maße ge-
geben ist. Mit zentralen Abstellflächen 
kann diese Gefahr reduziert werden, 
die Abstellverpflichtung kann bei Leih-
fahrzeugen durch Geofencing gesichert 
werden.  
 

6.5 Bereichseinteilung für Verkehrs-
arten  
Die zur Verfügung stehende Verkehrs-
fläche wurde in den aktuellen Plänen 
und Ausführungen für die unterschiedli-
chen Nutzergruppen optimaler er-
schlossen, insbesondere den Radfah-
renden und den zu Fuß gehenden wer-
den im Interesse der Verkehrssicherheit 
getrennte Verkehrsflächen zugewiesen 
oder die Wege sind ausreichend dimen-
sioniert, um eine gefahrlose Begegnung 
sicherzustellen. Dies gilt sowohl für die 
Flächen innerhalb der Bebauung als 
auch für den öffentlichen Verkehrs-
raum.  
 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

6.6 Tiefgaragenzufahrt  
Die Tiefgaragenzufahrt wurde entspre-
chend unserer Empfehlung verlegt. 
Ebenfalls wurde eine weitere Zufahrt 
aus der Düsseldorfer Straße geschaf-
fen. Dies sollte zu einer Reduzierung 
der Verkehrsbelastung im Zufahrtsbe-
reich in der Straße Am Römerkastell 
führen und die Wahrscheinlichkeit von 
Verkehrsbehinderungen verringern. 
Durch die Verlegung der Zufahrt wird 
der Schulweg zur Carl-Benz-Schule 
nun nicht mehr eingeschränkt, da die 
mögliche Behinderung durch Rückstau 
und fehlende Sichtdreiecke durch die 
Einhausungen der Tiefgaragenzufahr-
ten in entsprechender Entfernung der 
Querungsstelle der Schulkinder an der 
Bottroper Straße liegen. 
 
Eine Überprüfung der empfohlenen 
Schulwege wird nach Fertigstellung si-
cherlich unter Berücksichtigung der 
Verkehrssituation erfolgen.  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 
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7. Technische Sicherungen  
Die Empfehlungen aus unserer ersten 
Stellungnahme haben selbstredend 
weiterhin Bestand.  
Wir sind bei der neuerlichen Befassung 
auf die Begrünungspflicht der Außen-
fassade aufmerksam geworden. Hierbei 
sollte bei der Ausgestaltung ein Augen-
merk auf den Einbruchschutz gelegt 
werden. Die Rankhilfen und auch die 
Grünpflanzen selbst sollten keine Mög-
lichkeit bieten, daran aufzusteigen. Die 
Möglichkeit des Aufstieges stellt regel-
mäßig eine Vereinfachung des Zu-
gangs zum Gebäude dar, da ab den 
oberen Stockwerken auf verbesserten 
Einbruchsschutz aus Kostengründen 
regelmäßig weniger Wert gelegt wird. 
Sogenannte „Fassadenkletterer“ nutzen 
dies aus und verschaffen sich Gebäu-
dezugang über Dachrinnen, Blitzablei-
ter oder die hier angedachten Rankhil-
fen. Ebenso können Bäume, die nahe 
der Fassade stehen, genutzt werden 
und sollten daher zurückgeschnitten 
werden.  
Entsprechende technische Sicherungen 
sind hier jedoch möglich.  
Es wird eingehend darauf hingewiesen, 
dass bereits im Rahmen der Planung 
die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle 
Auskunft bezüglich sinnvoller Maßnah-
men zum Thema Einbruchschutz gibt. 
(Einbau von Einbruchmeldeanlagen, 
mögliche mechanische Absicherungen, 
Smart Home)  
Kontaktadresse:  
Polizeipräsidium Stuttgart 
Referat Prävention- Kriminalpolizeiliche 
Beratungsstelle 
Die Beratung ist grundsätzlich kosten-
los.  
 
Die Fenster und die Eingänge sollten 
nach Möglichkeit eine einheitliche Front 
bilden. Gegebenenfalls wird die Instal-
lation einer Videogegensprechanlage 
und automatisch selbstverriegelnder 
Haustüren angeregt. 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
Kein Hinweis/Belang zum 
Bebauungsplanverfahren. 
 

 
--- 
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Zugangsmöglichkeiten sollten transpa-
rent gestaltet sein, um „böse Überra-
schungen“ vor der Tür zu vermeiden.  
Briefkastenanlagen sollten gegen Van-
dalismus resistent sein und zudem von 
außen zu beschicken und von innen zu 
entleeren sein. 
 
Auf ausreichende Beleuchtung im Ge-
bäude und im Umfeld (Dämmerschal-
ter) sollte geachtet werden. Wir emp-
fehlen hier eine redundante Beleuch-
tung in Verbindung mit einer Notbe-
leuchtung zu installieren. Die offene 
Bauweise von Treppenaufgängen und 
Treppenhäusern wird empfohlen, da so 
eine Kontrolle von außen nach innen 
stattfinden kann.  
 
Hinsichtlich der Graffitiproblematik 
empfehlen wir eine resistente Außen-
fassade. Kleinteilige Fassadenoberflä-
chen lassen sich nur schwer reinigen, 
weshalb darauf verzichtet werden 
sollte.  
 
Unsere Empfehlung zu den Standorten 
der Müllbehälter wurde vollumfänglich 
umgesetzt. Sie sind entweder im Ge-
bäude oder im Boden versenkbar vor-
geschrieben.  
 

8. Außenanlagen  
Bei der Freiraumgestaltung spielt die 
Möglichkeit zur Sozialkontrolle eine 
zentrale Rolle. 
 
Bei der Bepflanzung des Außenberei-
ches sollte darauf geachtet werden, 
dass keine, vor allem subjektiv empfun-
denen Versteckmöglichkeiten entste-
hen. Aus diesem Grund sollten hohe 
Hecken eher vermieden werden. 
 
Büsche und Grünpflanzen sollten sich 
in der Höhe auf 80 cm, bis maximal 120 
cm beschränken. Sie sollten keine Ver-
steckmöglichkeiten bieten, aber im Zu-
sammenspiel mit Aufenthaltsbereichen 
Rückzugsräume eröffnen.  

 
Zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
--- 
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Die Bepflanzung sollte Sichtbeziehun-
gen möglich machen und keine großen 
Hindernisse bieten. 
Keinesfalls sind hohe und dichte Bü-
sche oder Hecken eng an Gebäudefas-
saden einzuplanen. Die Abgrenzung 
von privaten Terrassen ist mit höherer 
Bepflanzung zwar möglich, jedoch wird 
hier statischer Sichtschutz, wie beispiel-
weise ein Zaun, empfohlen.  
Zentrale Aufenthaltsbereiche und 
Plätze sollten so angelegt sein, dass 
eine frühzeitige Gesichtserkennung 
möglich ist. Hierdurch wirkt der Aufent-
haltsbereich attraktiver und vermittelt 
ein gutes Sicherheitsgefühl. 
 
Es sollten keine unübersichtlichen, fins-
teren Ecken entstehen, in denen sich 
Straftäter verstecken könnten (Dunkel-
räume).  
Die weiterhin hohe Anzahl von Bäumen 
als wünschenswerte Begrünung sollte 
mit Bedacht gewählt und dann gepflegt 
werden. Ziel sollte es sein, nicht die 
Sicht aus den Gebäuden auf die offe-
nen Räume durch dichte Baumkronen 
einzuschränken, was in diesem Einzel-
fall sehr schnell geschehen kann. 
Bäume mit eher lichteren Baumkronen, 
wie etwa Eichenarten, werden von uns 
empfohlen.  
 
Insbesondere im Baufeld 5 und dem 
benachbarten Quartierplatz sind viele 
Pflanzungen geplant. Gerade hier sollte 
jedoch eine soziale Kontrolle möglich 
sein, da sich erwartungsgemäß hier 
viele Personen aufhalten werden, hier-
unter auch Kinder. Hinweisschilder auf 
das Hausrecht mit Benutzungsordnung 
an den Zugängen werden empfohlen. 
 
Eine gepflegte, saubere und intakte 
Wohnanlage beugt Kriminalität und 
Ordnungsstörungen vor und stärkt die 
Identifikation der Bewohner mit dem 
Objekt und dient damit der informellen 
sozialen Kontrolle. Das Vorhandensein 
von Gemeinschaftsräumen und Quar-
tiersplätzen trägt dem in dem in Rede 
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stehenden Vorhaben in besonderer 
Weise Rechnung. 
 
Die klare und strukturierte Aufteilung 
und die Anordnung der Gebäude 
selbst, wie sie aus dem hier vorliegen-
den Plan ersichtlich sind, tragen zu ei-
ner hohen subjektiven und objektiven 
Sicherheit bei. Die Freiräume sind zu 
jeder Tages- und Nachtzeit aus ver-
schiedenen Richtungen „im Blick“ und 
es kann so wünschenswerte Kontrolle 
stattfinden.  
 

Auf den öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen ist die DIN EN 13201 für 
Straßenbeleuchtung aufgrund der ge-
setzlichen Bestimmungen anzuwenden. 
 
Die Ausführung der Beleuchtung nach 
dieser Norm wird von uns für diese Be-
reiche als ausreichend angesehen. 
Seilhängeleuchten sind denkbar unge-
eignet, qualitativ hochwertige Beleuch-
tungssituationen innerhalb eines Wohn-
gebiets mir hohem Baumanteil herzu-
stellen. Zudem blenden sie in obere 
Stockwerke, was die Sicht von dort auf 
die öffentliche Fläche einschränken 
kann. Zur Verbesserung des Aufent-
haltscharakters wird an den Quartiers-
plätzen eine warmweiße Beleuchtung 
angeregt, für die Straßenzüge kann 
ebenfalls warmweiße Beleuchtung aus-
reichend sein, dahingehend die Licht-
temperatur erforderlichenfalls aber er-
höhen zu können, sollten alle Leucht-
mittel technisch nachrüstbar sein.  
Für die Wintermonate sollte die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, auch Be-
leuchtungsmittel einsetzen zu können, 
welche im Sommer aus Gründen des 
Insektenschutzes nicht gewünscht sind. 
Ein genereller Ausschluss von Licht mit 
Blauanteil sollte auf die Vegetationszeit 
beschränkt sein. Weiterhin sollte ein 
Blauanteil bei zertifizierten Insekten-
freundlichen LED-Leuchtmitteln auch 
im Sommer möglich sein und eine 
Lichttemperatur von 4000 Kelvin gestat-
tet werden. So kann im Bedarfsfall eine 

Zur Kenntnis genommen. --- 
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neutralweiße Beleuchtung für Sicher-
heit sorgen, da regelmäßig so die Auf-
enthaltsqualität beeinflusst werden 
kann und die Erkennbarkeit von Ge-
sichtern und Bewegungen durch den 
höheren Farbkontrast besser möglich 
ist.  
Auf den privaten Flächen sollte ein Be-
leuchtungskonzept angestrebt werden, 
welches sich auf öffentlichen Wegen an 
der DIN EN 13201 orientiert. Es wird 
empfohlen, auf die Leuchtmittel aus 
dem Leuchtmittelkatalog der Landes-
hauptstadt Stuttgart zurückzugreifen o-
der sich an diesen Mustern zu orientie-
ren. Für die Mitarbeit an einem Be-
leuchtungskonzept kann bei Interesse 
das Referat Prävention beratend tätig 
werden.  
 

9. Spielflächen  
Die zu schaffenden Spielflächen sind 
örtlich so gelegen, dass sie von außen 
einsehbar sind, insbesondere von Ge-
bäudeteilen flankiert werden, in denen 
Räume sind, in welchen sich tagsüber 
Personen aufhalten. Dies bietet eine 
gute Möglichkeit der Sozialkontrolle. 
Die Spielflächen sind idealerweise ein-
gezäunt, ohne hier jedoch die Sichtach-
sen unterbrechende Barrieren zu schaf-
fen.  
Sitzgelegenheiten und Müllbehälter 
sollten in ausreichender Zahl vorhan-
den sein.  
Spielgeräte und Einrichtungen sollten 
keine Versteckmöglichkeiten für Er-
wachsene bieten, was die nicht zweck-
bestimmte Nutzung vermeiden hilft.  
Die Spielflächen sollten nicht beleuchtet 
werden, es sei denn die Nutzung zur 
Nachtzeit ist ausdrücklich gewünscht. 
Ansonsten trägt nächtliche Beleuchtung 
oftmals zum Aufenthalt von Personen 
bei, welche dann wegen fehlender So-
zialkontrolle für Ordnungsstörungen 
sorgen können.  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

10.Ergänzende Feststellungen  
Die Anordnung der Gebäude und die 
Lage der Freiflächen entspricht unseren 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 
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Empfehlungen und wird erwartungsge-
mäß die Identität und die Gemeinschaft 
innerhalb der Wohnbevölkerung för-
dern.  
Eine weitere Förderung könnte durch 
die verbindliche Einrichtung einer „Eck-
kneipe“ als Treffpunkt für Bevölkerung 
und Gäste erreicht werden. Das be-
kannt hohe Engagement im Stadtteil 
Hallschlag ließe hier auch eine Bewirt-
schaftung in Eigenregie, z. B. als Ver-
ein, erwarten. Die Zulässigkeit ist hier 
schon im Bebauungsplan gegeben.  
 
Innerhalb der Quartiersgarage ist auf 
eine räumliche Trennung von Parkplät-
zen der Bewohnerinnen und Bewohner 
und den Besucherparkplätzen hinzuwir-
ken. Die räumliche Trennung verbes-
sert das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Nutzer, die dort wohnen, da sie in 
einem geschützten Raum z. B. ihre Ein-
käufe ausladen können.  
 
Die Fahrradabstellanlagen innerhalb 
der Gebäude sollten abschließbar sein. 
Da sie von mehreren Personen genutzt 
werden, sollte für die Fahrräder eine 
normgerechte Sicherungsmöglichkeit 
mit Boden- oder Wandanker bestehen. 
Je nach Wertigkeit von Fahrrad und An-
hänger können auch Fahrradboxen 
sinnvoll sein.  
Im Außenbereich sollten Fahrradabstel-
lanlagen in Zugangsbereichen angelegt 
werden, aber dort auch nur der vor-
rübergehenden Abstellung zur Tages-
zeit dienen.  
 

11. Beteiligung  
Das Polizeipräsidium Stuttgart, feder-
führend vertreten durch das Referat 
Prävention, würde auch zukünftig um 
Beteiligung am weiteren Verfahren bit-
ten, um gegebenenfalls Anregungen 
zur städtebaulichen Kriminal- und Ver-
kehrsprävention zu geben.  
Für detaillierte Einzelfragen zum Pro-
jekt stehen wir gerne zur Verfügung.  
 

 
Das Polizeipräsidium wird 
über den Satzungsbeschluss 
und die Rechtskraft des Be-
bauungsplans informiert.  
 

 
ja 
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(12) Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung 9 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 24.01.2025) 
 
Unter Verweis auf unsere weiterhin gül-
tige Stellungnahme mit dem Aktenzei-
chen 2511//22-02294 vom 31.05.2022 
(frühzeitige Beteiligung) bzw. RPF9-
4700-50/4/2 vom 25.04.2024 (Offen-
lage) sowie Hinweis Ziffer 4.8 (Geo-
technik) des Textteils zum Bebauungs-
plan, Stand (25.03.2024) sind von un-
serer Seite zum offengelegten Planvor-
haben keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen vorzubringen. 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 

--- 

Allgemeine Hinweise  
Anzeige, Übermittlung und Bereit-
stellung von Geologie-Daten nach 
Geologiedatengesetz (GeolDG)  
 
Für geologische Untersuchungen und 
die daraus gewonnenen Daten besteht 
nach den Bestimmungen des Geologie-
datengesetzes (GeolDG) eine Übermitt-
lungspflicht gegenüber dem LGRB. 
Weitere Informationen hierzu stehen 
Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfü-
gung. 
 
Weitere Informationsquellen des LGRB 
im Internet: 
 
Informationen zu den Untergrundver-
hältnissen sowie weitere raumbezo-
gene Informationen können fachüber-
greifend und maßstabsabhängig der 
LGRBhomepage entnommen werden. 
Bitte nutzen Sie hierzu auch den 
LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwis-
sen. Insbesondere verweisen wir auf 
unser Geotop-Kataster. 
 
Beachten Sie bitte auch unser aktuelles 
Merkblatt für Planungsträger. 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 
 

--- 
 

(13) Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 – Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz 
(Schreiben vom 12.02.2025) 
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Aus raumordnerischer Sicht bestehen 
weiterhin keine Bedenken gegen die 
Planung. Die Nachverdichtung wird 
sehr begrüßt. Allgemein weisen wir auf 
Folgendes hin:  
 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 

Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 
2 BauGB ist aus raumordnerischer 
Sicht insbesondere auf § 1 Abs. 4 
BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuwei-
sen. Danach sind bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen, wie 
in der Regel Bauleitplänen, die Ziele 
der Raumordnung zu beachten und die 
Grundsätze der Raumordnung im Rah-
men der Abwägung zu berücksichtigen.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Insoweit ist Augenmerk auf den seit 
Ende 2021 gültigen Bundesraumord-
nungsplan Hochwasser, den Landes-
entwicklungsplan 2002 und den Regio-
nalplan zu legen.  
Insbesondere im Hinblick auf die erst-
genannte Rechtsverordnung weisen wir 
auf die erheblichen Prüfpflichten (Ziel 
der Raumordnung) – insbesondere 
Starkregenereignisse betreffend – und 
die dort genannten Grundsätze, die bei 
der Abwägung zu berücksichtigen sind, 
hin.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

 

Darüber hinaus sind die in den Regio-
nalplänen festgelegten Ziele zur Brutto-
wohndichte umzusetzen.  

Die vorgeschriebene Brutto-
wohndichte wurde beachtet 
und eingehalten bzw. über-
troffen. 

ja 

Zur Aufnahme in das Raumordnungs-
kataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 
gebeten, dem Regierungspräsidium 
nach Inkrafttreten des Planes eine Fer-
tigung der Planunterlagen in digitalisier-
ter Form an das Postfach Koordination-
Bauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. 
Die Stadtkreise und großen Kreisstädte 
werden gebeten, auch den Bekanntma-
chungsnachweis digital vorzulegen. 
 

Eine Fertigung der Planun-
terlagen wird nach Inkrafttre-
ten des Planes zur Verfü-
gung gestellt. 
 

ja 

(13) Regierungspräsidium Stuttgart 
Landesamt für Denkmalpflege 
(Schreiben vom 06.02.2025) 
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Die Belange und Auflagen der Archäo-
logischen Denkmalpflege des Landes-
amtes für Denkmalpflege sind in den 
vorliegenden Planunterlagen korrekt 
wiedergegeben. Derzeit finden zudem 
noch bauvorgreifende archäologische 
Ausgrabungen in dem überplanten 
Areal statt. 
Daher bestehen von unserer Seite aus 
keine Bedenken.  
 

Zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

(13) Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Umwelt 
(Schreiben vom 13.02.2025) 
 
Abteilung 5 - Umwelt, nimmt zu der im 
Betreff genannten Planung wie folgt 
Stellung: 
 
Naturschutz: 
Es haben sich keine für den Natur-
schutz relevanten Änderungen erge-
ben. Es wird daher auf die Stellung-
nahme vom 07.05.2024 verwiesen. 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellung-
nahme im Rahmen der Be-
teiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB (Anlage 6) verwie-
sen. 
 

 
 
 
 

--- 

(13) Regierungspräsidium Stuttgart 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD) 
(Schreiben vom 06.02.2025) 
 
Wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. 
Damit wir für Sie tätig werden können, 
bitten wir Sie den beigefügten Antrag 
auszufüllen, zu unterschreiben und mit 
Lageplänen an uns zurück zu senden. 
Aufgrund der ausgedehnten Kampf-
handlungen und Bombardierungen, die 
während des 2. Weltkrieges stattfan-
den, ist es ratsam, im Vorfeld von jegli-
chen Bau(Planungs-)verfahren eine 
Gefahrenverdachtserforschung in Form 
einer Auswertung von Luftbildern der 
Alliierten durchzuführen.  
 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflä-
chen sind daher als potentielle Kampf-
mittelverdachtsflächen einzustufen.  
 
Seit dem 02.01.2008 kann der Kampf-
mittelbeseitigungsdienst Baden-Würt-

 
 
 
 
 
Ein Antrag auf Auswertung 
wurde bereits erstellt und 
eine Auswertung des Plan-
gebiets durchgeführt: 
Verweis auf die Luftbildaus-
wertung mit Aktenzeichen S-
11302 
 
Der Vorgang ist mit dem 
KBD abgestimmt und auf Be-
bauungsplanebene abge-
handelt. 
 

 
 
 
 
 

ja 
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temberg allerdings Luftbildauswertun-
gen für Dritte, zur Beurteilungen mögli-
cher Kampfmittelbelastungen von 
Grundstücken auf vertraglicher Basis 
nur noch kostenpflichtig durchführen. 
 
Diese Auswertung kann bei uns mittels 
eines Vordrucks beantragt werden. Die 
dafür benötigten Formulare können 
auch unter www.rp-stuttgart.de (->Ser-
vice->Formulare und Merkblätter) ge-
funden werden.  
Bitte beachten Sie hierzu auch den An-
hang. 
 
Die momentane Bearbeitungszeit hier-
für beträgt zur Zeit mind. 52 Wochen ab 
Auftragseingang. Eine Abweichung von 
der angegebenen Bearbeitungszeit ist 
nur in dringenden Fällen (Gefahr in Ver-
zug) möglich. Bitte sehen Sie von 
Nachfragen diesbezüglich ab. 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf 
hin, dass sich aufgrund der VwV- 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des In-
nenministeriums Baden-Württemberg 
vom 31.08.2013 (GABl. S. 342) die Auf-
gaben des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes Baden-Württemberg auf die 
Entschärfung, den Transport und die 
Vernichtung von Kampfmitteln be-
schränken.  
Die Beratung von Grundstückseigentü-
mern sowie die Suche nach und die 
Bergung von Kampfmitteln kann vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im 
Rahmen seiner Kapazität gegen voll-
ständige Kostenerstattung übernom-
men werden. Soweit der Kampfmittel-
beseitigungsdienst nicht tätig werden 
kann, sind für diese Aufgaben gewerbli-
che Unternehmen zu beauftragen. 

(14) Stadtwerke Stuttgart GmbH 
(Schreiben vom 06.02.2025) 
 
Wir haben die Unterlagen auf unsere 
Belange überprüft und nehmen wie 
folgt Stellung. 
Im Bereich des Plangebiets befinden 
sich Anlagen der Stuttgart Netze 
GmbH. Wir bitten um Beachtung der 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellung-
nahme im Rahmen der Be-
teiligungen gem. § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB (Anlagen 5 
und 6) verwiesen. 

 
 
 

--- 
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vorangegangenen Stellungnahmen 
vom 08. Juni 2022 und 03. Mai 2024. 
Diese haben weiterhin Gültigkeit. 
 

 
 

Wir benötigen anstelle eines Leitungs-
rechts eine b. p. Dienstbarkeit mit ei-
nem Schutzstreifen von 2 x 1,5 m für 
die 110kV-Trasse, die zugunsten der 
Firma Stuttgart Netze GmbH im Grund-
buch eingetragen wird. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
Die Forderung ist zivilrechtli-
cher Natur und wurde an 
Bauherren weiter gegeben. 

--- 

Wir stimmen den Standorten der Netz-
stationen, wie im Bebauungsplan ein-
gezeichnet, zu. Diese sind ebenfalls 
durch eine b. p. Dienstbarkeit zuguns-
ten der Stuttgart Netze GmbH im 
Grundbuch abzusichern. 
Hierfür ist Kontakt mit der Abteilung 
SNK SX unter grundstuecksrecht 
@stuttgart-netze.de aufzunehmen. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

Anhang: Strom Bestandsplan, Gas Be-
standsplan 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

(15) Netze BW GmbH  
Netzte BW Wasser GmbH 
(Schreiben vom 21.01.2025) 

 
 

 

In Ihrem dargestellten Planungsbereich 
befinden sich keine Zubringerwasserlei-
tungen mit Zubehör des Zweckver-
bands Strohgäu-Wasserversorgung. 
 

Zur Kenntnis genommen. 
 

--- 

(16) Stuttgarter Straßenbahnen AG 
(Schreiben vom 06.02.2025) 
 
Die Stellungnahme der SSB vom 
31.5.2022 bezog sich auf die bauliche 
Bestandssituation der Haltestellenla-
gen.  
 
Abweichend davon, befindet sich ein 
Entwurf des Stadtplanungsamtes zur 
Umgestaltung des ans B-Plangebiet an-
grenzenden Verkehrsraums, derzeit in 
Abstimmung. Der Entwurf sieht die Ver-
legung der von der geplanten Tiefgara-
gen-Zufahrt betroffenen Haltestelle vor.  
 
Die Stellungnahme vom 31.5.2022 ist 
weiterhin gültig, sofern es zu keinem 

 
 
 
Die Umgestaltung des Ver-
kehrraums wurde bereits mit 
den betroffenen Fachämtern 
abgestimmt. Die Verlegung 
der Haltestelle im Bereich 
der Tiefgaragenzufahrt ist 
dort berücksichtigt. (EF/AF – 
Regelung). Nach Umsetzung 
der Planung bestehen keine 
Konflikte mit der EF/AF – 
Regelung. 
 

 
 
 

ja 
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Ausbau des Straßenzuges kommt und 
die Haltestelle in der Bestandslage er-
halten bleibt. Mit einem Umbau, der die 
Haltestellenverlegung einschließt, wä-
ren mögliche bauliche Konflikte mit der 
TG-Zufahrt ausgeschlossen.  
 

(17) terranets bw GmbH 
Ohne Antwort 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 

 
--- 

(18) Vodafone (Unity Media GmbH) 
Ohne Antwort 
 

 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
--- 

(19) Verband Region Stuttgart 
(Schreiben vom 28.01.2025) 
 
Hierzu gelten weiterhin unsere Stel-
lungnahmen vom 27. Juni 2022 und 6. 
Mai 2024:  
Der Planung stehen regionalplaneri-
sche Ziele nicht entgegen. 
 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellung-
nahme im Rahmen der Be-
teiligungen gem. § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB (Anlage 5 und 
6) verwiesen. 
 
 

 
 
 

--- 
 

Wir bitten Sie, uns weiterhin am Verfah-
ren zu beteiligen bzw. uns nach Inkraft-
treten des Bebauungsplans ein 
Exemplar der Planunterlagen, mög-
lichst in digitaler Form (an: planung@ 
region-stuttgart.org), zu überlassen. 

 
Ein Exemplar des Bebau-
ungsplans wird nach Inkraft-
treten digital überlassen. 

 
ja 

(20) Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart GmbH 
(Schreiben vom 06.02.2025) 
 
Wir haben nach wie vor keine Ein-
wände, zumal das Plangebiet bereits 
aktuell sehr gut an das ÖPNV-Netz an-
gebunden ist (siehe unten unsere Stel-
lungnahme vom 29. April 2024).  
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellung-
nahme im Rahmen der Be-
teiligung gem. §4 Abs. 2 
BauGB (Anlage 6) verwie-
sen. 

 
 
 
 

--- 

(21) Verschönerungsverein Stuttgart 
e. V. 
Ohne Antwort 

 
 
Zur Kenntnis genommen. 

 
 

--- 

(22) Zweckverband Bodenseewas-
serversorgung 
(Schreiben vom 20.01.2025) 
 
Im Bereich dieser Maßnahme befinden 
sich weder vorhandene noch geplante 

 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 
 

--- 
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Anlagen der BWV. Es werden daher 
keine Bedenken erhoben.  
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Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Wohnen Düsseldorfer- / Bottroper Straße“ (Ca 312) Stuttgart - Bad Cannstatt 
Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB und § 74 LBO 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB 
 
Anregungen und Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB 
 

Anregungen Beteiligte 1 Stellungnahme: 
Ergebnis/ 
Berücksich-
tigung: 

1. Verkehr 

Die Anwohnerin befürchtet eine 
erhebliche Zunahme des Ver-
kehrs, insbesondere in der 
Düsseldorfer Straße. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan setzt auf eine 
nachhaltige Verkehrsplanung mit ei-
ner Quartiersgarage, um den ruhen-
den Verkehr zu bündeln und die 
Straßen von parkenden Autos zu 
entlasten. Die Zufahrt zur Tiefgarage 
erfolgt gezielt über die Straße Am 
Römerkastell, sodass die Düsseldor-
fer Straße nicht zusätzlich belastet 
wird. 

Verbesserte Fuß- und Radwegever-
bindungen sowie die Nähe zu öffent-
lichen Verkehrsmitteln fördern eine 
umweltfreundliche Mobilität. Die ge-
planten Maßnahmen tragen dazu 
bei, den zusätzlichen Verkehr best-
möglich zu lenken und eine Überlas-
tung zu vermeiden. Zudem sollen im 
Zuge der Umsetzung des Bebau-
ungsplans Ca 312 die Bottroper 
Straße und die Düsseldorfer Straße 
umgestaltet werden. Insbesondere 
die Düsseldorfer Straße wird im Be-
reich der Neuentwicklung zu einem 
verkehrsberuhigten Bereich, in dem 
der Kfz-Verkehr eine untergeordnete 
Rolle spielt. Die Aufenthaltsqualität 
und die Aufenthaltsfunktion sollen 
dadurch gezielt gesteigert werden. 

Durch die geplante Bebauung kommt 
es im Bereich Bottroper Straße und 
Römerkastell zu einer Verkehrszu-
nahme von ca. 8–14 %. Daraus er-
geben sich Pegelerhöhungen von 
maximal 0,6 dB(A). Diese Werte gel-

 

--- 
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ten als zumutbar und die Verkehrs-
zusammensetzung unverändert 
bleibt. 

2. Frischluftschneisen und 
Stadtklima 

Die Frischluftschneisen, die zu-
vor durch Begrünung zwischen 
den alten Gebäuden vorhanden 
waren, entfallen durch die ge-
plante Bebauung. 

Während früher eine Sichtver-
bindung von der Düsseldorfer 
Straße bis zur Straße Am Rö-
merkastell möglich war, wird 
diese durch die neue Bebauung 
versperrt. 

Aufgrund der geschlossenen 
Bebauung mit wenig Grünflä-
che wird eine verstärkte Aufhei-
zung im Sommer befürchtet, 
die auch in der Nacht kaum ab-
kühlt. 

 

Im Rahmen der Nachverdichtung 
kommt es zu stärkeren Belastungen 
des lokalen Klimas im Plangebiet als 
gegenüber dem vorherigen Bestand. 
Der Wärmeinseleffekt wird zuneh-
men, die Durchlüftung sowie die Ver-
dunstungsleistung der Pflanzen zu-
rückgehen. Im Rahmen der Prüfung 
von Umweltbelangen wurden keine 
erheblichen Beeinträchtigungen fest-
gestellt. Die negativen Auswirkungen 
auf das lokale Klima werden mittels 
umfangreicher Begrünungsmaßnah-
men wie Erhalt und Neupflanzung 
von Bäumen, Begrünung von Dach-
flächen und Fassaden überwiegend 
kompensiert. Auch wenn im Rahmen 
der Baumaßnahme zahlreiche 
Bäume entfernt werden müssen, 
stellt der Bebauungsplan sicher, 
dass die Anzahl der Bäume durch 
Neupflanzungen nach Herstellung 
der Außenanlagen nicht geringer ist 
als im Bestand. Die bislang im Ge-
biet bestehenden von Nord nach Süd 
durchlässigen Freiflächen werden 
nach Herstellung der Baukörper nicht 
mehr in der Form vorhanden sein. 
Die Durchlässigkeit für Luftbewegun-
gen ist dabei aber weiterhin gegeben 
– an zwei Stellen lässt der Gebäude-
abstand eine bodennahe Durchlüf-
tung zu, darüber hinaus kann das 
Plangebiet weiterhin mit Frisch- und 
Kaltluft überströmt werden. 

 

--- 

3. Auswirkungen auf die Tier-
welt 

Es wird darauf hingewiesen, 
dass durch die Verdichtung des 
Wohnviertels Lebensräume für 
Tiere wie Eichhörnchen, Igel, 
Vögel und weitere Kleintiere 
beeinträchtigt werden könnten. 

Im Verlauf des Bebauungsplanver-
fahrens wurden Gutachten zu den 
Vorkommen von seltenen, gefährde-
ten und geschützten Tieren erstellt. 
Dabei wurden Vorkommen von euro-
päischen Vogelarten, Fledermäusen, 
Holzkäfern sowie Reptilien festge-
stellt. Auch wurden konkrete Maß-

--- 
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 nahmen gezielt für die Artvorkom-
men der Vögel, Fledermäuse und 
Reptilien im Plangebiet entwickelt 
und größtenteils bereits umgesetzt, 
sodass der Bebauungsplan vollzo-
gen werden kann, ohne artenschutz-
rechtliche Tatbestände auszulösen. 
Die Maßnahmen wirken sich auch 
auf weitere Artengruppen positiv aus. 

4. Dichte der Bebauung und 
Abstandsflächen 

Die geplante Bebauung er-
scheint im Vergleich zur bishe-
rigen Struktur als sehr ge-
schlossen. 

Nach Einschätzung der Anwoh-
nerin werden die vorgeschrie-
benen Abstandsflächen zwi-
schen den Häusern unterschrit-
ten. 

 

Die durch Festsetzungen reduzierten 
Abstandsflächen (TA1: 6 m, TA2: 5 
m) sind bewusst gewählt, um eine ef-
fiziente Flächennutzung und eine 
kompakte, urbane Bebauung zu er-
möglichen. 

Die städtebauliche Konzeption för-
dert durch versetzte Baufelder eine 
gute Durchlüftung und Durchwe-
gung. 

Moderne Wohnkonzepte schaffen 
trotz dichter Bebauung eine hohe 
Wohnqualität und fördern Nachbar-
schaft und Gemeinschaft. 

Die optimierte Flächennutzung er-
möglicht mehr Wohnraum, ohne die 
Wohnqualität maßgeblich zu beein-
trächtigen. Gleichzeitig tragen eine 
ausgewogene Belichtung, ausrei-
chende Belüftung sowie vielfältige 
Grün- und Freiflächen zur Sicherstel-
lung gesunder Wohnverhältnisse bei. 

--- 
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